
Amtsblatt
für Pulsnitz mit seinen

Ortsteilen Friedersdorf und 
Oberlichtenau sowie

die Gemeinde Ohorn

November 2021
32. Jahrgang

erscheint am: 30.10.2021

Im Innenteil lesen Sie zu den Themen auf Seite

„Die Bilanz des Park+Ride-Platzes in Pulsnitz zeigt, dass das 
Angebot gut genutzt wird“, sagt Lutz Auerbach, Leiter der 
Verkehrsabteilung im Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) zum 
15. Geburtstag der Anlage. „Seit ihrer Einweihung im Oktober 
2006 haben die Fahrgäste, die hier das Auto stehen lassen und 
in den Zug umsteigen, rund 160.000 PKW-Fahrten gespart.“

Für Park+Ride stehen am Bahnhof Pulsnitz 19 Plätze zur Ver-
fügung. Zudem können an der Station 60 Fahrräder abgestellt 
werden. Der Bahnhof wird derzeit ganztags von der Regional-
bahn RB 34 bedient, die im Stundentakt Dresden und Kamenz 
verbindet. Der Bahnhof wird seit der Einweihung des Halte-
punktes Pulsnitz-Süd von rund 450 Fahrgästen täglich genutzt, 
etwa 270 nutzen die zweite Pulsnitzer Station. Die Auslastung 
der Park+Ride-Anlage liegt heute teilweise bei 100 Prozent. 
„Diese Zahlen zeigen, dass die Anlagen genutzt werden, wenn 
das Bahnangebot konkurrenzfähig ist“, betont Lutz Auerbach. 

„Von Pulsnitz benötigen die Züge 38 Minuten bis ins Dresdner 
Zentrum und sind damit oft schneller als das Auto.“
Ab Dezember wird auf der Strecke zudem das Angebot erhöht: 
die Züge fahren dann zu den wichtigen Pendlerzeiten alle 30 
Minuten. Der P+R-Platz wird vom VVO bis dahin zudem mit 
Sensoren ausgestattet, so dass Pendler bereits von zuhause in 
Echtzeit sehen können, ob es noch freie Stellplätze gibt. Das 
funktioniert bereits in Kamenz und Radeberg sehr gut.

Alle Informationen zu den P+R-Plätzen im Verbund hat der 
VVO in einer interaktiven Karte auf seiner Internetseite www.
vvo-online.de/park-ride zusammengefasst. Neben Angaben 
zur Anreise und Größe sind die Koordinaten der einzelnen An-
lagen direkt mit der Fahrplanauskunft verbunden. 
Informationen zu Fahrplan und Tarif sind auch telefonisch an 
der InfoHotline 0351 8526555 erhältlich.

Verkehrsverbund Oberelbe GmbH (VVO)

Zum Winterfahrplan kommt er endlich, 
der langersehnte und lang erkämpfte 
Halbstundentakt für Pulsnitz! Zunächst 
orientiert an den Bedürfnissen der Pend-
ler (halbstündig zwischen 4.30 Uhr und 
8.30 Uhr sowie später zwischen 14 Uhr 
und 18.30 Uhr), können auch Schüler 
weitgehend von ihm profi tieren: Das 
bringt die Gymnasien in Großröhrsdorf 
und v.a. in Kamenz (wo sich die Schule 
ab nächstem Schuljahr unmittelbar am 
Bahnhof befi nden wird) näher an uns 
heran. Zudem wird Pulsnitz damit in 
das S-Bahn-Netz eingebunden, denn 
die RB34 wird Geschichte sein: Als S8 
rücken wir auch bahntechnisch stärker 
in das Netz in und um Dresden.
Der Weg bis hier war weit, denn die 
Strecke war zwar immer gut ausgelas-
tet, aber die Verdichtung des Taktes 
erfordert viel Geld: Zusätzliche Trieb-
wagen müssen angeschafft und die neu-
en Fahrten subventioniert werden. Bei 
der Geschäftsführung des VVO rannte 
ich 2016 mit meinem Wunsch nach 
Taktverdichtung halboffene Türen ein: 
Im Ziel waren wir uns einig, aber viel 
Hoffnungen konnte man mir zunächst 

nicht machen – das liebe Geld… Also 
musste der Oberbürgermeister von Ka-
menz mit ins Boot, denn dort siedelte 

sich parallel Accumotive an, das sprach 
für weitere Arbeitsplätze, also weitere 
Pendler. Nächstes 
Ziel: Unser Land-
rat, der zugleich 
Vorsitzender des 
Zweckverbandes 
„VVO“ ist, also des 
Verkehrsverbun-
des, der die Linie 
in Verantwortung 
hat. In 2017 war 
Einigkeit herge-
stellt, das Projekt 
„Halbstundentakt 
für Pulsnitz“ nahm 
Gestalt an. Ein ers-
tes Zeichen wurde 
gesetzt, das auch 
in Richtung Mi-
nisterium, das das 
Geld lockerma-
chen musste, wir-
ken sollte: Mit den 
eigenen Mitteln 
würde der VVO 
zeigen, wie wichtig ihm die Strecke 
ist. Der Stundentakt am Wochenende 

wurde eingerichtet, die Fahrzeiten am 
Abend verlängert. Alles Änderungen, 
die ohne weitere Triebwagen umsetz-

bar waren und in die man beim VVO 
bereit war, zur Stärkung der Strecke zu 

investieren. Denn teurer wurde es für 
den VVO bereits zu diesem Zeitpunkt. 
An dieser Stelle also mein erster Dank 
an die Verantwortlichen des VVO, mit 
denen es richtig Spaß gemacht hat, an 
diesem Strang gemeinsam zu ziehen! 
Denn ab jetzt konnten wir als Pulsnitz 
nicht mehr viel tun: Es galt, in Dresden 
in den Ministeriumsgängen Überzeu-
gungsarbeit zu leisten. Natürlich auch 
aus Nutzer-, also Pulsnitzer Sicht. Aber 
das war nur der winzig kleine Beiklang 
zu der Herkulesaufgabe, der sich der 
Geschäftsführer der VVO Burkhard 
Ehlen und Landrat Michael Harig ge-
genüber sahen. Fünf Jahre später ist es 
geschafft, das große Etappenziel! 
Am 14. Oktober 2021 wurden die erfor-
derlichen Verträge geschlossen. Für die 
kommenden zehn Jahre Verkehrssiche-
rung einschließlich der Verkehrswende 
in der Bahn: Von Diesel auf Strom mit-
tels Akkus, denn die Elektrifi zierung 
der Strecke steht noch nicht auf der 
Tagesordnung. Auf dem glücklicher 
Weise nicht ganz so zugigen Bahnhof 
in Kamenz standen zwei festlich „be-
kleidete“ Bistro-Tische mit je einer 

Unterschriftsmappe. Nun sind solche 
öffentlichen Unterzeichnungen durch-

aus häufi ger anzu-
treffen und nicht 
immer sind Ver-
träge zu schließen, 
die einen vom Ho-
cker hauen. Doch 
dieses Mal war es 
anders: Rund eine 
Viertelmilliarde 
Euro wurden mit 
den zwei Signatu-
ren ausgetauscht. 
Die kommenden 
zehn Jahre bis 
2031 werden sie 
zur Verbesserung 
unserer Anbin-
dung beitragen, 
Vertragspartner 
ist die Deutsche 
Bahn. Ohne Ge-
danken lesen zu 
können: Der ein 
oder andere wird 

wohl denken „oh ne, Deutsche Bahn“. 
Denjenigen kann entgegnet werden „oh 

ne, erinnern Sie sich an die plötzliche 
Stilllegung der gesamten Strecke, als 
der Betreiber Pleite ging?“. Je weniger 

Firmen in den Schnittstellen arbeiten – 
hier meine ich die überregionale Anbin-
dung nach Leipzig, Berlin etc. – desto 
größer ist die Chance auf Abstimmung 
beim Zugwechsel. Ein großes Unter-
nehmen hat Vor- und Nachteile, sehen 
wir es einfach so. Tagelanger völliger 
Wegfall der Verbindung war jedenfalls 
auch keine Lösung…
Der ein oder andere überlegt nun viel-
leicht neu, statt der ewig verstauten A4 
oder den nervigen Umleitungen auf den 
Straßen die S8 zu nutzen. Schlagen wir 
den ewigen Kritikern des öffentlichen 
Nahverkehrs ein Schnippchen, die sich 
immer nur an der Nachfrage orientieren 
und nie denken, dass ein gutes Angebot 
auch neue Nutzer anzieht. Probieren 
sie die neue Taktung und nutzen Sie 
die Fahrtzeit für Angenehmeres als das 
Umfahren von Verkehrshindernissen, 
die einfach nur nerven! 
Für diejenigen, die nicht an der Strecke 
liegen, geht der Kampf um bessere Bus-
anbindungen unvermindert weiter, denn 
es ist nur ein Etappenziel: Busverbesse-
rungen fehlen noch und der ganztägige 
Halbstundentakt steht auch noch auf der 

Agenda.  Aber der Anfang ist gemacht: 
Danke an alle Beteiligten!

Barbara Lüke 
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Gut fürs Klima: 160.000 gesparte Autofahrten — 15 Jahre Park+Ride-Platz in Pulsnitz
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Bürgermeisterkolumne Beschlüsse des Stadtrates vom 14.10.2021

Beschlüsse Technischer Ausschuss v. 29.09.21

Bericht zur Stadtratssitzung am 14.10.2021

Öffentliche Zustellung

Stammtisch der Bürgermeisterin Beschlüsse Ortschaftsrat vom 06.10.2021

Gemäß § 15 Abs. 1 Nr. 1 des Sächsi-
schen Verwaltungszustellungsgesetzes 
in Verbindung mit § 1 der Bekannt-
machungssatzung der Stadt Pulsnitz 
wird der Bescheid der Stadt Pulsnitz 
vom 28.10.2021 mit dem Aktenzeichen 
P.623.229:0004/5.0265.000053.1 betref-
fend Grundbesitzabgaben nach BauGB

an Herrn Piotr Pawlowski

wegen des unbekannten Aufenthaltsortes 
öffentlich zugestellt.
Der Bescheid kann gegen Vorlage ent-
sprechender Ausweispapiere bei der 
Stadtverwaltung Pulsnitz, Bauamt, Go-
ethestraße 28, 01896 Pulsnitz während 
der Öffnungszeiten im Raum 1.2 abge-
holt bzw. eingesehen werden.
Angeordnet durch: Kühne, Amtsleiter

Annahme von Zuwendungen
Beschluss Nr. PU-B/2021/0336
Der Stadtrat der Stadt Pulsnitz stimmt 
der Annahme von Zuwendungen gemäß 
folgender Spendenliste zu:
Tag der Spende: 30.09.2021
Spender/Spenderin: anonym
Betrag (in Euro): 812,75
Verwendungszweck: Geldspende für 
Tischtennisplatte Walkmühlenbad
Annahme einer Zuwendung über 
1.000 Euro
Beschluss Nr. PU-B/2021/0337
Der Stadtrat der Stadt Pulsnitz stimmt der 
Annahme folgender Zuwendung nach § 
73 Abs. 5  SächsGemO zu:
1.035,63 Euro Sachspende – Gutschei-
ne und Trinkfl aschen für 11. Pulsnitzer 
Gesundheitslauf von Meditech Sachsen 
GmbH, 01896 Pulsnitz, Spittelweg 21
Neuerlass der Feuerwehrsatzung
Beschluss Nr. PU-B/2021/0334
Der Stadtrat der Stadt Pulsnitz beschließt 
die Feuerwehrsatzung der Stadt Pulsnitz 
in der in Anlage 1 dargestellten Fassung.
4. Änderungssatzung zur Satzung 
über die Aufwandsentschädigung, den 
Ersatz des Verdienstausfalles sowie 
die Lohnfortzahlung an Angehörige 
der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt 
Pulsnitz (Entschädigungssatzung - 
FFW)
Beschluss Nr. PU-B/2021/0335
Der Stadtrat der Stadt Pulsnitz beschließt 
die 4. Änderungssatzung zur Satzung 
über die Aufwandsentschädigung, den 
Ersatz des Verdienstausfalles sowie die 
Lohnfortzahlung an Angehörige der Frei-
willigen Feuerwehr der Stadt Pulsnitz.
Die 4. Änderungssatzung ist als Anlage 
beigefügt und Bestandteil des Beschlusses. 

Grundsatzbeschluss zur Sammelbe-
schaffung einer neuen Drehleiter für 
die Ortsfeuerwehr Pulsnitz im Jahr 
2022
Beschluss Nr. PU-B/2021/0333
Der Stadtrat der Stadt Pulsnitz be-
schließt die Sammelbeschaffung einer 
neuen Drehleiter für die Ortsfeuerwehr 
Pulsnitz im Jahr 2022. Die Verwaltung 
wird beauftragt, die in Anlage 1 beige-
fügte Vereinbarung zur gemeinsamen 
Ausschreibung (Sammelbeschaffung) 
abzuschließen und die erforderlichen 
Haushaltsansätze im Rahmen der Haus-
haltsplanung 2022/2023 einzuplanen.
Vergabe von Mehrleistungen und Frei-
gabe von gesperrten Finanzmitteln für 
die Sanierung der Außenanlagen der 
Grundschule Oberlichtenau
Beschluss Nr. PU-B/2021/0332
Der Stadtrat der Stadt Pulsnitz beschließt:
1. die weitere Freigabe von gesperrten 
Finanzmitteln und
2. die Vergabe von Mehrleistungen
für die vollständige Sanierung der Au-
ßentreppe zur Pulsnitztalstraße im Rah-
men der derzeit erfolgenden Maßnahme 
„Sanierung der Außenanlagen in der 
Grundschule Oberlichtenau“ in Höhe 
von 42.007,58 EUR.
Antrag der CDU-Fraktion zum Areal 
ehemalige Kante
Beschluss Nr. PU-A/2021/003
Der Stadtrat möge folgende Richtungs-
entscheidung beschließen:
1. Auf der Freifl äche der ehemaligen 
Kante soll kein Parkhaus errichtet wer-
den.
2. Die Verwaltung wird beauftragt, den 
Platz zeitnah zu beplanen.

Barbara Lüke, Bürgermeisterin

Sitzungsplan für das Jahr 2022 Beschluss Nr. PU-B/2021/0331
Der Stadtrat der Stadt Pulsnitz beschließt die Termine seiner regelmäßigen Sitzungen 
im Jahr 2022 wie folgt:
 Stadtrat Technischer Ausschuss Verwaltungsausschuss
Donnerstag, 13. Januar Dienstag, 04. Januar Mittwoch, 05. Januar 
Donnerstag, 10. Februar  Dienstag, 01. Februar  Mittwoch, 02. Februar 
Donnerstag, 10. März  Dienstag, 01. März  Mittwoch, 02. März 
Donnerstag, 07. April  Dienstag, 29. März  Mittwoch, 30. März 
Donnerstag, 12. Mai Dienstag, 03. Mai  Mittwoch, 04. Mai 
Donnerstag, 16. Juni  Dienstag, 07. Juni  Mittwoch, 08. Juni 
Donnerstag, 14. Juli  Dienstag, 05. Juli  Mittwoch, 06. Juli 

A U G U S T  -  S O M M E R P A U S E 
Donnerstag, 15. September Dienstag, 06. September Mittwoch, 07. September  
Donnerstag, 13. Oktober Dienstag, 04. Oktober Mittwoch, 05. Oktober 
Donnerstag, 10. November Dienstag, 01. November Mittwoch, 02. November  
Donnerstag, 08. Dezember Dienstag, 29. November Mittwoch, 30. November 

Die Sitzungen des Stadtrates fi nden planmäßig im Ratssaal des Ratskellers statt und 
beginnen jeweils um 18:30 Uhr. Die Verwaltungsausschusssitzungen beginnen je-
weils um 18:30 Uhr im Beratungsraum des Haus des Gastes (1. OG). Die Sitzungen 
des Technischen Ausschusses beginnen jeweils um 18:30 Uhr im Beratungsraum des 
Haus des Gastes (1. OG). Die Bürgermeisterin wird ermächtigt, im Bedarfsfall einen 
abweichenden Sitzungsort festzulegen. Änderungen werden rechtzeitig bekannt ge-
geben.                                                                    Barbara Lüke, Bürgermeisterin

Der Technische Ausschuss beschließt, 
das Einvernehmen für die Bauanträge 
nach § 36 BauGB zu erteilen für: 
Beschluss Nr. PU-B/2021/0325
Bauantrag Umbau der alten Knochen-
mühle zu einem Wohnhaus, Grundstück: 
Pulsnitztalstraße 72, Flurstück 27/4, Ge-
markung Oberlichtenau.
Der Technische Ausschuss beschließt, 
das gemeindliche Einvernehmen nach 
§ 36 BauGB für das o.g. Vorhaben un-
ter der Voraussetzung zu erteilen, dass 
durch den Bauherrn die gesicherte Trink-
wasserversorgung und Abwasserentsor-
gung nachgewiesen wird.
Beschluss Nr. PU-B/2021/0327
Bauantrag zum Bau von Park-/Stellfl ä-
chen für PKW und LKW ohne Anhänger, 
Grundstück: Kamenzer Straße, Flurstück 
1541/6, Gemarkung Pulsnitz OS. Der 
Technische Ausschuss beschließt, das 
gemeindliche Einvernehmen nach § 36 
BauGB für das o.g. Vorhaben unter der 
Voraussetzung zu erteilen, dass das an-
fallende Oberfl ächenwasser auf der Bau- 

fl äche versickern kann und Ausgleich-
pfl anzungen vorgenommen werden.
Der Technische Ausschuss beschließt, 
das Einvernehmen für die Bauanträge 
nach § 36 BauGB nicht zu erteilen für: 
Beschluss Nr. PU-B/2021/0317
Antrag auf Vorbescheid für Errichtung 
eines Einfamilienhauses auf zu teilen-
dem Grundstück, Grundstück: Talweg 
14, Flurstück 121, Gemarkung Nieder-
lichtenau
Beschluss über die Vergabe von 
Bauleistungen für die Maßnahme 
„Erneuerung Freianlagen Grund-
schule Oberlichtenau“ hier: „Los 3 
Elektroinstallation Außenbeleuch-
tung“ 
Beschluss Nr. PU-B/2021/0328
Der Technische Ausschuss der Stadt 
Pulsnitz beschließt die Vergabe der o.g. 
Leistungen an den Auftragnehmer Lo-
thar Drescher Elektroanlagen GmbH in 
01896 Lichtenberg zu einem Bruttoauf-
tragswert in Höhe von 27.179,48 EUR.

Barbara Lüke, Bürgermeisterin

Sitzungsplan des Ortschaftsrates für 
das Jahr 2022
Beschluss Nr. OL-B/2021/010
Der Ortschaftsrat Oberlichtenau be-
schließt die Termine seiner regelmäßigen 
Sitzungen im Jahr 2022 wie folgt:
 Mittwoch, 12. Januar
 Mittwoch, 9. Februar
 Mittwoch, 9. März 
 Mittwoch, 6. April 
 Mittwoch, 4. Mai 
 Mittwoch, 8. Juni 
 Mittwoch, 6. oder 13. Juli
 August – Sommerpause
 Mittwoch, 7. September
 Mittwoch, 5. Oktober
 Mittwoch, 2. November
 Mittwoch, 7. Dezember

Die Sitzungen des Ortschaftsrates fi nden 

planmäßig im Sitzungssaal des Bürger-
hauses Oberlichtenau statt und beginnen 
um 19:30 Uhr. 

Die Ortsvorsteherin wird ermächtigt, 
im Bedarfsfall einen abweichenden Sit-
zungsort festzulegen. Änderungen wer-
den rechtzeitig bekannt gegeben. 

Umlaufbeschluss: Festlegung des Ver-
kaufspreises für die Liederwegbücher
Beschluss Nr. OL-B/2021/011
Der Ortschaftsrat Oberlichtenau be-
schließt die Liederhefte künftig zum 
Preis von 5,00 Euro je Stück zu verkau-
fen. Anlässlich der diesjährigen Lieder-
wegwanderung werden die kleinen Hefte 
(DIN A4) zum Preis von 3,00 Euro je 
Stück verkauft.

Anja Moschke, Ortsvorsteherin

Die Bürgermeisterin Barbara Lüke lädt 
regelmäßig alle interessierten Einwohner 
zu ihrem Stammtisch ein. Im lockeren 
Gespräch erläutert sie das aktuelle Stadt-
geschehen und steht für die Fragen der 
Bürger zur Verfügung. Die nächste Mög-
lichkeit, mit dem Stadtoberhaupt direkt 

ins Gespräch zu kommen, ist am Don-
nerstag, dem 18. November 18.30 Uhr im 
Waldblick Friedersdorf, Königsbrücker 
Straße 119. Themen, die einer Vorberei-
tung bedürfen, können bis fünf Tage vor-
her unter der Adresse buergermeister@
pulsnitz.de angemeldet werden.

Kurzfristig infolge der steigenden Inzi-
denzen wurde die Stadtratssitzung wie-
der in die Feuerwehr verlegt – eine ent-
sprechende Bekanntmachung erfolgte 
einige Tage zuvor, auch ein Anschlag am 
Sitzungsort verwies auf den sich in der 
Nähe befi ndlichen Sitzungsort.
Nach Begrüßung der Öffentlichkeit so-
wie der Feststellung der ordnungsgemä-
ßen Einladung und Beschlussfähigkeit 
informierte die Bürgermeisterin über 
den Vertragsabschluss zwischen VVO 
und Deutscher Bahn vom Vormittag: Ab 
dem 12.12.2021 fährt die Bahn zu den für 
Pendler und Schüler interessanten Zeiten 
im Halbstundentakt. Weiterhin wurde 
über den erfolgreichen Ankauf des für 
die Kita Kunterbunt wichtigen Grund-
stückteiles im Außengelände berichtet. 
Der angefragte einkaufsoffene Sonntag 
am Wochenende des abgesagten Pfef-
ferkuchenmarktes fand nicht die erfor-
derliche Resonanz, so dass die Idee nicht 
weiterverfolgt wird.
Frau Lüke berichtete über die letzte Sit-
zung des Gemeinschaftsausschusses am 
22.09.2021, bei dem leider nicht der 
gewünschte Schritt in die gemeinsame 
Richtung gefunden werden konnte. Er-
gänzt wurde der Bericht von Herrn Quei-
ßer und Herrn Dr. Hannawald, die als 
Vertreter ebenfalls anwesend waren und 
die Einschätzung teilten. 
Die Feuerwehrsatzungen wurden geän-
dert: Bisher fand die Kinderfeuerwehr 
keine angemessene Berücksichtigung, 
was sich nun ändert. Auch im Fall der 
Doppelübernahme von Aufgaben sowie 
für die Helfer bei Ausbildungen wurden 
Verbesserungen beschlossen.
Ein wichtiger Schritt in Richtung einer 
neuen, den Anforderungen unserer Wehr 
besser geeigneten Drehleiter wurde un-
ternommen, indem der Eigenanteil zur 
Förderung durch den Stadtrat zur Ver-
fügung gestellt wurde. Die bisherige 
Drehleiter ist zwischenzeitlich verschlis-
sen und steht zudem viel zu häufi g zur 
Reparatur in der Werkstatt: Neben den 
kaum noch zu vertretenden Kosten der 
Reparaturen, die jährlich anfallen, ist v.a. 
die während der Reparaturen entstehende 
Einsatzlücke in der Region zunehmend 
ein Problem. Im Rahmen einer Sammel-
beschaffung können höhere Fördermittel 
vereinnahmt werden, was zu einer Ent-
lastung des Budgets führt. Noch ist es ein 

weiter Weg bis zur Bestellung, Stück-
chen für Stückchen geht es nun aber vor-
wärts.
Der Sitzungsplan für das kommende Jahr 
wurde beschlossen. Ausschusssitzungen 
wie auch Stadtratssitzungen wurden ein-
heitlich auf 18.30 Uhr im Beginn gelegt.

Finanzen
Die Stadt hat für den Gesundheitslauf 
eine umfangreiche Spende der Firma Me-
ditech erhalten, die dankend angenom-
men wurde. Gleiches gilt für eine Tisch-
tennisplatte, die nun den Aufenthaltswert 
im Walkmühlenbad erhöhen wird. Deren 
Spender möchte anonym bleiben – vielen 
Dank auch hierfür!

Bau und Stadtentwicklung
Unser Projektsteuerer Herr Branczeisz 
berichtete vom aktuellen Bautenstand 
des Rathauses: Zwischenzeitlich sind 
erste Decken gegossen, auch der Auf-
zugsschacht ist deutlich nach oben ge-
wachsen. Die Vergaben liegen zeitlich 
im Plan, derzeit ist eine Fertigstellung im 
ersten Quartal 2023 geplant. Ein Unsi-
cherheitsfaktor in der Umsetzung bleibt 
dieser Winter. Angesichts der Größe der 
Baustelle ist eine Wintereinrichtung, die 
ein sicheres Durchbauen ermöglichte, 
nicht umsetzbar. Es bleibt also allen Be-
teiligten zu hoffen, dass wir ähnlich laue 
Winter wie in den letzten Jahren haben.
Der Stadtrat hatte sich im Zusammen-
hang mit dem Haushaltsbeschluss für das 
Jahr 2021vorbehalten, ersparte Mittel bei 
der Umsetzung von Maßnahmen selbst 
und unabhängig von der Höhe freizuge-
ben. Dies erfolgte jetzt zur Sanierung der 
gesamten Treppe, die die Grundschulde 
in Oberlichtenau mit dem Parkplatz un-
terhalb bzw. der Pulsnitztalstraße verbin-
det: Nunmehr werden nicht nur 23, son-
dern sämtliche 113 Stufen saniert.
Auf Antrag der CDU wurde über die 
Nutzung des Geländes, auf dem früher 
die Kante stand, beraten und abgestimmt. 
Zum gleichen Thema wurde während der 
Sitzung ein Antrag der AfD eingebracht, 
der mehrheitlich abgelehnt wurde. Der 
Antrag der CDU, ebenfalls kurzfristig 
geändert, wurde angenommen. Fazit: 
Auf dem Gelände soll kein Parkhaus ent-
stehen und die Verwaltung wird beauf-
tragt, den Platz zeitnah zu beplanen.

Barbara Lüke, Bürgermeisterin

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
es gibt manche Entwicklungen, die dauern 
eine gefühlte Ewigkeit. So manches Pro-
jekt schiebt man als Bürgermeister an in 
dem sicheren Wissen, dass man seine Rea-
lisierung im Amt nicht mehr erleben wird. 
Aber ohne Beginn wird es kein Ende ge-
ben, also „läuft man los“ mit der Idee und 
treibt Entwicklungen voran, die von Amts-
nachfolgern weitergeführt und irgendwann 
ein hoffentlich positives Ende fi nden. 
Oder – so ergeht es derzeit meinem Kol-
legen auf der anderen Seite des Eierberges 
– man selbst kann eine Herkulesaufgabe 
mit mehreren Amtszeiten zum Abschluss 
bringen: Die Umfahrung von Leppersdorf 
durch die derzeit in Bau befi ndliche S177 
entlastet die Gemeinde in einem Maße, 
dass man sich nur mit den Einwohnern 
freuen kann. Ähnliches vermutete ich mit 
der Einführung des Halbstundentaktes auf 
der Strecke Kamenz-Dresden, als ich in 
den ersten Gesprächen mit der VVO von 
den Investitionen und dem Planungsum-
feld erfuhr, das mit einer solchen Taktver-
dichtung einhergeht. So glaubte ich auch 
bis zu den jetzigen Pressemitteilungen 
zum Fahrplan 2021/2022 nur mit einem 
gewissen inneren Zittern daran, dass es 
tatsächlich eine solche Erweiterung geben 
würde. Zu viele Menschen hatten Einfl uss 
auf die Entscheidung, die Geldvergabe – 
viele Konkurrenzprojekte mit ihren Be-
fürwortern stellten eine Bedrohung für 
den Erfolg dar. Es spricht für den VVO 
und ihre Verbundenheit in den ostsäch-
sischen Raum, dass er sich in dem Über-
schneidungsgebiet mit dem noch östlicher 
gelegenen ZVON so ins Zeug legte und 
nun eine Lösung fand. Da hat einer Wort 
gehalten! Und ich reibe mir nun die Au-
gen, dass es tatsächlich im 6. Jahr meiner 
Amtszeit glückte, an dieses Projekt einen 
ersten Haken zu machen.
Nun beginnt die Detailarbeit: Mit der DB 
Regio Südost besteht derzeit ein enger 
Kontakt, um unsere museale Schranke 
am Bahnhof an die neuen Anforderungen 
anzupassen. Die Schließzeiten treiben so 
manchem Autofahrer den Schweiß in die 
Stirn. Besonders jedoch den Fahrern sämt-
licher Einsatzfahrzeuge, die einen größe-
ren Umfang als den eines PKW haben und 
demzufolge die nahe Unterführung nicht 
nutzen können. Zu allererst fällt mir da 
unsere Feuerwehr ein, die regelmäßig zu 
beiden Seiten der Schranke ausrückt, um 
den Einsatz in der erforderlichen Mann-
(Frau-)stärke abzudecken. Warten vor 
der Schranke, Fahren riesiger Umwege? 
Ein Albtraum. Es beruhigt zunächst, dass 
ein häufi geres Herunterlassen nicht vor-
gesehen ist: Läuft alles wie geplant, dann 
kreuzen sich die Züge in Pulsnitz und die 
Schranke öffnet und schließt sich nicht 
häufi ger als bisher. Doch was ist mit Ver-
spätungen? Mit Wartezeiten, die länger 
werden, weil das Ein- und Aussteigen 
dauert und dauert? Die konkreten Abläufe 
werden nun noch einmal überprüft und es 
werden Szenarien durchgespielt, was wie 
zu tun ist, wenn es eben mal nicht nach 
Plan läuft. Wir werden immer wieder 
nachhaken und so versuchen, die positive 
Schienenentwicklung nicht zu einem dau-
ernden Ärgernis für Autofahrer werden zu 
lassen.
Ein weiteres Thema wird sich mit der 
Steigerung der Attraktivität der neuen 
S-Bahn-Linie wieder in der Diskussion 
nach vorne schieben: Die Tarifzonen. Die 
Grenze in Gersdorf-Mörsdorf, eindrucks-
voll zu besichtigen auf dem großen und 
größer werdenden P+R-Platz am dortigen 
Bahnhof, wird immer wieder als Ärgernis 
gesehen und um Abhilfe nachgefragt. In 
den vielen Gesprächen mit der VVO habe 
ich dazugelernt – und sämtliche Bemü-
hungen in Richtung Bereinigung einge-
stellt: Aus dem einfachen Grund, dass „der 
Schuss nach hinten losginge“. Vereinfacht 
dargestellt genügt ein Blick auf die Kar-
te der Tarifzonen auf der Webseite des 
VVO: Die Tarifzone 30 (Kamenz) ist selt-
sam klein und schmal geschnitten. Würde 
man ihre westliche Ecke begradigen, dann 
wären die Tarifzonen 30 (Kamenz) und 31 
(Radeberg) in etwa gleich groß. Mit der 
Folge, dass die Schnittstelle in Gersdorf 
entfi ele. Ziel erreicht? Jein. Denn Puls-
nitz gehörte dann zur Tarifzone Kamenz, 
also nur noch eine einzige Zone auf dem 
Weg in die alte Kreisstadt. Für alle, die 
nach Dresden pendeln, würde dies aber 
gleichbedeutend sein mit „eine Zone mehr 
nach Dresden zahlen“. Ein klassisches Di-
lemma. Ich entschied mich, dieses Thema 
fortan in den Diskussionen nicht mehr zu 
erwähnen. Es pendeln deutlich mehr Puls-
nitzer nach Dresden als nach Kamenz, sie 
sollen so lange wie möglich von dem jet-
zigen merkwürdigen Tarifzonenzuschnitt 
profi tieren und auf diese Weise eine Ta-
rifzone beim Zahlen ihres Tickets sparen. 
In der Hoffnung, dass mir dies alle Ka-
menz-Fahrer verzeihen, verbleibe ich

Ihre Barbara Lüke

Wahlergebnis vom 26. September 2021 
Bei der Bundestagswahl 2021 gehörten 
wir wieder zum Wahlkreis 156 Bautzen I. 
Zehn Parteien standen für die Erststimme 
als Wahlkreisabgeordnete zur Wahl. Um 
die Zweitstimme auf der Landesliste be-
warben sich 22 Parteien. Bundesweit stan-
den sogar über 50 Parteien zur Wahl. 
Mit der bundesweiten Wahlbeteiligung 
von 76,6 Prozent liegt Pulsnitz mit 76,0 
Prozent nicht weit entfernt. 4658 Pulsnit-
zer nahmen an der Wahl teil.
Pulsnitz war für die Auszählung aller 
eingegangenen Briefwahlumschläge aus 
der Verwaltungsgemeinschaft mit Steina, 
Ohorn, Lichtenberg und Großnaundorf 
verantwortlich, deshalb weisen die Stati-
stiken für Pulsnitz 5777 Wähler aus, in-
klusive der 2304 Briefwähler. Das waren 
zirka 1000 Briefwähler mehr als noch 
vor vier Jahren. Erstmals gab es für den 
gestiegenen Anteil an Briefwählern drei 
Wahlausschüsse, die die wesentlich um-
fangreichere Auszählung durchführten. 
20 Prozent der Pulsnitzer gaben ihre Stim-
me per Briefwahl ab.
Das Wahlergebnis bei den Zweitstimmen 
liegt im Wahlkreis- und Sachsentrend. 
Sieger wurde mit 27,5 (30,9*) Prozent 
erneut die AfD, obwohl sie wieder leicht 
verlor. Zweitstärkste Kraft wurde diesmal 
die traditionell in Pulsnitz eher schwach 
vertretene SPD, sie seigerte sich um fast 
acht Prozent auf 17,8 (10,2) Prozent. Gro-
ßer Verlierer war wie überall die CDU, sie 
verlor massiv an Stimmen, nur 16,4 (25,3) 

Prozent machten bei der CDU noch das 
Kreuz. Als FDP-Hochburg steigerte sich 
die FDP auf 14,7 (9,7) Prozent. Auch der 
Abwärtstrend bei Die LINKE setzt sich 
weiter fort und fällt auf 8,4 (13,9) Prozent 
zurück. Die Bündnis 90/GRÜNE schaffen 
hier nicht die Fünf-Prozent-Hürde und 
blieben bei 4,9 (2,9) Prozent hängen. 
Das Direktmandat aus unserem Wahlkreis 
holte erneut der AfD-Kandidat Karsten 
Hilse. Kathrin Michel, SPD zog über die 
Landesliste ins Parlament ein. Von den 
709 Abgeordneten vertreten künftig 38 
Abgeordnete aus Sachsen die Bundespoli-
tik mit. Davon entfallen zehn auf die AfD, 
acht auf SPD, sieben auf CDU, fünf auf 
die FDP, vier auf Die Linke und vier auf 
Bündnis 90/GRÜNE.
* in Klammern Ergebnis der Bundestags-
wahl 2017

Dank
an die ehrenamtlichen Wahlhelfer. 

Der Bürgermeisterin Barbara Lüke be-
dankt sich recht herzlich bei den 50 eh-
renamtlichen Wahlhelfern, die in den fünf 
Pulsnitzer Wahllokalen, einschließlich 
Friedersdorf und Oberlichtenau sowie 
bei den drei Ausschüssen zur Briefwahl, 
an diesem Sonntag ihre Freizeit zur Ver-
fügung stellten und die Bundestagswahl 
ordnungsgemäß durchführten und aus-
zählten. 
Planmäßig fi nden die nächsten Wahlen 
2022 statt, dann wählen wir den Bautze-
ner Landrat neu.                                   E.R.
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das Recht, den ehrenamtlich tätigen 
Gemeindewehrleiter und dessen Stell-
vertreter nach § 15 Absatz 1 sowie die 
zusätzlichen Mitglieder des Gemeinde-
feuerwehrausschusses nach § 15 Absatz 
10 zu wählen. Die aktiven Angehörigen 
und die Angehörigen der Alters- und 
Ehrenabteilung der Ortsfeuerwehr ha-
ben das Recht, den ehrenamtlich tätigen 
Ortswehrleiter und dessen Stellvertreter 
sowie die Mitglieder des Ortsfeuerwehr-
ausschusses zu wählen.
(2) Die Gemeinde hat nach Maßgabe des 
§ 61 SächsBRKG die Freistellung der 
Feuerwehrangehörigen für die Teilnah-
me an Einsätzen, Einsatzübungen und für 
die Aus- und Fortbildung zu erwirken.
(3) Ehrenamtlich tätige Funktionsträger 
und Angehörige der Gemeindefeuer-
wehr, die regelmäßig über das übliche 
Maß hinaus Feuerwehrdienst leisten, er-
halten eine Aufwandsentschädigung in 
Höhe der dafür in einer besonderen Sat-
zung der Gemeinde festgelegten Beträge.
(4) Feuerwehrangehörige erhalten auf 
Antrag Ersatz für die Auslagen, die ih-
nen durch die Ausübung des Feuerwehr-
dienstes einschließlich der Teilnahme 
an der Aus- und Fortbildung entstehen. 
Darüber hinaus erstattet die Gemeinde 
Sachschäden, die Feuerwehrangehörigen 
in Ausübung ihres Dienstes entstehen, 
sowie vermögenswerte Versicherungs-
nachteile nach Maßgabe des § 63 Absatz 
2 SächsBRKG.
(5) Die ehrenamtlichen Angehörigen der 
Ortsfeuerwehren im aktiven Feuerwehr-
dienst haben die ihnen aus der Mitglied-
schaft in der Feuerwehr erwachsenden 
Aufgaben gewissenhaft zu erfüllen. Sie 
sind insbesondere verpfl ichtet:
a) am Dienst und an Aus- und Fortbil-
dungsmaßnahmen im Rahmen der Feuer-
wehrdienstvorschriften regelmäßig und 
pünktlich teilzunehmen,
b) sich bei Alarm unverzüglich am Feu-
erwehrhaus einzufi nden,
c) den dienstlichen Weisungen und Be-
fehlen der Vorgesetzten nachzukommen,
d) im Dienst und außerhalb des Dienstes 
ein vorbildliches Verhalten zu zeigen 
und sich den anderen Feuerwehrange-
hörigen gegenüber kameradschaftlich zu 
verhalten,
e) den Dienst unabhängig von Ge-
schlecht, Abstammung, Hautfarbe, Her-
kunft, Glauben, sozialer Stellung oder 
sexueller Identität von in Not geratenen 
Personen sowie von anderen Feuerwehr-
angehörigen auszuüben,
f) die Feuerwehrdienstvorschriften und 
Unfallverhütungsvorschriften für den 
Feuerwehrdienst zu beachten und
g) die ihnen anvertrauten Ausrüstungs-
gegenstände, Geräte und Einrichtungen 
gewissenhaft zu pfl egen und sie nur zu 
dienstlichen Zwecken zu benutzen.
Für die sonstigen ehrenamtlichen Feuer-
wehrangehörigen gelten Buchst. a) (be-
schränkt auf die Dienstteilnahme) und c) 
bis g) entsprechend.
(6) Die ehrenamtlichen Angehörigen der 
Ortsfeuerwehren im aktiven Feuerwehr-
dienst haben eine Ortsabwesenheit von 
länger als zwei Wochen dem Leiter der 
Ortsfeuerwehr oder seinem Stellvertreter 
rechtzeitig anzuzeigen und eine Dienst-
verhinderung rechtzeitig zu melden.
(7) Verletzt ein Feuerwehrangehöriger 
schuldhaft die ihm obliegenden Dienst-
pfl ichten, so kann der Gemeindewehrlei-
ter
a) einen mündlichen oder schriftlichen 
Verweis erteilen,
b) die Androhung der Dienstbeendigung 
aussprechen oder
c) die Dienstbeendigung durch den Bür-
germeister einleiten.
Der zuständige Leiter der Ortsfeuerwehr 
ist zuvor zu hören. Dem Feuerwehr-ange-
hörigen ist Gelegenheit zu geben, sich zu 
den gegen ihn vorgebrachten Vorwürfen 
zu äußern. Bei Verletzungen der Dienst-
pfl ichten kann ein Feuerwehrangehöriger 
durch den Leiter der Ortsfeuerwehr vom 
Dienst vorübergehend ausgeschlossen 
werden. Der Gemeindewehrleiter ist da-
rüber schriftlich in Kenntnis zu setzen.
(8) Kann ein Angehöriger im aktiven 
Feuerwehrdienst die Pfl ichten nach Ab-
satz 5 Satz 2, Buchst. a) und b) nicht im 
geforderten Maß erfüllen, verliert er auf 
Antrag oder nach Feststellung des Ge-
meindewehrleiters zumindest vorüberge-
hend den Status und die Rechte eines An-
gehörigen im aktiven Feuerwehrdienst.

§ 6 Jugendfeuerwehr
(1) In die Jugendfeuerwehr können Kin-
der und Jugendliche bis zur Vollendung 
des 16. Lebensjahres aufgenommen wer-
den. § 18 Absatz 4 Satz 2 SächsBRKG 
bleibt unberührt. Dem Aufnahmeantrag 
muss die schriftliche Zustimmung der 
Personensorgeberechtigten beigefügt 
sein.
(2) Über die Aufnahme entscheidet der 

Jugendfeuerwehrwart im Einvernehmen 
mit dem Leiter der Ortsfeuerwehr. Im 
Übrigen gelten die Festlegungen des § 3 
entsprechend.
(3) Die Zugehörigkeit zur Jugendfeuer-
wehr endet, wenn das Mitglied
a) in die aktive Abteilung aufgenommen 
wird, 
b) aus der Jugendfeuerwehr austritt,
c) den körperlichen Anforderungen nicht 
mehr gewachsen ist oder
d) aus der Jugendfeuerwehr entlassen 
oder ausgeschlossen wird.
Gleiches gilt, wenn ein Personensorge-
berechtigter seine Zustimmung nach Ab-
satz 1 schriftlich zurücknimmt.
(4) Der Ortsfeuerwehrausschuss wählt 
den Jugendfeuerwehrwart für die Dauer 
von fünf Jahren entsprechend den Festle-
gungen in § 16. Wiederwahl ist zulässig. 
Das Wahlergebnis ist dem Gemeindefeu-
erwehrausschuss zur Bestätigung vor-
zulegen. Der Jugendfeuerwehrwart ist 
Angehöriger der aktiven Abteilung der 
Ortsfeuerwehr und muss neben feuer-
wehrspezifi schen Kenntnissen über aus-
reichende Erfahrungen im Umgang mit 
Jugendlichen verfügen. Er vertritt die Ju-
gendfeuerwehr nach außen. Die Mitglie-
der der Jugendfeuerwehr haben gegen 
die Wahl des Jugendfeuerwehrwartes ein 
gemeinsames Vetorecht.
(5) Die Mitglieder der Jugendgruppe 
wählen den Jugendgruppenleiter für die 
Dauer von zwei Jahren. Das Wahler-
gebnis ist dem Gemeindefeuerwehraus-
schuss zur Bestätigung vorzulegen.

§ 7 Kinderfeuerwehr
(1) In die Kinderfeuerwehr können Kin-
der bis zur Vollendung des 8. Lebens-
jahres aufgenommen werden. § 18 Abs. 
4 Satz 2 SächsBRKG bleibt unberührt. 
Dem Aufnahmeantrag muss die schrift-
liche Zustimmung der Personensorgebe-
rechtigten beigefügt sein.
(2) Über die Aufnahme entscheidet der 
Leiter der Kinderfeuerwehr im Einver-
nehmen mit dem Ortswehrleiter. Im 
Übrigen gelten die Festlegungen des § 3 
entsprechend.
(3) Die Zugehörigkeit zur Kinderfeuer-
wehr endet, wenn das Mitglied
a) in die Jugendfeuerwehr aufgenommen 
wird,
b) aus der Kinderfeuerwehr austritt,
c) den körperlichen Anforderungen nicht 
mehr gewachsen ist oder 
d) aus der Kinderfeuerwehr entlassen 
oder ausgeschlossen wird.
Gleiches gilt, wenn die Personensorgebe-
rechtigten ihre Zustimmung nach Absatz 
1 schriftlich zurücknehmen.
(4) Der Ortsfeuerwehrausschuss wählt 
den Leiter der Kinderfeuerwehr für die 
Dauer von fünf Jahren entsprechend 
den Festlegungen in § 15. Wiederwahl 
ist zulässig. Das Wahlergebnis ist dem 
Gemeindefeuerwehrausschuss zur Bestä-
tigung vorzulegen. Der Leiter der Kin-
derfeuerwehr ist Angehöriger der aktiven 
Abteilung der Ortsfeuerwehr und muss 
neben feuerwehrspezifi schen Kenntnis-
sen über ausreichende Erfahrungen im 
Umgang mit Kindern verfügen. Er ver-
tritt die Kinderfeuerwehr nach außen. 
Die Mitglieder der Kinderfeuerwehr 
haben gegen die Wahl des Leiters der 
Kinderfeuerwehr ein gemeinsames Veto-
recht.

§ 8 Alters- und Ehrenabteilung
(1) In die Alters- und Ehrenabteilung 
können Angehörige der Gemeindefeuer-
wehr bei Überlassung der Dienstkleidung 
übernommen werden, wenn sie aus dem 
aktiven Dienst in der Freiwilligen Feuer-
wehr ausgeschieden sind.
(2) Der Gemeindefeuerwehrausschuss 
kann auf Antrag Angehörigen der akti-
ven Abteilung den Übergang in die Al-
ters- und Ehrenabteilung gestatten, wenn 
der Dienst in der Gemeindefeuerwehr 
für sie aus persönlichen oder berufl ichen 
Gründen eine besondere Härte bedeutet.
(3) Die Angehörigen der Alters- und Eh-
renabteilung wählen ihren Leiter für die 
Dauer von fünf Jahren.

§ 9 Ehrenmitglieder
Der Bürgermeister kann auf Vorschlag 
des Gemeindewehrleiters nach Anhörung 
des Gemeindefeuerwehrausschusses ver-
diente ehrenamtliche Feuerwehrange-
hörige oder Personen, die sich um das 
Feuerwehrwesen oder den Brandschutz 
besonders verdient gemacht haben, zu 
Ehrenmitgliedern der Feuerwehr ernen-
nen. Im Fall des § 5 Absatz 4 Buchst. d) 
und e) ist die Abberufung möglich.

§ 10 Organe der Freiwilligen Feuer-
wehr
Organe der Freiwilligen Feuerwehr sind:
a) die Gemeindewehrleitung/ Ortswehr-
leitung

Stadtnachrichten  Bekanntmachungen

Termin Steuerzahlung
Wir weisen darauf hin, dass am 15. No-
vember 2021 die Grundsteuer, die Gara-
genpacht und die Gewerbesteuer für Ra-
tenzahler fällig werden. Bitte beachten Sie, 
dass der Betrag der vierten Rate, bedingt 
durch die Viertelung des Jahresbetrages, 
um einige Cent abweichen kann. Die Höhe 
der Rate entnehmen Sie bitte Ihrem Steuer-
bescheid. Für die Zahlung stehen folgende 
Konten der Stadt Pulsnitz zur Verfügung:
Ostsächsische Sparkasse Dresden
IBAN: DE78 8505 0300 3000 0000 53, 
BIC: OSDDDE81XXX
Volksbank Dresden-Bautzen eG
IBAN: DE11 8509 0000 5593 6710 05, 
BIC: GENODEF1DRS
Deutsche Kreditbank AG
IBAN: DE48 1203 0000 0001 2568 74, 
BIC: BYLADEM1001
Für Zahlungen an die Gemeinde Ohorn 
nutzen Sie bitte folgende Bankverbindung:
Deutsche Kreditbank AG
IBAN: DE70 1203 0000 0001 2568 66, 
BIC: BYLADEM1001
Bitte geben Sie Ihr Buchungszeichen 
als Verwendungszweck auf der Über-
weisung an, damit die Zahlung richtig 
zugeordnet werden kann. Bei nicht ter-
mingerechter Zahlung erfolgt eine Mah-
nung mit entsprechender Mahngebühr 
und Säumniszuschlägen. Um zusätzliche 
Kosten zu vermeiden, können Sie uns ein 
Mandat zur Abbuchung der Forderungen 
erteilen. Formulare hierzu erhalten Sie in 
der Stadtkasse oder auf unserer Internet-
seite unter www.pulsnitz.de ->Rathaus 
->Formulare/Downloads. Bitte beach-
ten Sie, dass nur vollständig ausgefüllte 
Mandate berücksichtigt werden. Eine 
Zusendung der Formulare per Fax oder 
per E-Mail ist aufgrund der SEPA-Vor-
schriften, wonach eine Originalunter-
schrift vorliegen muss, nicht möglich.
Für Rückfragen erreichen Sie uns unter 
Tel. 03 59 55/8 61-235 bzw. per E-Mail 
an manuela.wolf@pulsnitz.de

Wolf, Stadtkasse Pulsnitz

Nächste öffentliche Sitzungstermine
Stadtrat: Donnerstag, 11. November, 
19 Uhr Ratssaal Ratskeller Pulsnitz, Am 
Markt 2
Verwaltungsausschuss: Dienstag, 30. 
November, 18.30 Uhr im Beratungsraum 
im Haus des Gastes, Am Markt 3
Technischer Ausschuss: Mittwoch, 1. 
Dezember, 19 Uhr, Beratungsraum Haus 
des Gastes
Gemeinschaftsausschuss:
Mittwoch, 24. November, 19 Uhr, Rats-
saal Ratskeller Pulsnitz, Am Markt 2
Es gelten die aktuell gültigen gesetzlichen 
Bestimmungen zur Durchführung dieser 
Sitzungen.
Die Tagesordnung und der Charakter der 
Ausschusssitzungen werden noch fest-
gelegt. Bitte informieren Sie sich an den 
Aushängen. Alle interessierten Bürger 
sind herzlich eingeladen.

Ortschaftsrat Oberlichtenau
Nächste Sitzung: Mittwoch, 3. November, 
19.30 Uhr im Bürgerhaus, Am Sportplatz 
5 in Oberlichtenau

Sprechzeiten im Rathaus
Goethestraße 28, Tel. 861-0, Fax 861-109
Die aktuell geltenden Öffnungszeiten 
fi nden Sie unter www.pulsnitz.de
Di 9-12 Uhr und 13-16.30 Uhr
Do 9-12 Uhr und 13-18 Uhr
Mo, Mi und Fr jeweils nach Vereinba-
rung
 Bereich
Bürgermeisterin:          post@pulsnitz.de
Bürgerbüro:   buergerbuero@pulsnitz.de
Ordnungsamt: ordnungsamt@pulsnitz.de
Finanzen:               fi nanzen@pulsnitz.de
Bauen:                     bauamt@pulsnitz.de
Termine im Melde- und Gewerbeamt 
online buchbar
Es ist möglich, Termine im Melde- und 
Gewerbeamt über die Internetseite der 
Stadt Pulsnitz www.pulsnitz.de zu bu-
chen. Dies betrifft z. B. Angelegenheiten 
des Meldewesens, die Beantragung von 
Personaldokumenten, Gewerbeangelegen-
heiten, Wohnungsangelegenheiten u. a. 
Termine können regelmäßig für Mittwoch 
und Freitag verbindlich vereinbart werden. 
Dabei ist die Einhaltung des gebuchten 
Zeitfensters fast immer möglich, wodurch 
keine bzw. nur sehr kurze Wartezeiten re-
sultieren. Zu den regulären Öffnungszei-
ten am Dienstag und Donnerstag ist ein 
Besuch auch ohne vorherige Anmeldung 
möglich. 

Friedensrichter
Die Sprechzeiten der Friedensrichter fi n-
den jeden ersten Dienstag im Monat von 
16 bis 18 Uhr im Ohorner Rathaus, Zim-
mer 1.1 statt, oder nach Vereinbarung. 
Kontaktaufnahme über Tel. 0151/215 75 
124 Steffen Hempel oder 0151/215 74 918 
Marlies Schäfer oder per Mail: friedens-
richter@pulsnitz.de
Nächste Termine: 2. November und 7. De-
zember 2021

Feuerwehrsatzung der Stadt Pulsnitz
Auf Grund von § 4 Absatz 1 Satz 2 der 
Gemeindeordnung für den Freistaat 
Sachsen (SächsGemO) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 9. März 2018 
(SächsGVBl. S. 62), zuletzt geändert Ar-
tikel 2 des Gesetzes vom 16. Dezember 
2020 (SächsGVBl. S. 722), und § 15 Ab-
satz 4 des Sächsischen Gesetzes über den 
Brandschutz, Rettungsdienst und Kata-
strophenschutz (SächsBRKG) vom 24. 
Juni 2004 (SächsGVBl. S. 245, 647), zu-
letzt geändert durch das Gesetz vom 25. 
Juni 2019 (SächsGVBl. S. 521), hat der 
Stadtrat der Stadt Pulsnitz am 14.10.2021 
die nachfolgende Satzung beschlossen.

§ 1 Begriff und Gliederung der Feuer-
wehr
(1) Die Gemeindefeuerwehr Pulsnitz ist 
eine Einrichtung der Gemeinde ohne ei-
gene Rechtspersönlichkeit. Sie besteht 
aus einer Freiwilligen Feuerwehr mit den 
Ortsfeuerwehren:
• Pulsnitz (Bischofswerdaer Straße 3, 
01896 Pulsnitz)
• Friedersdorf (Mittelstraße 31, 01896 
Pulsnitz/OT Friedersdorf)
• Oberlichtenau (Großnaundorfer Str. 15, 
01896 Pulsnitz/OT Oberlichtenau)
(2) Die Freiwillige Feuerwehr führt den 
Namen „Freiwillige Feuerwehr Pulsni-
tz“. Die Ortsfeuerwehren führen jeweils 
den Zusatz Ortsfeuerwehr Pulsnitz, Orts-
feuerwehr Friedersdorf, Ortsfeuerwehr 
Oberlichtenau.
(3) Aktiver Feuerwehrdienst wird in den 
Ortsfeuerwehren und den Feuerwehr-
standorten geleistet. Neben den aktiven 
Abteilungen der Feuerwehren bestehen 
in der Ortsfeuerwehren folgende Abtei-
lungen:
• Pulsnitz: Alters- und Ehrenabteilung, 
Jugendfeuerwehr und Kinderfeuerwehr;
• Friedersdorf: Alters- und Ehrenabtei-
lung
• Oberlichtenau: Alters- und Ehrenabtei-
lung und Jugendfeuerwehr

§ 2 Pfl ichten der Gemeindefeuerwehr
(1) Die Gemeindefeuerwehr hat die 
Pfl icht:
a) Menschen, Tiere und Sachwerte vor 
Bränden zu schützen,
b) technische Hilfe bei der Bekämpfung 
von Katastrophen, im Rahmen des Ret-
tungsdienstes und der Beseitigung von 
Umweltgefahren zu leisten und
c) nach Maßgabe der §§ 22 und 23 Sächs-
BRKG Brandverhütungsschauen und 
Brandsicherheitswachen durchzuführen.
(2) Der Bürgermeister oder sein Beauf-
tragter kann die Gemeindefeuerwehr zu 
Hilfeleistungen bei der Bewältigung be-
sonderer Notlagen und zu sonstigen Hil-
feleistungen heranziehen.

§ 3 Aufnahme in die Feuerwehr
(1) Voraussetzungen für die Aufnahme 
in den aktiven Feuerwehrdienst sind:
a) die Vollendung des 16. Lebensjahres,
b) die Erfüllung der gesundheitlichen 
Anforderung an den Feuerwehrdienst,
c) die charakterliche Eignung,
d) die Verpfl ichtung zu einer längeren 
Dienstzeit,
e) die Bereitschaft zur Teilnahme an der 
Aus- und Fortbildung sowie
f) die Bereitschaft, den Dienst unabhän-
gig von Geschlecht, Abstammung, Haut-
farbe, Herkunft, Glauben, sozialer Stel-
lung oder sexueller Identität von in Not 
geratenen Personen sowie von anderen 
Feuerwehrangehörigen auszuüben.
Die Bewerber dürfen nicht ungeeignet 
im Sinne von § 18 Absatz 4 SächsBRKG 
sein. Bei Minderjährigen muss die Zu-
stimmung der Personensorgeberechtig-
ten und zumindest deren Bestätigung 
über die gesundheitliche Eignung des 
Minderjährigen vorliegen.
Die Bewerber für den aktiven Feuer-
wehrdienst sollen im Einzugsbereich 
der Ortsfeuerwehr wohnen oder einer re-
gelmäßigen Beschäftigung oder Ausbil-
dung nachgehen oder in sonstiger Weise 
regelmäßig für Einsätze zur Verfügung 
stehen. Sofern die Bewerber nicht im 
Einzugsbereich der Ortsfeuerwehr woh-
nen, haben sie ihre aktive Mitgliedschaft 
in der Feuerwehr ihres Wohnortes nach-
zuweisen. Die Bewerber sollen in keiner 
anderen Hilfsorganisation aktiv tätig 
sein. Der Gemeindefeuerwehrausschuss 
kann Ausnahmen zulassen.
(2) Die erforderliche Eignung besitzen in 
der Regel Personen nicht,
a) die Mitglied
• in einem Verein, der nach dem Ver-
einsgesetz als Organisation unanfechtbar 
verboten wurde oder der einem unan-
fechtbaren Betätigungsverbot nach dem 
Vereinsgesetz unterliegt, oder
• in einer Partei, deren Verfassungswid-
rigkeit das Bundesverfassungsgericht 
nach § 46 des Bundesverfassungsge-
richtsgesetzes festgestellt hat, waren, 
wenn seit der Beendigung der Mitglied-

schaft fünf Jahre noch nicht verstrichen 
sind,
b) bei denen Tatsachen die Annahme 
rechtfertigen, dass sie in den letzten fünf 
Jahren
• Bestrebungen einzeln verfolgt haben, 
die gegen die verfassungsmäßige Ord-
nung gerichtet sind, gegen den Gedanken 
der Völkerverständigung, insbesondere 
gegen das friedliche Zusammenleben 
der Völker, gerichtet sind oder durch 
Anwendung von Gewalt oder darauf 
gerichtete Vorbereitungshandlungen 
auswärtige Belange der Bundesrepublik 
Deutschland gefährden,
• Mitglied in einer Vereinigung waren, 
die solche Bestrebungen verfolgt oder 
verfolgt hat, oder
• eine solche Vereinigung unterstützt ha-
ben.
(3) Aufnahmegesuche sind schriftlich an 
den Ortswehrleiter zu richten. Über die 
Aufnahme entscheidet der Gemeinde-
wehrleiter nach Anhörung des zuständi-
gen Ortsfeuerwehrausschusses. Jeder eh-
renamtliche Feuerwehrangehörige erhält 
nach seiner Aufnahme in die Gemeinde-
feuerwehr ein Exemplar der Feuerwehr-
satzung und der sonstigen relevanten 
Regelungen sowie einen Dienstausweis.
(4) Ein Rechtsanspruch auf Aufnahme 
besteht nicht. Eine Ablehnung ist dem 
Antragsteller durch schriftlichen Verwal-
tungsakt mitzuteilen.

§ 4 Beendigung des ehrenamtlichen 
Feuerwehrdienstes
(1) Der ehrenamtliche aktive Feuerwehr-
dienst endet, wenn der Feuerwehrange-
hörige ungeeignet zum aktiven Feuer-
wehrdienst entsprechend § 18 Absatz 4 
SächsBRKG wird. Gleiches gilt, wenn 
bei Minderjährigen ein Personensorge-
berechtigter seine Zustimmung nach § 3 
Absatz 1 Satz 3 schriftlich zurücknimmt.
(2) Der aktive Feuerwehrdienst kann auf 
Antrag des Feuerwehrangehörigen been-
det werden, wenn der Dienst für ihn aus 
persönlichen oder berufl ichen Gründen 
eine besondere Härte bedeutet.
(3) Ein Angehöriger im aktiven Feu-
erwehrdienst hat die Verlegung seines 
ständigen Wohnsitzes in eine andere 
Gemeinde unverzüglich dem Leiter der 
Ortsfeuerwehr schriftlich anzuzeigen. 
Sofern er nicht nachweist, dass er im Ein-
zugsbereich der Ortsfeuerwehr weiterhin 
einer regelmäßigen Beschäftigung oder 
Ausbildung nachgeht oder in sonstiger 
Weise regelmäßig für Aus- und Fort-
bildung sowie Einsätze zur Verfügung 
steht, kann sein Feuerwehrdienst beendet 
werden.
(4) Der aktive Feuerwehrdienst soll aus 
wichtigem Grund beendet werden. Dies 
gilt insbesondere,
a) wenn der Feuerwehrangehörige die 
Lehrgänge zum Truppmann (Teil 1 und 
2) und zum Sprechfunker in einem an-
gemessenen Zeitraum nicht erfolgreich 
abschließen kann
b) bei fortgesetzter Nachlässigkeit im 
Dienst,
c) bei schweren Verstößen gegen die 
Dienstpfl icht,
d) bei erheblicher schuldhafter Schädi-
gung des Ansehens der Feuerwehr,
e) wenn sich herausstellt, dass der Feuer-
wehrangehörige nicht im Sinne des 
§ 3 Absatz 1 Buchst. f) handelt, oder
f) bei einem Verhalten, das eine erhebli-
che und andauernde Störung des Zusam-
menlebens in der Feuerwehr verursacht 
hat oder befürchten lässt.
(5) Zur Vorbereitung der Entscheidung 
nach Absatz 4 kann der Feuerwehrange-
hörige vorläufi g des Dienstes enthoben 
werden, wenn andernfalls der Dienstbe-
trieb oder die Sachverhaltsaufklärung be-
einträchtigt würden.
(6) Entscheidungen nach den Absätzen 
1 bis 4 sind durch schriftlichen Verwal-
tungsakt nach Anhörung des zuständi-
gen Ortsfeuerwehrausschusses, sowie 
des Gemeindefeuerwehrausschusses zu 
treffen. Der Betroffene ist vor den Ent-
scheidungen nach Satz 1 anzuhören. 
Widerspruch und Klage gegen die Ent-
scheidungen nach Satz 1 haben keine 
aufschiebende Wirkung.
(7) Für die Beendigung des ehrenamtli-
chen Feuerwehrdienstes in der Alters- 
und Ehrenabteilung gelten die Regelun-
gen nach Absatz 1, Absatz 2 und Absätze 
4 (ohne Buchst. a) bis 6 entsprechend.
(8) Ausgeschiedene Feuerwehrangehö-
rige können auf Antrag eine Bescheini-
gung über die Dauer der Zugehörigkeit 
zur Feuerwehr, den letzten Dienstgrad 
und die zuletzt ausgeübte Funktion er-
halten.

§ 5 Rechte und Pfl ichten der Angehöri-
gen der Feuerwehr
(1) Die aktiven Angehörigen und die 
Angehörigen der Alters- und Ehrenab-
teilung der Gemeindefeuerwehr haben Fortsetzung auf Seite 4
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die Wahl annehmen.
(12) Die Niederschrift über die Wahl ist 
spätestens eine Woche nach der Wahl 
durch den Wahlleiter dem Bürgermeister 
zu übergeben.
(13) Der Bürgermeister muss dem Wahl-
ergebnis widersprechen, wenn er der 
Auffassung ist, dass es rechtswidrig ist; 
er kann ihm widersprechen, wenn er 
der Auffassung ist, dass es für die Stadt 
nachteilig ist.
(14) Sofern kein Widerspruch nach Ab-
satz 13 erfolgt, beruft der Bürgermeister 
im Benehmen mit dem Stadtrat die Ge-
wählten in die Positionen. Der Bürger-
meister informiert den Stadtrat über das 
Ergebnis der Wahlen und die Berufung.
(15) Scheidet ein gewähltes zusätzliches 
Mitglied aus dem Gemeindefeuerwehr-
ausschuss aus, rückt ein Ersatzmitglied 
nach. Ersatzmitglieder sind alle Wahlbe-
werber, die bei der Wahl für die zusätzli-
chen Mitglieder des Feuerwehrausschus-
ses nicht die erforderliche Stimmenzahl, 
jedoch mindestens eine Stimme erhalten 
haben. Die Reihenfolge der Ersatzmit-
glieder bestimmt sich nach der Anzahl 

der erhaltenen Stimmen. Bei Stim-
mengleichheit entscheidet das Los. Steht 
kein Ersatzmitglied mehr zur Verfügung, 
fi nden Nachwahlen auf der Ebene der be-
troffenen Ortsfeuerwehr nach Maßgabe 
der Absätze 10 bis 14 statt.
(16) Neuwahlen während der Berufungs-
periode sind anzusetzen, wenn zwei Drit-
tel der Stimmberechtigten dies schriftlich 
vom Gemeindewehrleiter fordern.

§ 16 Inkrafttreten
(1) Diese Satzung tritt am Tage nach 
ihrer öffentlichen Bekanntmachung in 
Kraft. 
(2) Die Feuerwehrsatzung der Stadt Puls-
nitz vom 18.11.2010 sowie die 1. Ände-
rungssatzung vom 15.12.2010 und 2. Än-
derungssatzung vom 23.05.2012 treten 
damit außer Kraft.
Pulsnitz, den 15.10.2021

Barbara Lüke, Bürgermeisterin

b) der Gemeindefeuerwehrausschuss/ 
Ortsfeuerwehrausschuss und
c) die Hauptversammlung/ Ortsfeuer-
wehrversammlung

§ 11 Wehrleitung
(1) Der Gemeindewehrleitung gehören 
der Gemeindewehrleiter und seine Stell-
vertreter an.
(2) Der Gemeindewehrleiter und seine 
Stellvertreter werden nach § 15 gewählt 
und berufen.
(3) Der Gemeindewehrleiter ist für die 
Leistungsfähigkeit der Feuerwehr ver-
antwortlich und erledigt die ihm durch 
Gesetz und diese Satzung übertragenen 
Aufgaben. Er hat insbesondere
a) auf die ständige Verbesserung des 
Ausbildungsstandes der Angehörigen im 
aktiven Feuerwehrdienst entsprechend 
den Feuerwehrdienstvorschriften hinzu-
wirken,
b) regelmäßig die Einsätze der Feuer-
wehr zu leiten oder diese Aufgabe an 
einen ausreichend qualifi zierten Ange-
hörigen im aktiven Feuerwehrdienst zu 
übertragen,
c) die Zusammenarbeit der Ortsfeuer-
wehren bei Übungen und Einsätzen zu 
regeln,
d) die Dienste so zu organisieren, dass 
jeder Angehörige im aktiven Feuerwehr-
dienst jährlich an mindestens 40 Stunden 
Ausbildung teilnehmen kann,
e) dafür zu sorgen, dass die Dienst- und 
Ausbildungspläne aufgestellt und dem 
Gemeindefeuerwehrausschuss vorgelegt 
werden,
f) die Tätigkeit der von ihm bestellten 
Funktionsträger zu kontrollieren,
g) auf eine ordnungsgemäße und den 
Vorschriften entsprechende Ausrüstung 
der Feuerwehr mit Einsatzmitteln hinzu-
wirken,
h) für die Einhaltung der Feuerwehr-
dienstvorschriften und der einschlägigen 
Unfallverhütungsvorschriften zu sorgen,
i) im Rahmen des Dienstes minderjäh-
riger Feuerwehrangehöriger die Einhal-
tung bestehender Aufsichts- und Fürsor-
gepfl ichten sicherzustellen und
j) Beanstandungen, die Leistungsfähig-
keit der Feuerwehr betreffend, dem Bür-
germeister mitzuteilen.
Er entscheidet über die nach § 12 Absatz 
1 Satz 2 im Gemeindefeuerwehraus-
schuss behandelten Fragen.
(4) Der Bürgermeister kann dem Ge-
meindewehrleiter weitere Aufgaben des 
Brandschutzes übertragen.
(5) Der Gemeindewehrleiter soll den 
Bürgermeister, die Gemeindeverwaltung 
und den Gemeinderat in allen feuerwehr- 
und brandschutztechnischen Angelegen-
heiten beraten. Er ist zu den Beratungen 
in der Gemeinde zu Angelegenheiten 
der Feuerwehr und des Brandschutzes 
zu hören. Er soll - soweit es nur örtliche 
Belange betrifft - die örtlich zuständigen 
Ortswehrleiter vorher beteiligen.
(6) Die stellvertretenden Gemeindewehr-
leiter haben den Gemeindewehrleiter bei 
der Erfüllung seiner Aufgaben zu un-
terstützen und ihn bei Abwesenheit mit 
allen Rechten und Pfl ichten zu vertreten. 
Die Reihenfolge der Vertretung und die 
Aufgabenverteilung legt der Gemeinde-
wehrleiter fest.
(7) Für die Leiter der Ortsfeuerwehren 
gelten Absätze 1 bis 6 entsprechend. Sie 
führen die Ortsfeuerwehr nach Weisung 
des Gemeindewehrleiters und sind für 
deren Einsatzbereitschaft verantwortlich.
(8) Der Gemeindewehrleiter und seine 
Stellvertreter können bei groben Verstö-
ßen gegen die Dienstpfl ichten oder wenn 
sie die geforderten Voraussetzungen an 
das Amt nicht mehr erfüllen, vom Ge-
meinderat nach Anhörung des Gemein-
defeuerwehrausschusses abberufen wer-
den.

§ 12 Gemeindefeuerwehrausschuss
(1) Der Gemeindefeuerwehrausschuss ist 
beratendes Organ des Gemeindewehr-
leiters. Er behandelt Fragen der Finanz-
planung, der Dienst- und Einsatzplanung 
und der Ehrenmitgliedschaft.
(2) Der Gemeindefeuerwehrausschuss 
besteht aus:
a) dem Gemeindewehrleiter als Vorsit-
zenden sowie seinen Stellvertretern),
b) den Leitern der Ortsfeuerwehren so-
wie deren Stellvertretern,
c) den Jugendfeuerwehrwarten,
d) dem Kinderfeuerwehrwart,
e) den Leitern der Alters- und Ehrenab-
teilungen
Der Stellvertreter des Gemeindewehr-
leiters und der Schriftführer nehmen, 
sofern sie nicht Mitglied des Gemeinde-
feuerwehrausschusses sind, ohne Stimm-
berechtigung von Amts wegen an den 
Beratungen des Gemeindefeuerwehraus-
schusses teil.
(3) Der Gemeindefeuerwehrausschuss 
soll viermal im Jahr tagen. Die Beratun-
gen sind vom Vorsitzenden mit Bekannt-
gabe der vorgesehenen Tagesordnung 

einzuberufen. Der Gemeindefeuerwehr-
ausschuss muss einberufen werden, 
wenn dies mindestens ein Drittel seiner 
Mitglieder bei Angabe der von ihnen 
geforderten Tagesordnung verlangt. 
Der Gemeindefeuerwehrausschuss ist 
beschlussfähig im Sinne des Absatz 1, 
wenn mehr als die Hälfte seiner stimm-
berechtigten Mitglieder anwesend ist.
(4) Der Bürgermeister ist zu den Beratun-
gen des Gemeindefeuerwehrausschusses 
einzuladen.
(5) Beschlüsse des Gemeindefeuer-
wehrausschusses im Sinne des Absatz 1 
werden mit einfacher Stimmenmehrheit 
gefasst. Stimmengleichheit gilt als Ab-
lehnung. Für Wahlen gelten die Regelun-
gen des § 15.
(6) Die Beratungen des Gemeindefeuer-
wehrausschusses sind nicht öffentlich. 
Über die Beratungen ist eine Nieder-
schrift anzufertigen.
(7) In jeder Ortsfeuerwehr kann ein Orts-
feuerwehrausschuss gebildet werden. 
Für ihn gelten die Absätze 1 bis 3 sowie 
5 und 6 entsprechend. Er besteht aus dem 
Ortswehrleiter als Vorsitzenden, dem 
Jugendfeuerwehrwart, dem Kinderfeuer-
wehrwart, dem Vertreter der Alters- und 
Ehrenabteilung und bis zu sechs weite-
ren von der Ortsfeuerwehrversammlung 
für die Dauer von fünf Jahren gewählten 
Mitgliedern. Der Gemeindewehrleiter ist 
zu den Sitzungen einzuladen, er besitzt 
kein Stimmrecht.

§ 13 Hauptversammlung
(1) Unter dem Vorsitz des Gemeinde-
wehrleiters ist mindestens einmal jähr-
lich eine ordentliche Hauptversammlung 
der Gemeindefeuerwehr durchzufüh-
ren. Der Hauptversammlung sind alle 
wichtigen Angelegenheiten der Feuer-
wehr, soweit nicht zu ihrer Beratung 
der Gemeindefeuerwehrausschuss und 
deren Entscheidung nicht der Gemein-
dewehrleiter zuständig ist, zur Beratung 
und Beschlussfassung vorzulegen. In 
der Hauptversammlung hat der Ge-
meindewehrleiter einen Bericht über 
die Tätigkeit der Gemeindefeuerwehr 
im abgelaufenen Jahr abzugeben. In der 
Hauptversammlung werden die Gemein-
dewehrleitung und der Gemeindefeuer-
wehrausschuss gewählt.
(2) Die ordentliche Hauptversammlung 
ist vom Gemeindewehrleiter einzube-
rufen. Eine außerordentliche Hauptver-
sammlung ist innerhalb eines Monats 
vom Gemeindewehrleiter einzuberufen, 
wenn das von mindestens einem Drittel 
der nach § 5 Absatz 1 wahlberechtigten 
Feuerwehrangehörigen schriftlich unter 
Angabe der Gründe gefordert wird. Zeit-
punkt und Tagesordnung der Hauptver-
sammlung sind den nach § 5 Absatz 1 
wahlberechtigten Feuerwehrangehörigen 
und dem Bürgermeister mindestens zwei 
Wochen vor der Versammlung bekannt 
zu geben. Angehörige der Kinder- und 
Jugendfeuerwehr, die nach § 5 Absatz 1 
nicht wahlberechtigt sind, nehmen nicht 
an Abstimmungen der Hauptversamm-
lung teil. Sie besuchen in der Regel nur 
dann die Hauptversammlung, wenn ent-
sprechende Anlässe wie z. B. die Über-
gabe von Auszeichnungen vorliegen.
(3) Die Hauptversammlung ist beschluss-
fähig, wenn mindestens die Hälfte der 
nach § 5 Absatz 1 wahlberechtigten An-
wesenden dem aktiven Feuerwehrdienst 
angehört. Bei Beschlussunfähigkeit 
ist innerhalb eines Monats eine zweite 
Hauptversammlung einzuberufen, die 
unabhängig von der Zahl der anwesen-
den, nach § 6 Absatz 1 wahlberechtigten 
Feuerwehrangehörigen beschlussfähig 
ist. Beschlüsse der Hauptversammlung 
werden mit einfacher Stimmenmehrheit 
gefasst. Auf Antrag ist geheim abzustim-
men.
(4) Über die Hauptversammlung ist eine 
Niederschrift anzufertigen, die dem Bür-
germeister vorzulegen ist.
(5) Für die Ortsfeuerwehrversammlun-
gen gelten die Absätze 1 bis 3 entspre-
chend. Eine Niederschrift ist dem Ge-
meindewehrleiter vorzulegen.

§ 14 Bestellung von Funktionsträgern
(1) Zu bestellende Funktionsträger sind:
a) Gruppenführer und Zugführer (Unter-
führer),
b) Gerätewarte, 
c) Schriftführer
(2) Der Gemeindewehrleiter bestellt die 
Funktionsträger schriftlich für die Dauer 
von fünf Jahren. Der Gemeindewehrlei-
ter kann die Bestellung nach Anhörung 
des Gemeindefeuerwehrausschusses je-
derzeit widerrufen. Die Funktionsträger 
führen ihre Aufgaben nach Weisungen 
ihrer Vorgesetzten aus.
(3) Als Funktionsträger dürfen nur Feu-
erwehrangehörige eingesetzt werden, die 
persönlich geeignet sind, über praktische 
Erfahrungen im Feuerwehrdienst verfü-
gen, die erforderliche Qualifi kation be-
sitzen und an spezifi schen Fortbildungen 

regelmäßig teilnehmen. 
(4) Zu bestellende Funktionsträger auf 
der Ebene der Ortsfeuerwehren werden 
dem Gemeindewehrleiter durch den Lei-
ter der Ortsfeuerwehr nach Anhörung des 
Ortsfeuerwehrausschusses vorgeschla-
gen.

§ 15 Wahlen
(1) Der Gemeindewehrleiter und seine 
Stellvertreter werden durch die nach § 5 
Absatz 1 Satz 1 wahlberechtigten Feuer-
wehrangehörigen, die Ortswehrleiter und 
deren Stellvertreter werden durch die in § 
6 Absatz 1 Satz 2 wahlberechtigten Feu-
erwehrangehörigen in geheimer Wahl für 
die Dauer von fünf Jahren gewählt. Wie-
derwahl ist zulässig.
(2) Der Gemeindewehrleiter, die Orts-
wehrleiter und deren Stellvertreter haben 
ihr Amt nach Ablauf der Berufungsdauer 
oder im Falle eines beabsichtigten vorzei-
tigen Ausscheidens oder nach Neuwah-
len bis zur Berufung eines Nachfolgers 
weiterzuführen. Lehnt der Gemeinde-
wehrleiter, Ortswehrleiter oder der ent-
sprechende Stellvertreter aus wichtigem 
Grund im Sinne des § 18 der Sächsischen 
Gemeindeordnung eine Weiterführung 
ab oder stehen dieser Weiterführung 
gewichtige Gründe in der Person des 
Gemeindewehrleiters, Ortswehrleiters 
oder des entsprechenden Stellvertreters 
entgegen, kann der Bürgermeister einen 
geeigneten Feuerwehrangehörigen, beim 
Gemeindewehrleiter oder Ortswehrleiter 
insbesondere den entsprechenden Stell-
vertreter, vorübergehend mit der Wahr-
nehmung der Aufgaben betrauen.
(3) Steht kein geeigneter Kandidat für 
ein in Absatz 1 genanntes Wahlamt zur 
Verfügung, beruft der Bürgermeister 
nach Anhörung der Wahlberechtigten 
und mit Zustimmung des Stadtrates einen 
geeigneten wahlberechtigten Feuerwehr-
angehörigen längstens bis zum Ende der 
Berufungsdauer nach § 17 Absatz 3 Satz 
2 SächsBRKG.
(4) Gewählt werden kann nur, wer selbst 
wahlberechtigt ist, über die für diese 
Dienststellung erforderlichen Kenntnisse 
und Erfahrungen sowie über die erforder-
lichen persönlichen und fachlichen Vor-
aussetzungen verfügt. 
(5) Die nach § 17 Absatz 3 SächsBRKG 
durchzuführenden Wahlen sind mindes-
tens zwei Wochen vorher, zusammen mit 
dem Wahlvorschlag, den wahlberechtig-
ten Feuerwehrangehörigen bekannt zu 
machen. Der Wahlvorschlag sollte mehr 
Kandidaten enthalten, als zu wählen 
sind, und muss vom zuständigen Feuer-
wehrausschuss bestätigt sein. Betroffene 
Kandidaten sind im Feuerwehrausschuss 
nicht stimmberechtigt.
(6) Wahlen sind vom Bürgermeister oder 
einem von ihm benannten Beauftragten 
zu leiten. Die anwesenden Stimmberech-
tigten benennen in der Regel durch offe-
ne Abstimmung mit absoluter Mehrheit 
zwei Beisitzer, die zusammen mit dem 
Wahlleiter die Stimmenauszählung vor-
nehmen. Die Beisitzer können Wahlbe-
rechtigte, jedoch keine Kandidaten sein.
(7) Wahlen können nur dann vorgenom-
men werden, wenn mehr als die Hälfte 
der nach § 5 Absatz 1 wahlberechtigten 
Feuerwehrangehörigen anwesend ist und 
davon mindestens die Hälfte dem aktiven 
Feuerwehrdienst angehört.
(8) Wahlen sind geheim durchzuführen. 
Steht nur ein Kandidat zur Wahl, kann 
die Wahl offen erfolgen, wenn keiner der 
anwesenden Stimmberechtigten wider-
spricht.
(9) Die Wahlen zu mehreren Ämtern 
erfolgen in getrennten Wahlgängen. Ge-
wählt ist, wer mehr als die Hälfte der 
Stimmen der anwesenden Wahlberech-
tigten erhalten hat. Erreicht kein Kandidat 
im ersten Wahlgang die absolute Mehr-
heit, so ist eine Stichwahl zwischen den 
beiden Bewerbern mit den meisten Stim-
men durchzuführen, bei der die einfache 
Mehrheit (mehr Ja- als Nein-Stimmen) 
entscheidet. Tritt nur ein Kandidat an und 
erreicht dieser keine absolute Mehrheit, 
ist eine erneute Wahl nach Maßgabe der 
Absatz 1 bis 8 und Absatz 9 Sätze 1 bis 3 
durchzuführen. Liegt bei mehreren Kan-
didaten Stimmengleichheit vor, entschei-
det das Los.
(10) Für die Wahl der zusätzlichen Mit-
glieder des Gemeindefeuerwehraus-
schusses und der Ortsfeuerwehrausschüs-
se gelten die Absätze 1 bis 8, soweit im 
Folgenden nichts anderes bestimmt ist. 
Die Wahl der zusätzlichen Mitglieder des 
Gemeindefeuerwehrausschusses und der 
Ortsfeuerwehrausschüsse sind als Mehr-
heitswahl ohne Stimmhäufung durchzu-
führen. Jeder Wahlberechtigte hat so vie-
le Stimmen, wie Ausschussmitglieder zu 
wählen sind. In den Feuerwehrausschuss 
sind diejenigen Feuerwehrangehörigen 
gewählt, die die meisten Stimmen erhal-
ten haben. Liegt bei mehreren Kandida-
ten Stimmengleichheit vor, entscheidet 
das Los.
(11) Die Gewählten sind zu fragen, ob sie 
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Wir erhielten die traurige Nachricht vom Tod unserer ehemaligen Mitarbei-
terin

Ingrid Oswald
Trägerin der Ehrenmedaille der Stadt Pulsnitz
geb. 07.01.1936                           gest. 02.10.2021

Von 1964 bis 1995 war sie für die Verwaltung der Stadt Pulsnitz tätig, zu-
nächst im Wohnungswesen und später über 25 Jahre als Ansprechpartnerin 
im Gewerbeamt und daher besonders vielen Geschäftsleuten bestens be-
kannt. 
Neben der berufl ichen Tätigkeit galt ihre Liebe der Kultur, die sie mit viel 
Enthusiasmus und bürgerschaftlichem Engagement unterstützte. Ob im da-
maligen Schauspielzirkel oder später bei der Inszenierung der Märchenspiele 
für das traditionelle Pulsnitzer Nikolausfest setzte sie gemeinsam mit Edith 
Hentschel Akzente. Das zu mehreren Stadtfesten aufgeführte und von ihr 
verfasste Pulsnitzer Historienspiel „Ein Gang durch die Jahrhunderte“ ist 
vielen noch in guter Erinnerung und Ausdruck ihrer starken Heimatverbun-
denheit.
Unser tief empfundenes Mitgefühl gilt ihrer Familie. Wir werden ihr Anden-
ken in Ehren halten.

Stadtverwaltung Pulsnitz
Barbara Lüke, Bürgermeisterin

Auf Grundlage der §§ 4 und 21 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen 
(SächsGemO) i.d.F. der Bekanntmachung vom 09.03.2018 (SächsGVBl. S. 62), zu-
letzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Dezember 2020 (SächsGVBl. S. 
722); §§ 62, 63 des Sächsischen Gesetzes über den Brandschutz, Rettungsdienst und 
Katastrophenschutzes (SächsBRKG) vom 24. Juni 2004 (SächsGVBl. S. 245, 647), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. Juni 2019 (SächsGVBl. S. 521) und der §§ 
13, 14 der Sächsischen Feuerwehrverordnung (SächsFwVO) vom 21. Oktober 2005 
(SächsGVBl. S. 291), zuletzt geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 14. Mai 
2020 (SächsGVBl. S. 218) hat der Stadtrat der Stadt Pulsnitz in seiner Sitzung am 
14.10.2021 folgende Satzung beschlossen:

Artikel 1
1. Der bisherige § 2 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:
„Angehörige der Feuerwehr erhalten nachfolgend aufgeführte, monatliche Auf-
wandsentschädigungen entsprechend der ausgeübten Funktion. Werden mehrere 
Funktionen durch den gleichen Kameraden in vollem Umfang ausgeübt, erhält er die 
Summe der jeweils einzeln aufgeführten Aufwandsentschädigungen

Funktionen Ortsfeuerwehr
Pulsnitz 
(in EUR)

Ortsfeuerwehr 
Friedersdorf

(in EUR)

Ortsfeuerwehr
Oberlichtenau

(in EUR)

Gemeindewehrleiter 75,00 - -

Stellv. Gemeindewehrleiter 40,00 - -

Stellv. Gemeindewehrleiter 40,00 - -

Ortswehrleiter 60,00 50,00 50,00

Stellv. Ortswehrleiter 40,00 35,00 35,00

Stellv. Ortswehrleiter 40,00 - -

Gerätewart 35,00 30,00 30,00

Atemschutzgerätewart 35,00 30,00 30,00

Jugendfeuerwehrwart 35,00 - 35,00

Kinderfeuerwehrwart 35,00 - -

Funkgerätewart 20,00 20,00 20,00

Die Auszahlung erfolgt in zwei Jahresraten zum 30.06. und 31.12. eines jeden Jah-
res.“
2. Der bisherige § 2 Absatz 2 Satz 3 wird wie folgt gefasst:
„Die Auszahlung erfolgt zum 31.12. des abzurechnenden Kalenderjahres.“
3. Nach § 2 Absatz 5 Satz 2 wird folgender Satz als neuer Satz 3 angefügt:
„Die Aufwandsentschädigung für Helfer der Ausbilder beträgt 7,50 EUR je geleiste-
te Ausbildungsstunde, die sie gemeinsam mit dem Ausbilder abhalten.“

Artikel 2
Artikel 1 dieser 4. Änderungssatzung tritt zum 01.01.2022 in Kraft.
Pulsnitz, den 15.10.2021

Barbara Lüke, Bürgermeisterin

4. Änderungssatzung
der Satzung über die Aufwandsentschädigung, den

Ersatz des Verdienstausfalles sowie die Lohnfortzahlung 
an Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr
der Stadt Pulsnitz vom 16. November 2010

Fortsetzung Feuerwehrsatzung von Seite 3
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„Weihnachtsmärkte überall erlaubt“ – wie ein 
Satz in die Irre führt

Oder: „Was ist mit dem Nikolausmarkt?“
Da überlegten wir uns in Pulsnitz schon, 
ob es wirklich nötig war, den Pfefferku-
chenmarkt abzusagen, wenn doch kurze 
Zeit später die zuständige Ministerin öf-
fentlich erklärt, dass Weihnachtsmärkte 
und Bergparaden möglich sein müssen. 
Also los mit der Planung des Nikolaus-
marktes?!

Es kam der Entwurf der neuen Co-
ronaschutzverordnung und ich traute 
meinen Augen nicht: Was sind das für 
Regelungen? Wie passen diese mit dem 
berühmten Satz „Weihnachtsmärkte 
müssen stattfi nden können“ zusam-
men? 
„Landestypische Veranstaltungen wer-
den weitestgehend aufl agenfrei ermög-
licht“ – man muss nur ein vom zustän-
digen Gesundheitsamt genehmigtes 
Hygienekonzept haben, das auch „kon-
trollierbar“ sein muss. Die Aufl agen für 
dieses Hygienekonzept unterliegen der 
Allgemeinverfügung „Hygieneaufl a-
gen“, also bitte schön trennen zwischen 
„Verweilzonen“ und „Flanierzonen“. 
Das alles geht dann aber auch nur, 
wenn die sogenannte „Vorwarnstufe“ 
nicht erreicht ist, das ist eine Mischung 
aus Bettenbelegungszahlen, Inzidenzen 
etc. Nichts, was ich verstanden hätte 
oder hier erklären könnte. Noch wichti-
ger: Nichts, was ein Veranstalter eines 
Marktes berechnen oder voraussehen 
könnte.
Und das soll jetzt der „Weihnachts-
märkte sind erlaubt“-Zustand sein? Eine 

Nachfrage beim Sächsischen Städte- 
und Gemeindetag ergab: Ich habe es tat-
sächlich richtig gelesen, es ist wirklich 
so geregelt. Das heißt, jedes Gesund-
heitsamt entscheidet für sich gemäß der 
geltenden AV Hygieneaufl agen. 

Dort, wo das Gesundheitsamt, das die 
Einhaltung überprüfende Ordnungsamt 
und der Veranstalter in einem Hause 
sitzen, mag ein Markt irgendwie durch-
führbar sein, weil z.B. das Risiko der 
Bußgelder überschaubar ist (zu regeln 
amtsintern...). Das betrifft die Städte, 
die alles (Landkreis und Kommune) in 
sich vereinen, wie Dresden zum Bei-
spiel.
Bei uns jedoch gibt es den Landkreis 
und uns als Pulsnitz, wir wissen nicht, 
was und wie der Landkreis reagieren 
wird.
Was heißt das nun für den Nikolaus-
markt: Langfristige Planungen, die 
verbunden sind mit vertraglichen Bin-
dungen gegenüber Händlern etc., sind 
nicht ohne weiteres möglich. Wir wer-
den nun hoffentlich kurzfristig zum 1. 
Advent ein paar Buden aufstellen und 
auf die Flexibilität unserer Vereine und 
regional Ansässigen hoffen, die diese 
bewirtschaften. Ein Treffen auf einen 
Glühwein mit Freunden am 1. Advent 
ist das Ziel. Ob wir es umsetzen kön-
nen, werden wir wohl erst rund zwei 
Wochen vorher wissen. Drücken wir 
uns alle die Daumen!

Barbara Lüke

Stellenausschreibung
Die Stadtverwaltung Pulsnitz Träger der Kindertagesstätten Oberlichtenau und 
Kunterbunt hat zum nächstmöglichen Zeitpunkt für den Einsatz in Kinderkrippe 
und Kindergarten, zwei Stellen als

staatlich anerkannten Erzieher (m/w/d) 
oder 

Assistenzkraft (m/w/d)
zu besetzen.
In der Kindertagesstätte Oberlichtenau werden ca. 170 Kinder von einem Jahr 
bis zum Ende der Grundschulzeit mit dem Schwerpunkt künstlerischer Ausdruck 
und Bewegung betreut. Die Betreuung in der Kinderkrippe und im Kindergarten 
erfolgt in einer Bezugsgruppenstruktur nach dem Konzept der offenen Arbeit. 
In der Kindertagesstätte Kunterbunt werden ca.180 Kinder von einem Jahr bis 
zum Ende der Grundschulzeit mit dem Schwerpunkt „Bewegung“ betreut. Zu-
sätzlich werden bei uns Kinder aufgenommen, die ein Elternteil während einer 
Rehabilitation in den Vamed Kliniken Pulsnitz begleiten. Die Betreuung in der 
Kinderkrippe und im Kindergarten erfolgt in einer Bezugsgruppenstruktur mit 
offenen Spielzeiten. 
Schwerpunktmäßig erwarten Sie die Tätigkeiten:
- die Bildung und Betreuung Förderung von Kindern bis zu sechs Jahren im Krip-
 pen- und Kitabereich
- ressourcenorientierte Arbeit, die sich an den Grundbedürfnissen der Kinder ori-
 entiert
- Förderung der sprachlichen und motorischen Fähigkeiten und der sozialen 
 Kompetenz der Kinder sowie die Erziehung zur Selbständigkeit 
- Beobachtung und Dokumentation der kindlichen Entwicklungsprozesse 
- fachliche Umsetzung des pädagogischen Konzeptes
- Planung, Organisation und Durchführung von pädagogischen Angeboten, Pro-
 jekten und gruppenübergreifenden Angeboten.
- vertrauensvoller Kontakt zu den Eltern und im Team
Das bringen Sie mit:
- Berufsqualifi kation nach § 1 Abs. 1 SächsQualiVO oder nach § 1 Abs. 4 Sächs-
 QualiVO,
- freundliches Auftreten, Engagement und Teamfähigkeit
- Einfühlsamkeit und Kooperationsfähigkeit sowie einen wertschätzenden Umgang
- selbständige Arbeitsweise und Verantwortungsbewusstsein
- kompetente Elternansprechpartner, die einen konstruktiven Dialog führen kön-
 nen
- Beobachtungsgabe, die Sie den individuellen Entwicklungsstand des Kindes in 
 einem Portfolio dokumentieren lässt
- Vertrauenswürdigkeit, die Kindern einen Rahmen schaffen, sich zu entwickeln 
Wir bieten Ihnen:
- sich eigenverantwortlich einzubringen und zielgerichtete Mitarbeit an Konzept-
 schwerpunkten
- ein vielseitiges, interessantes und verantwortungsvolles Tätigkeitsfeld, das nach 
 entsprechender Einarbeitung eigenverantwortlich ausgeführt werden kann
- tarifgerechte Bezahlung in Abhängigkeit von den persönlichen Voraussetzun-
 gen bis zur Entgeltgruppe S 08a oder S 04 der Entgeltordnung des TVöD-SuE
- wöchentliche Arbeitszeit von min. 30 Stunden, in Abhängigkeit der jeweiligen 
 Betreuungszahlen
- vorerst befristete Beschäftigung aufgrund von Kranken- und Elternzeitvertre-
 tung, eine Übernahme in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis wird angestrebt
- 30 Tage Erholungsurlaub bei einer 5-Tage-Woche im Kalenderjahr
- Jahressonderzahlung und Leistungsentgelt
- eine betriebliche Altersvorsorge sowie alle sonstigen Sozialleistungen des öf-
 fentlichen Dienstes
Schwerbehinderte oder ihnen gleichgestellte Menschen – Nachweise hierfür sind 
den Bewerbungsunterlagen beizufügen – werden nach Maßgabe des SGB IX bei 
gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt.
Aussagefähige Bewerbungen einschließlich aller Zeugnisse, Beurteilungen und 
Fortbildungsnachweise richten Sie bitte bis zum 30. November 2021 an bewer-
bung@pulsnitz.de oder an die Stadtverwaltung Pulsnitz, Am Markt 1, 01896 
Pulsnitz. Bei Fragen wenden Sie sich telefonisch oder per WhatsApp unter 
035955 861-103 an Frau Haase. 
Schriftliche Bewerbungsunterlagen werden nur zurückgesandt, wenn der Bewer-
bung ein ausreichend frankierter Freiumschlag beigefügt wurde. Ist dies nicht der 
Fall, liegen Ihre Unterlagen nach Abschluss des Stellenbesetzungsverfahrens 4 
Wochen zur Abholung bereit.
Fahrtkosten und sonstige Auslagen im Zusammenhang mit der Bewerbung wer-
den nicht erstattet. 

Barbara Lüke, Bürgermeisterin

Änderungen beim Winterdienst im Bauhof

Aktuelles Baugeschehen

Personelle und tarifl iche Zwänge führen 
derzeit zu Änderungen bei der Aufgabe-
nerledigung im städtischen Bauhof.
Dies hat folgende Hintergründe:
Bereits vor über zehn Jahren, genauer ge-
sagt zum 01.01.2009, haben sich die Stadt 
Pulsnitz und die Gemeinde Oberlichtenau 
zusammengeschlossen. Wenig bis gar 
keine Auswirkungen hatte das bisher auf 
das Wirken der Mitarbeiter des Bauhofes, 
waren doch die zwei Standorte im Fusi-
onsvertrag festgehalten. Zwar wurde der 
Bauhof Oberlichtenau vor einiger Zeit zur 
Außenstelle, konnte man jedoch bei zwei 
hauptamtlichen Mitarbeitern schon or-
ganisatorisch nicht von einem vollwertig 
ausgestatteten Bauhof sprechen. Die Auf-
gaben jedoch blieben bis auf wenige Aus-
nahmen dieselben. Bestes Beispiel hierfür 
ist der Winterdienst auf den Straßen. In 
Pulsnitz und in Friedersdorf erfolgt die 
Beräumung der Straßen seit vielen Jahren 
durch die KDK Kamenz als beauftragter 
Dienstleister. In Oberlichtenau war das bis-
her nie der Fall. Wie in den vielen Jahren 
der Eigenständigkeit der Gemeinde Ober-
lichtenau und auch die bisherigen Jahre 
danach, erfolgte der Winterdienst am Fuße 
des Keulenberges durch die Mitarbeiter 
des Bauhofes in Oberlichtenau. Die Puls-
nitzer Bauhofmitarbeiter kümmerten sich 
um die wichtigen Nebenwege, Parkplätze 
und sonstige öffentliche Einrichtungen, die 
für die Fahrzeuge der KDK zu klein wa-
ren. Dies hatte allerdings zur Folge, dass 
die Oberlichtenauer Mitarbeiter die gesam-
ten Wintermonate anwesend sein mussten. 
Dagegen regte sich in den vergangenen 
Monaten Widerstand. Überobligatorische 
Leistungen können und sollen nun nicht 
mehr in die Winterdienstplanung einbezo-
gen werden, was zu Änderungen in Pulsni-
tz und Oberlichtenau führen wird, die beim 
Wintereinbruch in der Saison 2021/2022 
spürbar sein werden.
Ab der neuen Wintersaison werden nun die 
Mitarbeiter des Gesamtbauhofes der Stadt 
im Winterdienst der Gemeinde Oberlich-
tenau eingesetzt, was zwangsläufi g auch 
zu Änderungen im Gebiet der Stadt Puls-
nitz führen wird. Oberste Priorität haben 
die öffentlichen Straßen und Einrichtun-
gen in allen Ortsteilen. In der Stadt Puls-
nitz müssen also Prioritäten verschoben 
werden und vor allem in Oberlichtenau 
können nicht mehr alle Wege wie bisher 
geschoben werden.

Winterdienst zukünftig nur auf
öffentlichen Ortstraßen

Nach § 51 Abs. 4 des Sächsischen Stra-
ßengesetzes besteht keine grundsätzliche 
Verpfl ichtung, alle Straßen und Wege vom 
Schnee zu räumen. Erforderlich ist dies 
nur nach Maßgabe der Leistungsfähigkeit. 
Dennoch ist es unser unbedingter Wille, 
zumindest innerhalb der geschlossenen 
Ortslage auf allen öffentlich gewidmeten 
Straßen den Winterdienst abzusichern. Zu-
künftig wird es jedoch nicht möglich sein, 
darüber hinaus von vielen oder sogar all-
gemein genutzte private Wege oder nicht 
öffentlich gewidmete Wege zu beräumen. 
Dies betrifft vor allem Strecken in Ober-
lichtenau, aber auch einige wenige in Puls-
nitz und Friedersdorf.

Gleiche Handhabung auch bei den 
Straßenanliegerpfl ichten in allen 

Ortsteilen
Wie beim Winterdienst, so werden seit 
diesem Jahr auch die Anliegerpfl ichten 
in allen Ortsteilen gleich behandelt. Zur 
Erinnerung: Alle Straßenanlieger sind auf 
Grundlage der Straßenreinigungssatzung 
zur Übernahme von bestimmten Anlieger-
aufgaben (Näheres siehe Hinweise zu den 
Anliegerpfl ichten) verpfl ichtet. Eine Über-
prüfung ergab, dass vor allem in Oberlich-
tenau viele eigentlich den privaten Anlie-
gern obliegende Arbeiten noch durch den 
Bauhof erfolgten, obwohl die Straßenrei-
nigungssatzung bereits seit 2013 auch für 
Oberlichtenau gilt. Das lag vielfach an 
nicht genauen Streckenkarten, deren Über-
arbeitung und Zuordnung bis jetzt andau-
erten. Seit diesem Jahr werden nun auch 
diese Aufgaben in allen Orten einheitlich 
vollzogen. Mit der Folge, dass davon auch 
das ein oder andere städtische Grundstück 
profi tiert: Neu aufgenommen wurde in 
diesem Zusammenhang die Treppe zur 
Grundschule in Oberlichtenau. Endlich 
müssen sich die Kinder nicht mehr die 
verschneite Straße am Keulenberg mit den 
Autos teilen.

Ein Ausblick:
Angesichts der oben genannten Änderun-
gen und deren Auswirkungen in der perso-

nellen Absicherung ist derzeit in Prüfung, 
wie und in welcher Form die Oberlichte-
nauer Bauhofaußenstelle in der bisherigen 
Form weiter betrieben werden kann. Die 
personalbedingte Zentralisierung der Auf-
gaben in Pulsnitz setzt die notwendigen 
Kapazitäten in „Mensch und Maschine“ 
voraus. Es ist derzeit also absehbar, dass 
der Oberlichtenauer Standort zukünf-
tig auf ein Minimum beschränkt werden 
muss: Die laufende Unterstützung der bis-
her in Oberlichtenau „stationierten“ Mitar-
beiter durch Pulsnitzer Kollegen führt zu 
einem ständigen Austausch von Personal 
und Geräten, der eine klare Abgrenzung 
wie bisher nicht mehr ermöglicht. Zu 
berücksichtigen ist weiterhin der Haus-
haltsbeschluss des Stadtrates, der eine 
Wirtschaftlichkeitsverbesserung forderte 
sowie Einsparungen im Personalbereich. 
Die im September diesen Jahres durch den 
Renteneintritt eines Kollegen frei gewor-
dene Stelle wurde demzufolge nicht mehr 
besetzt. Teilweise kann diese Arbeitskraft 
durch verstärkten Maschineneinsatz ab-
gefangen werden, was jedoch eine völlig 
neue interne Organisation der Abläufe und 
Standortbesetzungen erforderlich machte. 
Wir werden die kommenden Wochen und 
Monate sehr genau beobachten und immer 
wieder nachjustieren, wenn der entspre-
chende Bedarf besteht. Festzuhalten bleibt 
jedoch, dass Leistungseinschränkungen 
bleiben werden. Wir halten Sie auf dem 
Laufenden.                                      KK/BL

Hinweise zu den Anliegerpfl ichten:
Die Eigentümer der an den öffentlichen 
Straßen, Wegen und Plätzen anliegenden 
Grundstücke sind zur Reinigung der Stra-
ßen und Wege verpfl ichtet. Dazu gehö-
ren die Fahrbahn sowie wenn vorhanden 
Radwege, Gehwege, Grünstreifen und 
Böschungen bis zur Fahrbahnmitte. Dies 
umfasst das Beseitigen aller Fremdkörper, 
Verunreinigungen, Unkraut und Laub so-
wie das Freihalten der Straßenabläufe und 
Hydranten und das Aufkehren von Stra-
ßenkehricht und Streumaterial.
Darüber hinaus sind die Gehwege von 
Schnee zu beräumen und bei Glätte zu 
streuen.

Im Oktober wird der Rohbau im Erdge-
schoss des Rathauses abgeschlossen. 
Noch stehen die Stützen für die Decke 
fertigungsbedingt in den künftigen Räu-
men, auch die der Robert-Koch-Straße 
zugewandte Fensterfassade ist noch un-
regelmäßig anzusehen und wird der obe-
ren Etage angepasst. Aber es geht zügig 
weiter und nun wird das erste Oberge-
schoss aufgebaut. Der Fahrstuhlschacht 
ist schon eine Etage höher gewachsen. 
Wenn alles nach Plan läuft wird Ende 
November der Rohbau der ersten Etage 
fertig sein und mit der zweiten begonnen. 
Gleichzeitig werden erste Grundleitun-
gen für Heizung, Lüftung, Sanitär sowie 
der Stromversorgung eingebaut. 
Die Außenanlagen um die Grundschu-
le in Oberlichtenau sind weitgehend 
hergestellt und Bänke aufgebaut, dem-
nächst folgen noch die Pfl anzungen. Die 
geplante teilweise Sanierung der Außen-
treppe hinab zum früheren Grundschul-
gelände sollte außerhalb der Schulzeit 
in den Herbstferien erfolgen. Dies muss 
nun doch während der Schulzeit erfol-
gen. Auf Drängen des Bauamtes wurde 
der Stadtrat nun überzeugt die gesam-
te Treppe, also 113 statt nur 23 Stufen, 
zu erneuern. Was langfristig eine gute 
Nachricht ist, führt kurzfristig nun aber 
aufgrund der Lieferdauer zu Verzöge-
rung. Der Bau der Treppe erfolgt nun 
ab der ersten Dezemberwoche, was zur 
Folge hat, dass die Treppe in dieser Zeit 
nicht genutzt werden kann. 
Bauhof: „Der Herbst steht auf der Lei-
ter und malt die Blätter an“, so lustig 
wie in diesem Lied ist der Herbst dann 
doch nicht für alle, die dem Laubanfall 
Herr werden sollen. Wie um jedes Privat-
grundstück wirbeln nun auch die Blätter 
über die städtischen Flächen und müssen 
entsorgt werden als Aufgabe des Bauho-
fes. Bisher waren es noch Arbeiten am 
Grünschnitt, Hecken- und Baumpfl ege 
sowie Mulchen der Flächen. Auch Stra-
ßen und ihre Ränder sowie Abläufe wur-
den wieder vom Bauhof gereinigt.
Am Schlossteich halfen die Angler wie-
der ihr Pachtgewässer am Rand zu reini-
gen, dieses Jahr sogar mit einem kleinen 
Bagger zur Unterstützung. Das Ufer war 
in letzter Zeit besonders durch Wild-
wuchs zugewuchert, dem war nur mit 
entsprechender Technik zu begegnen. 
Das Entsorgen der Haufen übernahm 
dann der Bauhof.                                   E. R. 

Stellenausschreibung
Die Stadtverwaltung Pulsnitz als erfüllende Gemeinde der Verwaltungsgemeinschaft 
mit Großnaundorf, Lichtenberg, Ohorn und Steina hat zum 01.02.2022 die Stelle 

Mitarbeiter Öffentlichkeitsarbeit (m/w/d) 
zu besetzen.
Schwerpunktmäßig erwarten Sie die Tätigkeiten:
- Betreuung des Amtsblattes „Pulsnitzer Anzeiger“
- Erstellung redaktioneller Beiträge
- Zusammenstellung des Amtsblattes und Korrektur
- Anzeigenakquise
- Betreuung des Fotoarchivs
- Versand und Rechnungslegung 
- Mitwirkung bei der Öffentlichkeitsarbeit 
- Weiterleitung von Informationen an Medien
- Informationen von Medien sichten und weiterleiten
- Pfl ege des Presseverteilers
- Recherchieren und Verfassen von eigenen Texten für Publikationen
- Inhaltliche Mitgestaltung und Sicherstellung der Aktualität des Internetauf tritts
- Arbeiten in der Schnittstelle von Stadtmarketing, Kultur-,Wirtschafts- und 
 Tourismusförderung
Das bringen Sie mit:
- Abgeschlossene Ausbildung im Bereich Kommunikation / PR / Marketing o.ä.
- Interesse und idealer Weise Kenntnisse von Anforderungen an Verwaltungs- 
 und institutioneller Kulturarbeit
- Berufserfahrung in der Presse-, Marketing- oder Medienarbeit sind
 wünschenswert
- sehr gute Kommunikationsfähigkeit in Wort und Schrift 
- Engagement, Flexibilität, Einfühlungsvermögen, Kreativität
- Souveräner Umgang mit gängigen IT-Anwenderprogrammen (v.a. MS-Of-
 fi ce), Adobe InDesign oder CoralDraw und Datenmanagementsystemen 
- Interesse für Fotografi e und Bildbearbeitung
- Bereitschaft, sich in ein aktives Team einzubringen
- PKW-FührerscheinKlasse B
- Bereitschaft zur Teilnahme an Terminen am Wochenende und außerhalb der 
 regulären Dienstzeit
Wir bieten Ihnen:
- ein vielseitiges, interessantes und verantwortungsvolles Tätigkeitsfeld, das 
 nach entsprechender Einarbeitung eigenverantwortlich ausgeführt werden soll
- unbefristete Teilzeitbeschäftigung (20 Stunden pro Woche)
- fl exible und familienfreundliche Arbeitszeiten 
- eine tarifgerechte Bezahlung in Abhängigkeit von den persönlichen Voraus-
 setzungen bis zur Entgeltgruppe07 der Entgeltordnung des TVöD-VKA
- die Übernahme der Stufenlaufzeit derselben Entgeltgruppe bei einem Wech-
 sel aus einem TVöD-Arbeitsverhältnis
- 30 Tage Erholungsurlaub bei einer 5-Tage-Woche im Kalenderjahr
- Jahressonderzahlung und Leistungsentgelt
- eine betriebliche Altersvorsorge sowie alle sonstigen Sozialleistungen des öf-
 fentlichen Dienstes
Schwerbehinderte oder ihnen gleichgestellte Menschen – Nachweise hierfür sind 
den Bewerbungsunterlagen beizufügen – werden nach Maßgabe des SGB IX bei 
gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt.
Aussagefähige Bewerbungen einschließlich aller Zeugnisse, Beurteilungen und Fort-
bildungsnachweise richten Sie bitte bis zum 28. November 2021 an bewerbung@
pulsnitz.de oder an die Stadtverwaltung Pulsnitz, Goethestraße 28, 01896 Pulsnitz.
Schriftliche Bewerbungsunterlagen werden nur zurückgesandt, wenn der Bewer-
bung ein ausreichend frankierter Freiumschlag beigefügt wurde. Ist dies nicht der 
Fall, liegen Ihre Unterlagen nach Abschluss des Stellenbesetzungsverfahrens 4 
Wochen zur Abholung bereit. Fahrtkosten und sonstige Auslagen im Zusammen-
hang mit der Bewerbung werden nicht erstattet. 

Barbara Lüke, Bürgermeisterin
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Prämiert werden besondere in der Region 
des Dresdner Heidebogen durchgeführte 
neue Projekte, Aktivitäten oder Maßnah-
men, mit denen Vereine in der Zeit vom 
01. März 2020 – 15. Oktober 2021 ihre 
Vereinsarbeit aufgrund der Corona-Pan-
demie auf kreative Weise angepasst und 
weiterentwickelt haben. Denn Zusam-
menhalt und Solidarität waren und sind 
in der Corona-Krise wichtiger denn je 
gewesen.  Die Vereinsaktivität muss den 
Zielen der LEADER-Entwicklungsstra-
tegie (LES) des Dresdner Heidebogen 
entsprechen. Im Februar 2022 wählt eine 
unabhängige Jury die 25 besten Beiträ-

ge aus. Der Erstplatzierte erhält 3.000 
Euro, der Zweitplatzierte 2.000 Euro, 
der Drittplatzierte 1.000 Euro. Die Preis-
träger auf den Plätzen 4 bis 25 erhalten 
jeweils 500 Euro. Am Wettbewerb teil-
nehmen können eingetragene Vereine, 
die in der Region Dresdner Heidebo-
gen kreative Projekte, Aktivitäten oder 
Maßnahmen realisiert haben, um trotz 
der Corona-Pandemie ihre Vereinsarbeit 
aktiv aufrecht zu erhalten und nachhal-
tig weiter zu entwickeln. Die vollstän-
digen Wettbewerbsunterlagen sind bis 
zum 22.12.2021 (Einsendeschluss) beim 
Dresdner Heidebogen e.V., Am Schlos-

spark 19, 01936 Königsbrück postalisch 
einzureichen. Weitere Infos und Teilnah-
mebedingungen fi nden Sie unter: www.
heidebogen.eu Vereinswettbewerb „Ver-
einsarbeit trotz Corona“  - Dresdner Hei-
debogen       Dresdner Heidebogen e.V. 

Gefasste Beschlüsse
In der 16. Öffentlichen Sitzung des Tech-
nischen Ausschusses am 06.10.2021 
wurden folgende Beschlüsse gefasst:
Beschluss-Nr. OH-B/2021/059 Bauan-
trag Fl.-St.-Nr. 818r (Ausbau Dachge-
schoss Poststr. 23)
Beschluss-Nr. OH-B/2021/060 Bauan-
trag Fl.-St.-Nr. 850i (Einfamilienhaus 
Bergstr.)
Beschluss-Nr. OH-B/2021/061 Bauan-
trag Fl.-St.-Nr. 45/5 (Gartenhaus Hufe-
str. 35)
Beschluss-Nr. OH-B/2021/062 Bauan-
trag Fl.-St.-Nr. 230a (Einfamilienhaus 
Bretniger Str.)
Beschluss-Nr. OH-B/2021/063 Antrag 
auf Vorbescheid Fl.-St.-Nr. 793a; 767/7 
(Einfamilienhaus Steinaer Straße)
In der 24. Öffentlichen Sitzung des Ge-
meinderates am 06.10.2021 wurden fol-
gende Beschlüsse gefasst:
Beschluss-Nr. OH-B/2021/057 Billi-
gung und Offenlage 1. Änderung B-Plan 
Am kurzen Flügel
Beschluss-Nr. OH-B/2021/058 Bauleis-
tungsvergabe „Barrierefreie Bushalte-
stelle Rathaus an der Gickelsbergstraße
Beschluss-Nr. OH-B/2021/064 Annah-
me von Zuwendungen
Beschluss-Nr. OH-B/2021/065 Bauleis-
tungsvergabe „Hofgestaltung Schleiß-
bergstr. 51“
Beschluss-Nr. OH-B/2021/066 Annah-
me von Zuwendungen (über 1.000,-- €)
Den genauen Wortlaut der Beschlüsse 
entnehmen Sie bitte den Aushängen an 
der Verkündungstafel im Rathaus vom 
01.11. – 10.11.2021.

Sitzungstermine
Am 10.11.2021 fi ndet 19 Uhr die nächste 
öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
im Sitzungssaal des Rathauses statt. Bei 
Bedarf fi ndet vorher 18.15 Uhr eine öf-
fentliche Sitzung des Technischen Aus-
schusses im Bürgermeisterzimmer statt.
Die Tagesordnungen entnehmen Sie bitte 
den Aushängen an der Verkündungstafel 

im Rathaus oder auf unserer Internetseite 
ab 02.11.2021.
Am 24.11.2021 fi ndet eine öffentliche 
Sitzung des Gemeinschaftsausschusses 
der Verwaltungsgemeinschaft Pulsnitz 
statt. Ort und Zeit entnehmen Sie bitte 
dem Aushang an der Verkündungstafel 
oder auf der Internetseite im Ratsinfor-
mationssystem ab 16.11.2021.

Hinweis auf öffentliche
Bekanntmachung

Die Bekanntmachung der öffentlichen 
Auslegung des Entwurfs der 1. Ände-
rung des Bebauungsplanes „Am kur-
zen Flügel“, Ohorn in der Fassung vom 
30.08.2021 erfolgt in der Zeit vom 
01.11.2021 bis 17.12.2021 durch Aus-
hang an den Bekanntmachungstafeln.

Sonja Kunze, Bürgermeisterin

Volkstrauertag
Am Sonntag, dem 14.11.2021 fi ndet um 
10 Uhr am neu gestalteten Ehrenmal auf 
dem Schleißberg eine feierliche Kranz-
niederlegung zum Gedenken an die Op-
fer von Kriegen und Gewaltherrschaft 
statt. Es sind alle interessierten Einwoh-
ner/innen herzlich eingeladen.

Kinderempfang
Am 26.09.2021 wurden die im Jahr 2020 
geborenen 8 Mädchen und 8 Jungen im 
Ort begrüßt.
Im Wohngebiet Am kurzen Flügel wurde 
die Namenstafel enthüllt und die Kinder 
erhielten ihr Begrüßungsgeschenk der 
Gemeinde und der IG Kirchlehn. Den 

Kinderbaum, diesmal ein Blutahorn, 
spendete der Heimat- und Geschichts-
verein Ohorn. Coronabedingt konnte 
leider, wie schon im vorigen Jahr, kein 
Besuch im Kirchlehn stattfi nden. Diese 
Begegnung soll auf alle Fälle für beide 
Jahrgänge nachgeholt werden.

Seniorenfahrt
Am Montag, dem 15.11.2021 fahren Sie 
zum Martinsgansessen in die Oberlau-
sitz. Eingebettet zwischen dem Schwar-
zen Berg und dem Friedersdorfer Berg 
liegt unsere Mittagsgaststätte. Nach dem 
Essen in rustikaler, gemütlicher Land-
hausatmosphäre erwartet die Gäste eine 
schöne Rundfahrt. Zur Kaffeezeit kehren 
Sie ein zu Kaffee und Kuchen.
Abfahrt ist auf dem Gickelsberg um 10 
Uhr, danach an den Haltestellen im Ort.
Anmeldungen nehmen wir gern entgegen 
oder Sie melden sich direkt bei Jäckels 
an.

Amtsblatt der Gemeinde Ohorn

Bekanntmachungen der Gemeindeverwaltung Ohorn

Wir gratulieren den Jubilaren
 Herrn
 Ernst-Günter Eisermann
 am 12.11.2021
 zum 90. Geburtstag
 Herrn Dieter Schölzel
 am 14.11.2021
 zum 80. Geburtstag

Energieberatung der Verbraucherzentrale

Lebendiger Adventskalender 2021

Blutahorn ist der Kinderbaum 2020

Liebe Ohorner!
Noch immer sind gemeinsame Veranstal-
tungen wegen Corona rar. In Vorfreude 
auf die Adventszeit wollen wir die be-
liebte Aktion unseres lebendigen Ad-
ventskalenders dieses Jahr wieder durch-
führen. Wie die Gestaltung in dieser Zeit 
aussehen kann, soll jeder selbst entschei-
den. Denkt daran – eine kurze gemein-

same Weile in der hoffentlich fröhlichen 
Adventszeit ist die Idee. Einige Anfragen 
gab es bereits bzw. Termine sind schon 
gebucht, deshalb meldet Euch gern bei 
uns unter 0173 594 26 46. Wir würden 
uns freuen, wenn sich die Türchen in 
Ohorn wieder öffnen würden. Bis bald 
und bleibt behütet 

Eure IG Kirchlehn!

Allen Mietern und Hauseigentümern bie-
tet die Verbraucherzentrale Sachsen eine 
anbieterneutrale Energieberatung an. Die 
Beratungen fi nden nach Voranmeldung 
in den Beratungsstellen oder zu Hause 
statt. 
Beratungsschwerpunkte sind Strom- und 
Heizkosten, baulicher Wärmeschutz, 
Probleme mit Schimmel, Fragen zur 
Haustechnik, Einsatz erneuerbarer Ener-
gien, Fördermittel für energetische Sa-
nierungen, Tipps für Neu-/Altbauten und 
vieles andere mehr.
Ein Termin kann unter der kostenfreien 
Rufnummer 0800 – 809 802 400 verein-
bart werden. Das Servicetelefon ist Mo 
- Do von 8:00 - 18:00 Uhr und Fr von 
8:00 - 16:00 Uhr erreichbar. 
Die Energieberatung der Verbraucher-
zentrale berät kostenlos in allen Bera-
tungsstellen. Auch den „Basis-Check“ 
führen die Berater ohne Zuzahlung 
beim Verbraucher durch. Die „Energie- 
Checks“, bei denen ebenfalls ein Berater 
nach Hause kommt, kosten nur 30 Euro. 

Für einkommensschwache Haushalte 
sind alle „Energie-Checks“ kostenfrei. 
Die Energieberatung der Verbraucher-
zentrale ist das größte interessenneutrale 
Beratungsangebot zum Thema Energie in 
Deutschland und seit 1978 verlässlicher 
Begleiter auf dem Weg in eine energie-
bewusste Zukunft. Bundesweit stehen 
mehr als 700 Energieberater jährlich 
rund 140.000 Verbrauchern zur Seite. Sie 
beraten in einer unserer 900 Beratungs-
stellen in ganz Deutschland oder direkt 
bei Ihnen zu Hause. 

Orte und Termine: Bischofswerda, Alt-
markt 1, 16.11.2021, 16:00 – 18:00 Uhr 
und jeden 3. Dienstag im Monat 
Kamenz, Pfortenstraße 6. 08.11.2021, 
15:00 – 18:00 Uhr und jeden 2. Montag 
im Monat 
Anmeldung: Beratung erfolgt nur nach 
Voranmeldung unter 0800 – 809 802 400 
(kostenfrei). 
Webseite: https://www.verbraucherzent-
rale-energieberatung.de/

Bestattungsinstitut Uwe Schuster
Inh.: M. Klöber

Tag & Nacht: (035952) 31 76 6

Meisterbetrieb

Rathausstraße 4 / 01900 Großröhrsdorf

www.bestattungsinstitut-schuster.de

Filiale 01896 Pulsnitz
Robert-Koch-Straße 6a
Tel.: 035955/ 72 59 8

Filiale 01477 Arnsdorf
Hauptstraße 11

Tel.: 035200/ 24 67 4

2014396

In jedem Ende
steht ein Anfang

Bestattungsinstitut Jürgen Schilder

2014358

Telefon jederzeit: 03 59 55 - 77 47 40 Bereitschaftsdienst: 0172 - 270 76 28

Wir sind umgezogen!

Ab sofort fi nden Sie uns auf dem

Julius-Kühn-Platz 14

01896 Pulsnitz

Standesamtsmeldungen
Es verstarben
 am 28.09. – Regina Richter, geb. Steinig aus Pulsnitz, 79 Jahre
 am 02.10. – Rosemarie Ingrid Oswald, geb. Prescher aus Pulsnitz, 85 Jahre
 am 10.10. – Eva-Maria Schmieder, geb. Lange, früher Lichtenberg, 93 Jahre
in Dresden
 am 25.09. – Dieter Peter König aus Pulsnitz, 67 Jahre
in Kamenz
 am 07.09. – Ines Grit Leipert, geb. Flössel aus Pulsnitz, 53 Jahre

Jugend-Engagement-Preis (JEP) im Landkreis Bautzen 2021
2021 vergibt der Netzwerk für Kinder- 
und Jugendarbeit e. V. erstmalig den 
Jugendengagementpreis im Landkreis 
Bautzen. Mit diesem Preis wird das be-
sondere Engagement von Jugendlichen 
anerkannt und in der Öffentlichkeit ge-
würdigt. Dieser Preis zeigt die Vielfalt, 
Energie und Kreativität, die Jugendli-
che in ihren ehrenamtlichen Tätigkeiten 
einbringen und damit in den Dienst der 
Mitmenschen und des gesellschaftlichen 
Zusammenlebens stellen. Das kann An-
regung, Vorbild und Motivation für An-
dere sein, selbst aktiv zu werden. 
Der Jugendengagementpreis wird geför-
dert durch das Programm „Partnerschaf-
ten für Demokratie“ im Landkreis Baut-
zen, die Kreissparkasse Bautzen und die 
Ostsächsische Sparkasse Dresden.

Wer kann ausgezeichnet werden?
Ausgezeichnet werden können organi-
sierte Jugendvereine und –initiativen, 
sowie Projektgruppen, die sich ehren-
amtlich im Landkreis Bautzen für das 
Gemeinwohl engagieren. Wichtig ist, 
dass das Engagement von Jugendlichen 
im Alter unter 27 Jahren ausgeht. 

Ob im sozialen oder im kulturellen Be-
reich, im schulischen oder sportlichen 
Bereich, im multikulturellen, Umwelt- 
oder Entwicklungsbereich, im Jugend- 
oder Familienbereich o. ä. – entscheidend 
ist, dass sich Jugendliche einmischen und 
etwas bewegen. Entscheidend ist nicht 
der Zeitpunkt und Zeitraum des Engage-
ments. Dieses kann sich auf vergangene 
und aktuelle Aktivitäten beziehen.

Wie erfolgt die Anmeldung? 
Die Teilnahme ist entweder per Bewer-
bung der Jugendgruppe möglich oder 
erfolgt per Nominierung durch Dritte. 
Dafür ist das Antragsformular zu nutzen. 
Dem ausgefüllten Antrag sollen mög-
lichst detaillierte Infos, Filme, Bilder, 
Presseartikel oder Ähnliches angefügt 
werden. Die gesamten Unterlagen kön-
nen postalisch oder per E-Mail einge-
reicht werden.
Unterlagen bitte an: 
 Netzwerk für Kinder- und Jugendar-
 beit e. V.
 Jugendengagementpreis
 Lutherstraße 13
 01877 Bischofswerda

ODER an: bernadette.zeller@kijunetz-
werk.de
Einsendeschluss: 31. Oktober 2021
Wie werden die Preisträger ermittelt?
Bis Anfang Dezember entscheidet eine 
unabhängige Jugendjury über die Preis-
träger. Die Anzahl der vergebenen Preise 
sowie die Höhe des jeweiligen Preisgel-
des legt ebenfalls die Jugendjury fest. 
Wann und wie werden die Preisträger 
bekannt gegeben? Die Bekanntgabe der 
Preisträger erfolgt zum 5.12.2021, dem 
Tag des Ehrenamtes. 

Für Rückfragen stehen als Ansprechpart-
ner zur Verfügung:
  Christoph Semper, Netzwerk für 
 Kinder- und Jugendarbeit e. V.
 Tel.:  0151 12105339
 christoph.semper@kijuentzwerk.de
   Bernadette Zeller, Netzwerk für Kin-
 der- und Jugendarbeit e. V. 
 Tel.: 0178 2835133
 bernadette.zeller@kijunetzwerk.de
Weitere Informationen zum Jugenden-
gagementpreis gibt es unter: https://
www.kijunetzwerk.de/de/aktuelles/aktu-
elle-projekte.html

Vereinswettbewerb „Vereinsarbeit trotz Corona“

TSV 1865 Ohorn e.V.
Spielplan Handball

Sonntag, 07.11., 10.00 Uhr
TSG Bretnig/Hauswalde – TSV 1865 
Ohorn, SH Großröhrsdorf 
Samstag, 20.11., 16.00 Uhr 
TSV 1865 Ohorn – SG Oberlichtenau 
2., SH Pulsnitz 
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Den Beweis für ihr kreatives Können 
haben zwölf Kinder und Jugendliche 
im Rahmen eines Projektes an sechs 
Tagen in den Herbstferien im kleinen 
Stadtpark gegenüber der Grundschule 
geliefert. Unter fach-
licher Anleitung des 
in Dresden lebenden 
Bildhauers Thomas 
Linde bearbeiteten 
die Teilnehmer mit 
Beitel und Stecheisen 
Akazienstämme und 
schufen daraus gro-
ße und kleine Holz-
skulpturen. So ent-
stand aus einem von 
der Natur schon wun-
derbar vorgeformten, 
dickeren Ast eine 
Schlange, deren Kopf 
auch an ein Krokodil 
erinnern könnte. Aus 
dickeren Stammstücken entstanden Sitz-
skulpturen und aus kleinen Holzstücken 
Reliefs mit unterschiedlichsten Motiven 
und kleine Gebrauchsgegenstände, wie 
z.B. Schüsseln. Vielleicht sind die klei-
neren Arbeiten schon eine Vorprodukti-
on für den Weihnachtsmann. Kleine und 
große Ergebnisse präsentierten sich am 
letzten Projekttag den Familien der Teil-
nehmer, interessierten Anwohnern des 
kleinen Parkstücks und Bürgern der Stadt 
Pulsnitz in einer Ausstellung und fanden 
viel Bewunderung. Veranstaltet wurde 
das Projekt vom Ernst-Rietschel-Kultur-
ring e.V. und gefördert zu 100 Prozent 
durch den Bundesverband der Bildenden 
Künstler in Berlin. Die Förderung um-

fasste neben der Materialbeschaffung, 
den Honorarkosten für den Künstler und 
eine Assistenzkraft auch die Versorgung 
der Teilnehmer und eine Exkursion zur 
Vogelstation in Neschwitz. Kooperati-

onspartner und vor allem zuständig für 
den Kontakt zu den Teilnehmern waren 
die Rietschel Oberschule und die Natur-
schutzjugend in Pulsnitz. Zwei Pulsni-
tzer Firmen unterstützten die kreativen 
Herbsttage in besonderer Weise. Die 
Firma Bau-Scholze GmbH lies für den 
Projektzeitraum das unverzichtbare Ört-
chen aufstellen und die Spedition Böhme 
stellte Paletten zur Verfügung, die als Ar-
beitstische umfunktioniert wurden. Ihnen 
gilt der besondere Dank aller Beteiligten. 
Ein Spaziergang für alle Interessierten 
lohnt sich, denn die großen Skulpturen 
bleiben dauerhaft aufgestellt und laden 
teilweise auch zum Ausruhen ein.

Sabine Schubert

Mit einem Lächeln im Gesicht schauen 
wir auf die vergangen Wochen und den 
Neustart nach der Sommerpause zurück. 
Wir hatten nicht nur spaßige Übungs-
stunden, sondern auch einen wunder-
schönen Auftritt beim Fischerfest in 
Deutschbaselitz.
Die Sonne strahlte uns bei der Ankunft 
freudig entgegen und somit konnten wir 
bei schönstem Herbstwetter und unzäh-
ligen Zuschauern unseren Auftritt absol-
vieren.
Die Spielleute hatten zwei neue Mär-
sche und unsere Anfänger im Gepäck. Es 
hat allen riesigen Spaß bereitet und die 
Aufregung verschwand nach den ersten 
Tönen auf den Instrumenten. Natürlich 
hatten auch unsere Tanzgruppen neue 
Tänze und Tänzer dabei und somit konn-
te ein rundum gelungener Auftritt mit ei-
ner schönen Abwechslung aus Tanz und 
Spielmannszug stattfi nden. Nicht nur wir 
waren von unseren kleinen neuen Spie-
lern und Tänzern begeistert, auch das Pu-
blikum spendete großen Beifall.

Um uns auf die kommenden Auftritte 
genauso super vorzubereiten, wird nun 
fl eißig weiter trainiert. Dabei würden wir 
uns sehr freuen, wenn wir noch weitere 
neue Gesichter bei uns begrüßen kön-
nen. Wenn Sie Ihre Kinder also musi-
kalisch fördern möchten, Ihr Kind gern 
Musik macht und/oder Sie ein neues 
Hobby für Ihr Kind suchen, freuen wir 
uns sehr, wenn Sie gemeinsam bei uns 
vorbeischauen. Wir bieten nach den 
Herbstferien extra Schnupperstunden an, 
bei denen Ihr Kind sich alles anschauen 
und ausprobieren kann. Diese fi nden am 
1.11. und 8.11 von 16-16:45 Uhr in der 
Grundschule Pulsnitz im Musikzimmer 
statt (Eingang über den Hof). 

Wenn Sie jetzt neugierig geworden sind, 
können Sie sich gern auf unserer Inter-
netseite www.spielmannszug-pulsnitz.de 
informieren oder Sie schauen in unseren 
liebevoll gestalteten Schaukasten an der 
Klinik, Wittgensteiner Straße.

Euer Spielmannszug Pulsnitz e.V.

Bis März 2020 war ich Puppenspielerin, 
bot Stadtführungen. Kunstauktionen und 
Sternwarten-Veranstaltungen an. Durch 
die Corona-Pandemie bedingten Ausfälle 
schaute ich mich nach Alternativen um. 
Ich wollte an meine Arbeit anknüpfen 
und neue Angebote unterbreiten kön-
nen. Auf der Suche nach einer Tätigkeit, 
die auch Online durchführbar ist, in 1:1 
Sitzungen oder Kleingruppen und ent-
schied mich für eine Weiterbildung zum 
Life-Coach. 
Viele neue Techniken, Prozesse, Mo-
delle lernte ich kennen. Intuition, Mind-
set-Strategien, Kreativität und Aktivie-
rungen standen für zwölf Monate im 
Mittelpunkt. Eine kleine Ausbildungs-
gruppe ermöglichte Fragen und Unsi-
cherheiten offen zu bearbeiten, indivi-
duell gefördert und gefordert zu werden. 
Das gebe ich an meine Klienten und 
Kunden weiter, das Gefühl des Gese-
hen Seins und der Einmaligkeit jedes 
Menschen mit seinen ganz spezifi schen 
Problemen und Anliegen. Grundlage für 
gelingende Coaching-Arbeit ist, in einer 
vertrauensvollen Atmosphäre den Klien-
ten kreative Lösungen fi nden zu lassen. 
Ich arbeite in der Praxis mit Klassischen 
Coaching-Methoden und der Spezialisie-
rung auf Mentales und Kreatives Coa-
ching.

Gemeinsam mit einer Kollegin führte 
ich im Oktober ein Wochenendseminar 
– Das Farbige – durch. Auf dem Pro-
gramm standen Wanderungen mit Natur-
collagen, ein Seminar über das Räuchern, 
Traumreisen durch die Welt der Farben 
und intuitives Malen, Gespräche und Un-
terstützung bei persönlichen Fragen. Die 
nächsten Seminare fi nden im Januar, Ap-
ril und Juni 2022 statt.
Das Puppentheater und die Sternwarte 
sind ab November wieder geöffnet.
Am 6. und 7. November sind um 11 Uhr 
und 16 Uhr die Puppenspiele Hase und 
Wolf sowie Rumpelstilzchen geplant. 
Weitere Informationen stehen unter 
www.madame-rosa.de.

Uta Davids

Stadtnachrichten Kultur

Natur Erleben auf der Wanderung 
Richtung Vierenberg

Zu sehen sind: Annabelle, Colin, Collin, Conner, Danny, 
Devin, Frank, Lenny, Sascha, Skye, Theresa

Neuanschaffungen 

Erwachsenenliteratur
 Lukas Rietzschel – Raumfahrer
 (Roman)
 Hape Kerkeling – Pfoten vom Tisch
 (Roman)
 Sophie Kinsella – Dich schickt der
 Himmel (Roman)
 Franziska Steinhauer – Wer mordet
 schon in Cottbus und Spreewald?
 (Krimi)
 Stephen King – Billy Summers
 (Thriller)
 Jan Beck – Das Spiel (Thriller)
Kinderliteratur
 Judith Steinbacher – Der kleine Igel
 räumt auf
 Die schönsten Piratengeschichten zum
  Lesenlernen
 Starke Mädchen-Geschichten zum
 Lesenlernen
 Die schönsten Wimmelmärchen der
 Brüder Grimm
 Sarah Welk – Ich und meine
 Chaos-Brüder
 Sabrina J. Kirschner – Geisterstunde
Unter www.pulsnitz.bbopac.de können 
Sie auf den Bibliotheksbestand von Puls-
nitz zugreifen.

Öffnungszeiten:
Die Bibliothek öffnet wieder zu ihren üb-
lichen Zeiten:
Dienstag und Donnerstag von 12 bis18 Uhr
Mittwoch und Freitag von 10 bis 16 Uhr

Goethestraße 20a

Mit Musik den Herbst bunter machen

Puppentheater,
Sternwarte und
Life-Coaching

Wir können Kunst!

Kurt Grässel – Holzschnitte
Vom 7. November 2021 an stellt der 
Ernst-Rietschel-Kulturring e.V. im Ge-
burtshaus Ernst Rietschels vorwiegend 
Holzschnitte von Kurt Grässel aus. Gräs-
sel kam 1953 nach Kleinröhrsdorf und 
arbeitete in der Gurt- und Bandweberei 
S. E. Schöne. Noch im selben Jahr nahm 
er seine künstlerische Tätigkeit im Rade-
berger Mal- und Zeichenzirkel bei Rosso 
Majores und später Rolf Werstler auf. 
Mit viel Freude schaffte Grässel zahlrei-
che Kreide-, Blei- und Tuschezeichnun-
gen. Sein typisches Genre war jedoch 
der Holzschnitt. Viele der ausgestellten 
Arbeiten zeigen Motive aus Kleinröhrs-

dorf und Umgebung oder Dresden, aber 
auch Impressionen von zahlreichen Rei-
sen und Personen. Grässel wurde 1921 
in Oelsnitz geboren und starb 2008 in 
Dresden. Die Ausstellung entstand in 
Zusammenarbeit mit der Arbeitsge-
meinschaft Ortschronik des Förderver-
eins Kleinröhrsdorf e.V. aus Anlass des 
100. Geburtstag von Kurt Grässel und 
ist immer sonntags zwischen 14 und 17 
Uhr oder nach Terminvereinbarung unter 
Tel. 035955 42318 im Geburtshaus Ernst 
Rietschels, Rietschelstraße 16, Pulsnitz 
zu besichtigen.

Sabine Schubert

Bei der diesjährigen 48h Aktion wurden 
sogar längst vergessene Bauobjekte wie-
derbelebt. Die Jugendfeuerwehr Ober-
lichtenau legte dabei eine ca. 70 Jahre 
alte Zisterne frei, die mit Wasser gefüllt, 

nun eine Löschalternative für Wälder, 
Felder und Hausbrände in weit entlege-
nem Gelände darstellt. Ein wichtiges Ziel 
der 48h Aktion ist es schließlich auch Ju-
gendgruppen miteinander in Kontakt zu 
bringen. Dort stach besonders eine Puls-
nitzer Aktion ins Auge. Karnevalsnach-
wuchs, Jugendtreff und Naturschutzju-
gend machten für ein städtisches Areal 
gemeinsame Sache. Die Einwohner kön-
nen sich perspektivisch auf einen Ener-

gie- und Umweltpark freuen, zudem das 
48h Aktions-Netzwerk eine gute Vorar-
beit leisten konnte. Gleichzeitig erhielten 
die Spielgeräte auf dem Pfefferkuchen-
spielplatz einen neuen Anstrich. 

Schon traditionell ist bei der Aktion auch 
die Grundschule Oberlichtenau immer 
mit dabei. Dieses Jahr wurde auf dem ge-
rade erst neu gestalteten Außengelände 
noch etwas Hand angelegt. Die einzel-
nen Klassen, Kinder, Lehrer und Eltern 
strichen die vorhandenen Klettergerüste 
säuberten den Schulhof, erneuerten den 
Schulhofzaun, bepfl anzten die Blumen-
kästen und erneuerten das Wasser im 
Teich des Schulgartens. 

Junges Engagement wieder aktiv 

Bürgermeisterin Barbara Lüke besuchte die fl eißgen Akteure.

Am Samstag, dem 9. Oktober fand in un-
serem evangelischen Kinderhaus „Schat-
zinsel“, bei schönstem Herbstwetter und 
toller Arbeitsstimmung eine große Gar-
tenaktion statt.
Viele Eltern und Kinder 
waren gekommen um zu 
helfen, das große Garten-
grundstück zu pfl egen und 
neue Ideen umzusetzen.
Die Gärtnerei „Otto Peter“ 
aus Pulsnitz unterstütz-
te uns mit einer großen 
Pfl anzenspende, um un-
seren naturnahen Garten 
noch bienen- und insek-
tenfreundlicher und unser 
Kräuterbeet noch vielfäl-
tiger gestalten zu können. 
Wir freuen uns schon auf 
das nächste Frühjahr und 
den Sommer, wenn wir unterschiedliche 
Insekten im Kinderhausgarten beobach-
ten können.
Die Firma „Richter Garten- und Land-
schaftsbau“ aus Pulsnitz und Herr Grüner 
von der Kirchgemeinde waren schon am 
Freitag mit großen Arbeitsgeräten und 
tatkräftiger Unterstützung vor Ort, um 
uns bei der Umsetzung unserer Ideen zu 
unterstützen.
Es entstand ein neuer Barfußweg und ein 
großes, insektenfreundliches Stauden-
beet – in dem auch die Eidechsenburg 
einen neuen sonnigen Standort erhielt. 

Der Spielehügel wurde fachmännisch mit 
frischen Robinienpalisaden befestigt und 
ein Großteil der Sträucher und Bäume 
bekam einen Verjüngungsschnitt. Un-
ser Weidentunnel wurde wieder in Form 

gebracht und auch der Kies, welcher als 
Fallschutz unter der großen Ringelrut-
sche dient, wurde einmal komplett aus-
getauscht. 
Wir möchten uns ganz herzlich bei allen 
Helfern für ihre tolle Unterstützung be-
danken und sind glücklich über die Zu-
sammenarbeit mit unserer Elternschaft, 
die diesen Garteneinsatz mit guter Laune, 
vielfältigem Fachwissen, kulinarischer 
Unterstützung und jeder Menge Mus-
kelkraft zu einem vollen Erfolg gemacht 
haben.

Das Team der Schatzinsel

Gelungener Arbeitseinsatz

Neues E-Auto für die Stadtverwaltung
Was am 22. April 
2016 mit einem 
elektrisch betrie-
benen Citroen 
begann, setzt sich 
nun mit einem 
neuen VW up! 
fort. Damals über-
gab uns die ENSO 
dieses Fahrzeug 
an der neu einge-
richteten Elektro-
tankstelle auf dem 
Markt mit einem 
Mietvertrag zur 
Nutzung zunächst 
für ein Jahr mit der 
Option zur Verlän-
gerung. Das Fahr-
zeug rollte nun über fünf Jahre zuverläs-
sig im Dienste der Verwaltung und die 
Begeisterung für das elektrische Fahren 
stieg mit jedem neuen Nutzer. Es erober-
te die Herzen insbesondere der Frauen, 
deren Akzeptanz für den elektrischen 
Antrieb stieg. Besonders oft fuhr es im 
Stadtgebiet und auf Kurzstrecken um-
her, denn so üppig war die Reichweite 

mit seinen 80 Kilometern noch nicht. 
Der am 12. Oktober vom mittlerweile 
umbenannten Energieversorger Sachsen 
Energie übergebene VW up! verspricht 
eine reale Reichweite von 200 Kilome-
tern. Das macht ihn auch für eine längere 
Dienstfahrt interessant. Die Stadt ist da-
mit auch weiterhin wegweisend für die 
Mobilität der Zukunft unterwegs.     E.R.

Schlüsselübergabe für das neue Dienstfahrzeug von Sach-
sen Energie an den Hauptamtsleiter Daniel Hartig.
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Die meisten der schon etwas älteren Le-
ser werden den Namen „Eisen-Guhr“ 
mit der DDR-Verkaufsstelle „HO Eisen-
waren“ in Verbindung bringen, was 
auch zutrifft – aber das Gebäude hat 
eine lange Vorgeschichte. Noch heute 
zeugt das Zunftzeichen der Schmiede 
am Haus von seiner Vergangenheit.
Bereits 1662 lässt sich ein Christian 
Thomas, Huf- und Waffenschmied, 
nachweisen. Damals stand die Schmie-
de noch außerhalb der Pulsnitzer Vor-
stadt (heute Julius-Kühn-Platz) auf 
der Töpfergasse (heute Wettinstraße). 
Sie war noch wenig bebaut, meist hat-
ten sich Töpfer und andere Gewerke, 
von denen eine Brandgefahr ausging, 
angesiedelt.
Gegenüber befanden sich bis 1815 der 
alte Friedhof und auch (auf einer klei-
nen Anhöhe) die erste Pulsnitzer Kir-
che, die um 1650 abgebrochen wurde. 
Das dazu gehörende Pfarrhaus stand 
wahrscheinlich in der Nachbarschaft 
der Schmiede.
Auf Christian Thomas folgten 1677 Ge-
orge Thomas und 1724 der Huf- und 
Waffenschmied Tobias Thomas. Dessen 
Sohn Gottfried Tobias Thomas war Bä-
cker und Pfefferküchler, er brachte von 
seiner Wanderschaft aus dem preußi-
schen Thorn (heute Torun, Polen) neue 
Rezepte und Ideen für die Verfeinerung 
des Pfefferkuchens mit und gründete 
um 1742 seine Pfefferküchlerei vor dem 
Stadttor, auf dem damaligen Obermarkt, 
heute Café und Bar „Harlekin“.
Andreas Thomas führte 1779 die Tra-
dition des Huf- und Waffenschmiede-
handwerks fort, diese Familientradition 
endete im Jahre 1795, als der Huf- und 

Waffenschmied Georg Hahn neuer Ei-
gentümer wurde. Am 1. März 1815 
brannte seine Schmiede vollkommen ab 
und wurde danach in alter Größe wie-
der aufgebaut. Damals konnte man das 
Haus noch umfahren, es endete rechts 

zwei Fenster nach dem Eingangstor. Das 
Nachbarhaus war später das erste Pulsni-
tzer Stadtkrankenhaus.

Hahns Enkel, der Hufschmied Gottlob 
Hüniche, und danach dessen Sohn Geor-
ge waren die letzten Schmiede. George 
Hüniche`s Tochter heiratete ihre Jugend-
liebe, den Dresdner Eisenwarenhändler 
Walter Guhr. Walter Guhr stammte aus 
Pulsnitz, sein Elternhaus war die Schuh-
macherei Guhr auf der Rietschelstraße 
358, heute Rietschelstraße 13. Durch 
eine Erweiterung des Schmiedegebäu-
des bis zum damaligen Stadtkrankenhaus 
wurde ausreichend Platz für Ladenräume 
geschaffen, und Walter Guhr verlagerte 
1910 seine Eisenwarenhandlung nach 
Pulsnitz. Er handelte nicht nur mit Werk-
zeugen, Baubeschlägen und Küchenge-

räten, auch Eisenträger und alles Me-
tallische, was am Bau gebraucht wurde, 
konnte man bei ihm erwerben.
Als Walter Guhr 1936 starb, führte seine 
Witwe das Geschäft bis Mitte der 50er 
Jahre weiter. Danach wurde es von der 

volkseigenen Handelsorganisation HO 
übernommen. Als „HO Eisenwaren“ 
leitete der aus Bischheim stammende 

Karlfried Mütze das Geschäft. Bis 
zur Renovierung in den 70er Jahren 
beeindruckte der Laden mit seiner 
originalen Einrichtung, der langen 
Ladentafel und den Schränken mit 
dutzenden Schubkästen aller Größe, 
an denen neben dem Griff ein Mus-
ter des Inhaltes angebracht war. Das 
Sortiment ging vom Beistellherd und 
Kohlebadeofen über Gartengeräte 
und Elektro-Werkzeuge bis zu Nä-
geln und Schrauben. In der Mangel-
wirtschaft der DDR waren aber viele 
der Artikel nicht vorrätig. So war der 
Kauf einer „Multimax“-Bohrmaschi-
ne oder anderer Elektrowerkzeuge 
nur mit viel Geduld oder Beziehun-
gen möglich.
Heute undenkbar, eine besondere 
Dienstleistung war der Verkauf von 
Flach- und Wellasbestplatten, diese 
wurden von den Verkäuferinnen mit 

der Handsäge auf das vom Kunden ge-
wünschte Maß geschnitten.
Nach der Abwicklung der HO Anfang 
der 90er Jahre wurde das Geschäft von 
neuen Pächtern unter dem Namen „Ei-
sen-Guhr“ weitergeführt, das war aber 

nicht von langer Dauer. In der Folge 
entstanden „Körner`s Videothek“ sowie 
der attraktive Laden für Floristik, Basteln 
und Dekoration von Ilka Schulze. Frau 
Schulze schloss ihren Laden 2020.
Text und weitere Fotos: http://kalender.
pulsnitzer-heimatverein.de
Quellen: Heimatforscher Helfried Os-
wald, Albrecht Schurig,
Foto Kahle
Archiv Heimatverein Pulsnitz

Andreas und Michael Schieblich
Pulsnitzer Heimatverein e. V.

Im „Pulsnitzer Anzeiger“ 
10/2021 konnte über die 
Einweihung neuer Wegestei-
ne des Pulsnitzer Heimatver-
eins e. V. in den Kliniken be-
richtet werden. Jetzt bereitet 
der Verein die schrittweise 
Erneuerung bestehender Ge-
denktafeln vor. Die in die 
Jahre gekommenen Gedenk-
steine werden – wo erfor-
derlich – mit neuen Bildtafeln versehen, 
wobei auch Aktualisierungen eingefügt 
werden. So enthalten alle seit 2021 an-
gebrachten Tafeln dann einen QR-Code, 
mit dem der jeweils aktuelle Stand des 
„Pulsnitzer Rundweges“ abgerufen wer-
den kann.

Besonders erfreut war der Pulsnitzer 
Heimatverein e. V., dass im September 
2021 die aktualisierte Tafel am ehemali-
gen Waisenhaus, Rietschelstraße 26, im 
Beisein des Sponsors, Textgestalters und 
Mitglieds des Pulsnitzer Heimatvereins 
e. V., Prof. Martin Wähner, angebracht 
werden konnte. Herr Prof. Wähner hat 

eine sehr persönliche Bezie-
hung zu dieser Einrichtung. 
So entspringt seine Initiati-
ve dem selten gewordenen 
Prinzip „Dankbarkeit“.

Weitere fünf Wegesteine 
werden in den kommenden 
Wochen erneuert. 
Mit der Gedenktafel Nr. 2 
im Rundweg ist 

das Barockportal (hinter der 
Pulsnitz-Information) verse-
hen, das 2013 dort aufgestellt 
wurde. Inzwischen war eine 
Erneuerung des Anstriches 
erforderlich, den Herr Ma-
lermeister Hendrik Hermann 
nach einer Anfrage des Hei-
matvereins kurzfristig und 
ohne Rückfrage übernahm 
und darüber hinaus spon-
serte. Diese Initiative wurde 
dankbar entgegengenommen 
und könnte beispielgebend 
sein…
Der Zuspruch für den im 

Jahr 2020 verausgabten Flyer „Pulsnitzer 
Rundweg“ übertrifft die Erwartungen des 
Pulsnitzer Heimatvereins e. V. Da die 
diesbezüglichen Bestände bald aufge-
braucht sind, wird über eine aktualisierte 
Neuaufl age im Jahr 2022 nachgedacht. 
Darin werden dann auch die neu aufge-
stellten Wegesteine enthalten sein.

Dr. Matthias Mägel
Pulsnitzer Heimatverein e. V.

Heimatgeschichte

Pulsnitz vor 100 Jahren
 Die Ereignisse im Spiegel des Wochenblattes: November 1921

Kalenderblatt November: Historische Orte — Eisen-Guhr (Wettinstr.)

Schaufenster der Eisenwarenhandlung.

Schaufenster der HO mit Heimwer-
kerbedarf in der DDR.

V.l.n.r.: Holger Wehner, Matthias Thomschke, 
Prof. Martin Wähner      Foto: Dr. Matthias Mägel

Wegesteine und Gedenktafeln des Pulsnitzer Heimatvereins e. V. 
werden schrittweise erneuert

Wir suchen zum nächstmöglichen Einstellungstermin einen

Mitarbeiter/eine Mitarbeiterin zur Betreuung von Kühen
am automatischen Melksystem. Wir sind ein Gemischtbetrieb mit 
850 Kühen, eigener Nachzucht und Pfl anzenproduktion.
Aufgabengebiet:
- Betreuung der Tiere
- Nachtreiben der Tiere zum Melkroboter
Anforderungen:
- Freude am Umgang mit Tieren
- Zuverlässigkeit
- Computergrundkenntnisse
- Bereitschaft zur Wochenend- und Feiertagsarbeit
Zum Erreichen des Arbeitsortes ist ein eigenes Fahrzeug empfeh-
lenswert. Auch ein Anlernen von interessierten Quereinsteigern ist 
möglich.
Angebot:
- Abwechslungsreiche Tätigkeit in Vollzeit in neugebauten Ställen
- Unbefristetes Arbeitsverhältnis
- Geregelte Arbeitszeit im 2-Schicht-Rhythmus
- Ortsübliche Bezahlung mit entsprechenden sozialen Leistungen
- Unterstützung bei der Einarbeitung
Unser Stellenangebot spricht Sie an?
Dann melden Sie sich bei uns!
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Für Rücksprachen steht Herr Olaf Wähner gern zur Verfügung.

Lichtenberger Agrar GmbH & Co. KG
Kleindittmannsdorfer Straße 20
Tel. u. Fax  035955 72522 u. 44354
01896 L i c h t e n b e r g
E-Mail: LichtenbAgrar@web.de

2021651

Aus der Geschäftswelt
Vor der Gewerbekammer Zittau legten 
u.a. die Herren Schönfelder aus Groß-
naundorf und Wetzig aus Pulsnitz ihre 
Meisterprüfung im Schmiedehandwerk 
ab.
Der Kaufmann Oskar Führlich gab be-
kannt, dass er am 17. November das Ko-
lonialwarengeschäft seiner Mutter auf 
der Albertstraße (heute Goethestraße 10) 
übernommen habe und unter der bisheri-
gen Firma Hermann Führlich weiterfüh-
ren werde.

Veranstaltungen
Zur Kirmes fanden wieder in zahlreichen 
Gaststätten Feiern statt. So u.a. im Gast-
hof Pulsnitz Meißner Seite, im Gasthof 
Vollung, im Waldhaus, in Schuhmanns  
Restaurant, in der Goldenen Ähre, im 

Restaurant zum Bergkeller und in Guhrs 
Gasthof in Friedersdorf.
Das Olympia-Theater warb für: „Ein ge-
waltiges Filmwerk in sieben Akten. Das 
Recht der freien Liebe (Jugendliche ha-
ben keinen Zutritt)“ sowie: „Der größte 
Sensationsfi lm in 36 Akten. Nirvana – 
1. Teil – Das Haus des Schreckens“.
Einen kläglichen Reinfall erlebten am 
Totensonntag in Leppersdorf die zahl-
reichen Besucher eines Theaterabends. 
Nachdem das Publikum vergebens auf 
den Anfang des Stückes wartete stellte 
sich heraus, dass gar keine Theaterleute 
anwesend waren und dass der Kassierer 
mit den Einnahmen das Weite gesucht 
hatte. Der raffi nierte Betrüger aus Dres-
den konnte aber nach sofort eingeleiteter 
Verfolgung festgenommen werden.
Das vom hiesigen Radfahr-Klub „Phö-

nix“ durchgeführte Saalsportfest erfreu-
te sich zahlreicher Besucher. Der aus 
Chemnitz stammende „Kunstrad-Meis-
terfahrer“ Alfred Wünsche zeigte ge-
meinsam mit seinem elfjährigen Sohn 
Fritz Darbietungen auf dem Einrad 
welche die Zuschauer begeisterten. Der 
Reingewinn der Veranstaltung von 621 
Mark wurde dem Fond für die Errich-
tung des Ehrenmals für die Gefallenen 
des Ersten Weltkrieges überwiesen.

Was sonst noch interessierte
Am 2. November 1921 fand durch Herrn 
Bürgermeister Kannegießer im Bei-
sein der Stadträte die Verabschiedung 
des Vizewachtmeisters Streubel in den 
wohlverdienten Ruhestand statt. Herr 
Streubel hatte nahezu 30 Jahre in den 
Diensten der hiesigen Stadtverwaltung 

gestanden.
Nach Weggang der Schwester Marga-
rete Hain wurde Schwester Charlotte 
Költzsch als neue Wohlfahrtspfl ege-
schwester angestellt. Ihre Aufgaben wa-
ren: Säuglings- und Kleinkinderpfl ege, 
Mutterschutz, Wohnungspfl ege, Krüp-
pelpfl ege und Tuberkulosebekämpfung. 
Jeden Dienstag und Mittwoch von 10-12 
Uhr fand mit ihr im Rathaus eine Sprech-
stunde statt.
Der Kirchenvorstand teilte mit, dass 
die Sammlung für die neuen Kirchen-
glocken ein so gutes Ergebnis gebracht 
hatte, dass die Bezahlung gesichert war.
Auf dem Pulsnitzer Bahnhof entgleisten 
bei Rangierarbeiten die Lok und ein Wa-
gon eines Güterzuges. Dadurch war die 
Teilstrecke Pulsnitz-Gersdorf acht Stun-
den vollständig gesperrt. 

Der Stadtrat gab bekannt, dass am 14. 
November im Saale des Hotels „Grauer 
Wolf“ ein Schaukochen mit Gas abge-
halten würde. Desgleichen Backen und 
Braten mit Gas einschließlich Anleitung 
über den praktischen Gebrauch und die 
Verwendung der Gasapparate, anschlie-
ßend Verkostung. Die gesamte Einwoh-
nerschaft, insbesondere die Hausfrauen 
wurden dazu herzlich eingeladen. 
Auf Antrag des Stadtrates verordnete die 
Kreishauptmannschaft Bautzen folgen-
des: „Innerhalb der bebauten Teile der 
Stadt Pulsnitz dürfen Lastkraftwagen 
von mehr als 5,5 Tonnen nur mit einer 
Höchstgeschwindigkeit von sechs Kilo-
meter in der Stunde fahren“

Pulsnitzer Heimatverein e.V. 
Andreas und Michael Schieblich

Historischer Kalender wieder erhältlich
„Historische Orte in Pulsnitz“ – das ist 
auch wieder die Überschrift für den vom 
Pulsnitzer Heimatverein e. V. für das 
Jahr 2022 verausgabten Kalender. Neben 
Kalenderblättern zu früheren Industrie-
betrieben (z. B. Ziegeleien, Max Holling, 
Alwin Schulz) und einstigen Gebäuden 
(Mittelmühle, Nudelbude) wird auch 
auf die Chaussee Radeberg – Kamenz 
hingewiesen. Die Motive werden monat-
lich durch ausführliche Texte im „Puls-
nitzer Anzeiger“, im Schaukasten des 
Pulsnitzer Heimatvereins e. V. (Ziegen-

balgplatz, zwischen Fleischer und Fahr-
schule) sowie im Internet unter http://
kalender.pulsnitzer-heimatverein.de er-
gänzt. Ab Anfang November wird der 
Kalender in den bekannten Vorverkaufs-
stellen – Bücherstube Zeiger, Schreibwa-
ren Lindenkreuz und Pulsnitz-Informati-
on – zum Preis von 10 € wieder erhältlich 
sein. Der Erlös aus dem Kalenderverkauf 
kommt den ehrenamtlichen Projekten des 
Heimatvereins zugute.

Dr. Matthias Mägel
Pulsnitzer Heimatverein e. V.

Neue Infobroschüre der Stadt
Mit dieser Ausgabe des Pulsnitzer An-
zeigers erhalten alle Pulsnitzer Haus-
halte, auch in den Ortsteilen, die neue 
Infobroschüre zum Leben, Wohnen 
und Arbeiten in der Pfefferkuchenstadt 
Pulsnitz. Neben Zahlen und Fakten ist 
Interessantes über Pulsnitz gestern und 
heute zu erfahren, zu Familie, Senioren 
und Bildung, Kirchen, Kultur und Na-
tur Tourismus, Vereinsleben sowie zum 
Gesundheitsstandort Pulsnitz. Sie rich-
tet sich an Einwohner und solche, die es 
gern werden wollen, Besucher und sons-
tige Interessierte an unserer Stadt. 
Die Inhalte verfassten die Stadtverwal-
tung, die Kultur und Tourismus Pulsni-
tz gemeinnützige GmbH sowie Vereine 
oder Veranstalter/Unternehmer. Die 

Herausgabe erfolgte durch die Stadt-
verwaltung mit Unterstützung vieler 
ortsansässiger Unternehmer und Gewer-
betreibender sowie der hier tätigen Ins-
titutionen, die mit Ihrer Werbung zur Fi-
nanzierung der Broschüre beitrugen. Die 
Herstellung oblag dem Mediaprintverlag 
in Mering, die bereits Broschüren für die 
Stadt anfertigte.

Für die gute Zusammenarbeit mit allen 
Beteiligten möchte sich die Stadtverwal-
tung besonders in dieser schwierigen Zeit 
herzlich bedanken.
Zu erhalten ist die Broschüre in der Puls-
nitz-Information Am Markt 3 sowie in 
der Stadtverwaltung.

E. R. 

Helfer gesucht für Weihnachtsaktion
Noch bis zum 15. November werden 
im Rahmen der bekannten Hilfsaktion 
„Weihnachten im Schuhkarton“ Ge-
schenkpakete für notleidende Kinder in 
Osteuropa entgegen genommen. Die da-
für bereitstehenden Annahmestellen sind 
in Pulsnitz die Druckerei Schirrmeister 
Grüne Str. 3, Familie Oswald Zur Hufe 
32 und die Robert-Koch-Apotheke so-
wie in Oberlichtenau das Reisebüro 
Evangtours im Bibelland.
Nach Ende der Annahmezeit müssen alle 
abgegebenen Päckchen inhaltlich und 

Zoll-rechtlich kontrolliert, versiegelt und 
für den Versand verpackt werden. 
Dafür wird es am Buß-und Bettag, dem 
17. November ab 9 Uhr im Jugendzent-
rum des CV Oberlichtenau e.V., Kirch-
weg 1 in Oberlichtenau einen Sortier- 
und Packtag geben. 
Es werden dafür ehrenamtliche Helfer 
und Helferinnen gesucht.
Sehr gern können sich Interessierte 
dazu melden im Vereinsbüro unter Tel. 
035955-45888, vielen Dank!

Susanne Förster
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Das Vereinsfest war ein voller Erfolg. 
Der TSV Pulsnitz bedankt sich bei allen 
Gästen, Sponsoren und Freunden für das 
Erscheinen und Mitfi ebern bei den Spie-
len unserer Mannschaften, die fast alle zu 
unseren Gunsten ausfi elen. Im Rahmen 
der Eröffnung des Festes durch unseren 
Präsidenten Cornelius Hartmann und un-
serer Bürgermeisterin Barbara Lüke wur-
de Bernhard Halm nach über 60-jähriger 

Mitgliedschaft und unzähligen Jahren als 
ehrenamtlicher Trainer in den Ruhestand 
verabschiedet. Highlight war sicherlich 
der Auftakt am Freitag Abend, als sich 
unsere D-Junioren mit den D-Junioren 
von Dynamo Dresden messen durften. 
Die seit fast zwei Jahren ungeschlagenen 
Dynamos wurden mit 6:3 besiegt. Alle 
Spieler der gegnerischen Mannschaften 
im Kleinfeldbereich bekamen als An-
denken eine Pfefferkuchenmedaille, die 
durch Sponsoren ermöglicht wurde. Im 
weiteren Verlauf der 3 Festtage gab es 
neben ausreichend Wurst und Fleisch 
vom Grill viele anregende Fachgesprä-
che. Der Wettergott meinte es außeror-
dentlich gut und bescherte uns angeneh-
mes Sommerwetter.                           RH

Unsere Heimspiele im November:
So, 07.11.21, 10:30
C-Junioren, 1.Kreisliga (A), SpG TSV 
Pulsnitz 1920 /SC 1911 Großröhrsdorf - 
SV Königsbrück/Laußnitz
Sa, 13.11.21, 09:00
E-Junioren, 1.Kreisliga (A), TSV Pulsni-
tz 1920 - SV Liegau-Augustusbad
09:00, D-Junioren, 1.Kreisliga (A), TSV 
Pulsnitz 1920 1. - FV Ottendorf-Okrilla 
05 1.
10:30, E-Junioren, 2.Kreisliga (B), SpG 
TSV Pulsnitz 1920 2. / SC 1911 Groß-
röhrsdorf 2. - SC 1911 Großröhrsdorf
10:30, B-Junioren, 1.Kreisliga (A), TSV 
Pulsnitz 1920 - SC 1911 Großröhrsdorf
14:00 ,Herren, Kreisoberliga
TSV Pulsnitz 1920 - SpVgg Lohsa/
Weißkollm
Mi, 17.11.21, 11:00
E-Junioren, 1.Kreisliga (A), TSV Pulsni-
tz 1920 - SV Königsbrück/Laußnitz
Sa, 20.11.21, 09:00
E-Junioren, 2.Kreisliga (B)
SpG TSV Pulsnitz 1920 2. / SC 1911 
Großröhrsdorf 2. - SV Burkau U11
10:30, D-Junioren, 1.Kreisliga (A)
TSV Pulsnitz 1920 1. - Arnsdorfer FV
13:00, Herren, 1.Kreisklasse
TSV Pulsnitz 1920 2. - SpG Germania 
Bischofswerda / BFV 08 3.
So, 21.11.21, 11:00
C-Junioren, 1.Kreisliga (A)
SpG TSV Pulsnitz 1920 /SC 1911 Groß-
röhrsdorf - Arnsdorfer FV
Sa, 27.11.21, 13:00
Herren, Kreisoberliga
TSV Pulsnitz 1920 - SV Gna-
schwitz-Doberschau

Das Kindersportfest der Grundschule 
Oberlichtenau zählt zu den wenigen Ver-
anstaltungen, die während der fast zwei 
Jahre währenden Pandemiezeit keinen 
Ausfall verzeichneten. Nach dem über-
aus gelungenen Jubiläumswettbewerb im 
September 2020 folgte am 09. Oktober 
2021 die 11. Aufl age. Unter Einhaltung 

der geltenden Corona-Regelungen und 
Registrierung der Kontaktdaten aller an-
wesenden Muttis, Vatis, Omas, Opas und 
weiterer Gäste kämpften 13 Vorschulkin-
der und 37 Grundschüler an sechs Statio-
nen um Höchstleistungen. Zwar deutlich 
weniger als im Vorjahr, aber die Anfeue-
rungsrufe waren genauso laut wie eh und 
je und zeugten von einer Begeisterung, 
die wohl nur der Sport auslösen kann. 

Handball-Weitzielwurf, Stangenklet-
tern, Hindernisparcour, 50-Meter-Sprint 
und Weitsprung standen auf dem Pro-
gramm, bevor am Ende beim 400- bzw. 
800-Meter-Lauf noch einmal alle Kräfte 
mobilisiert werden mussten. Die Zeit bis 
zur abschließenden Siegerehrung, bei 
der es für alle Teilnehmer eine Urkunde 
und einen kleinen Sachpreis und für die 
drei Ersten jeder Klasse Medaillen gab, 
überbrückten die jungen Turnerinnen der 
SG Oberlichtenau mit einer sehenswer-
ten Bodenübung. Organisiert wurde die 
Veranstaltung wiederum vom bewährten 
Team der Sportgemeinschaft Oberlich-
tenau in enger Zusammenarbeit mit den 
Lehrerinnen der Grundschule Oberlichte-
nau und den Erzieherinnen und Erziehern 
der Kindertagesstätte Oberlichtenau.

11. Berganlauf der Oberlichtenauer 
Laufgruppe

Am Nachmittag des 09. Oktober 2021 
trafen sich die Mitglieder der Laufgrup-
pe der SG Oberlichtenau an der Groß-
naundorfer Straße zum traditionellen 
Berganlauf. Eine Veranstaltung, die vor 
allem deshalb so beliebt ist, weil sie den 
Zusammenhalt der Mitglieder stärkt und 
bei der neben sportlichen Plänen und 
Rückblicken auch viel über Privates ge-
plauscht wird. Aber so ganz ohne körper-

Sport

11. Kindersportfest der Grundschule Oberlichtenau
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Beim Aufwärmen zum Kindersport-
fest.                          Foto: Katja Müller

Hallenbelegung November Vereinsfest
„101 Jahre TSV

Pulsnitz 1920 e.V.“
Samstag, 31. Oktober 2021 - Sporthalle Pulsnitz
16 Uhr 2. Runde HVS Pokal HSV 1923 Pulsnitz 1. - SV Lok Leipzig-M.
Samstag, 6. November 2021 - Sporthalle Pulsnitz
10:00 Uhr OSLmJB SG Pulsnitz/Oberlichtenau - Koweg Görlitz
Sonntag, 7. November 2021 - Sporthalle Pulsnitz
09:15 Uhr OSLmJC SG Pulsnitz/Oberlichtenau - HVH Kamenz
11:00 Uhr OSLmJA SG Pulsnitz/Oberlichtenau - SG Cunnewalde/Sohland
13:00 Uhr WLL Frauen SV Steina1885 - HVH Kamenz
15:00 Uhr WLL Männer SG Oberlichtenau 2. - TBSV Neugersdorf 3.
Samstag, 13. November 2021 - Sporthalle Pulsnitz
ab 13 Uhr Punktspiele TTC Pulsnitz
Sonntag, 14. November 2021 - Sporthalle Pulsnitz
10:00 Uhr WLL Männer SG Oberlichtenau 3. - Stahl Rietschen 3.
12:00 Uhr WLL Männer  HSV 1923 Pulsnitz 3. - SG Sohland/Friedersdorf 2.
14:00 Uhr OSL Frauen  HSV 1923 Pulsnitz - Königswarthaer SV
16:00 Uhr VLO Männer  HSV 1923 Pulsnitz 1. - Radebeuler HV
Samstag, 20. November 2021 - Sporthalle Pulsnitz
13:00 Uhr WLL mJE SG Pulsnitz/Oberlichtenau - HVH Kamenz
14:00 Uhr WLL mJE HVH Kamenz - LHV Hoyerswerda
15:00 Uhr WLL mJE SG Pulsnitz/Oberlichtenau - LHV Hoyerswerda
16:00 Uhr WLL Männer TSV 1865 Ohorn - SG Oberlichtenau 2.
Sonntag, 21. November 2021 - Sporthalle Pulsnitz
10:00 Uhr WLL Männer  HSV 1923 Pulsnitz 3. - SSV Stahl Rietschen 3.
12:00 Uhr OSL Frauen  HSV 1923 Pulsnitz - HSG Obergurig-Cunewalde
14:00 Uhr OSK Männer  HSV 1923 Pulsnitz 2. - BSV Görlitz
16:00 Uhr VLO Männer  HSV 1923 Pulsnitz 1. - HC Großenhain
Samstag, 27. November 2021 - Sporthalle Pulsnitz
10:00 Uhr OSLmJB SG Pulsnitz/Oberlichtenau - OSV Zittau
 ab 13 Uhr Punktspiele TTC Pulsnitz
Sonntag, 28. November 2021 - Sporthalle Pulsnitz
14:00 Uhr WLL Frauen SV Steina 1885 - OSV Zittau 2.
Änderungen vorbehalten                                                                    Nicole Löschner

liche Anstrengung geht es freilich auch 
nicht: Über 2,9 Kilometer führt der Kurs 
stetig bergan bis zum Gipfel des Keulen-
bergs, bevor oben Kaffee und Kuchen, 
Saft und Bier zum Verweilen einladen. 
Sage und schreibe 24 Sportfreunde gin-
gen in diesem Jahr an den Start, wobei es 
mittlerweile nicht mehr die reine interne 
Vereinsveranstaltung ist, sondern auch 
die Laufsportfreunde aus Friedersdorf 
und einige Aktive vom Triathlon Team 
Lausitz gern gesehene Gäste sind. Keine 
Überraschung, dass Markus Thomschke 
nach reichlichen 10 Minuten am Ende 
der Schnellste war, aber das ist bei dieser 
Veranstaltung freilich nur von sekundä-
rem Interesse. Eines der Hauptthemen 
beim gemütlichen Beisammensein war 
der anstehende Silvesterlauf: Hierzu 
wollen sich die Verantwortlichen An-
fang November eine defi nitive Meinung 
bilden. 

Marion Kunath wandert über
100 Kilometer

Am 25. und 26. September fand der 36. 
Oberlausitzer Hunderter und der 10. 
Sächsische Wandertag statt – durchge-
führt von den Naturfreunden in Wilthen. 
Die längste der angebotenen Strecken 
führte, wie der Name sagt, über 100 Ki-
lometer und wurde am Samstagabend um 

21 Uhr gestartet. Die erste Teilstrecke 
führte in Wilthen beginnend über Sohl-
and, Neusalza-Spremberg auf dem Ober-
lausitzer Bergweg zum Bieleboh und von 
dort über Oppach und Kirschau zurück 
nach Wilthen. Auf der anschließenden 
Tagstrecke ging es zum Picho, über Bi-

schofswerda und Neukirch zum Valten-
berg und erneut zurück nach Wilthen – 
insgesamt reichlich 2000 Höhenmeter… 
Marion Kunath war im Feld der etwa 50 
Teilnehmer und absolvierte die traditio-
nelle Langstreckenwanderung in knapp 
21 Stunden.                  Wolfgang Bieger

23. Pulsnitzer Stadtsportfest
Am Tag der deutschen Einheit, dem 3. 
Oktober, fand in Pulsnitz traditionell das 
23. Stadtsportfest statt. Bei sonnigem 
Herbstwetter gingen 230 Sportlerinnen 
und Sportler, vom Jugend- bis zum Er-
wachsenenalter, an den Start. Der Gastge-
berverein HSV 1923 Pulsnitz meldete 50 
Starterinnen und Starter.
Der Wettkampf wurde mit Staffelläufen 
eingeleitet bei denen die Teams, gemischt 
aus Jungen und Mädchen verschiedens-
ter Altersgruppen, gemeinsam um die 
begehrten Pulsnitzer Pfefferkuchen 
kämpften. Zur Stärkung gab es zusätz-
lich frische Milch und andere Leckereien 
von der Sachsenmilch GmbH aus Lepp-
ersdorf. Die Anstrengungen, Mühen und 

die vielen neuen Bestleistungen in den 
verschiedensten Disziplinen, vom Lauf 
über Sprung bis hin zum Wurf, wurden 
mit Medaillen, Pfefferkuchen und Urkun-
den belohnt. Die Sportler des HSV 1923 
Pulsnitz gewannen acht Gold-, vier Sil-
ber- und sechs Bronzemedaillen.
Ein besonderer Dank gilt den Sponsoren: 
der Harlekin Bar aus Pulsnitz, der Sach-
senmilch Leppersdorf GmbH und der 
Pulsnitzer Lebkuchenfabrik. Ebenso rich-
tet sich ein großes Dankeschön an die vie-
len ehrenamtlichen Helfer, Kampfrichter, 
Trainer, sowie Eltern und Kuchenbäcker, 
deren Unterstützung für die Durchführung 
des Wettkampfes nicht wegzudenken ge-
wesen wären!                 Jasmin Herrlich

2014401
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Mit großer Freude registrierten wir eine 
Vielzahl ankommender Singinteressier-
ter und freuten uns über insgesamt 92 
Teilnehmer an der Liederwegwanderung 
am 3. Oktober 2021. Die Sonne strahlte, 
der Wind pfi ff heftig, erwartungsvoll ver-
sammelten sich die Gäste am Treffpunkt. 
Die Shuttletouren mit dem Kleinbus der 
Heimatfreunde Keulenberg garantierten 
ein pünktliches Ankommen.
Die Vereinsvorsitzende des Gemisch-
ten Chores Pulsnitz e.V. heiterte die 
Leute mit liebevoll präsentierten Kek-
sen und Pfefferkuchen auf, die Orts-
vorsteherin eröffnete, nach der mühe-
vollen Registrierung aller Teilnehmer, 
die Liederwegwanderung. Und es wird 
das Zusammenwirken vieler im Vorfeld 
der Veranstaltung hervorgehoben. Ort-
schaftsrat, Gemischter Chor Pulsnitz, 
Spielmannszug Oberlichtenau, Heimat-
freunde Keulenberg, Verein für Bildung 
und Erziehung in Oberlichtenau, Freiwil-
lige Feuerwehr, Team des Melkhauses, 
Deutsches Rotes Kreuz, begleitende Mu-
siker, Druckerei Schirrmeister, Mitarbei-
ter der Stadtverwaltung Pulsnitz und des 
Bauhofes und weitere Sponsoren zeigten 
einmal mehr ihre Kraft und Wirksamkeit 
im Interesse der Öffentlichkeit und je-
dem zur eigenen Freude und Zufrieden-
heit. Wir haben den Machern von vor 15 
Jahren unseren Respekt erwiesen und uns 
um vielfältige soziale Kontakte geküm-
mert. U. a. aus diesem Grund sind wir 
vom Bundesmusikverband Chor und Or-
chester e.V., Förderprogramm IMPULS 
für Amateurmusik im ländlichen Raum, 
fi nanziell unterstützt worden.
Mit großer Freude begrüßten wir Sän-
gerfreunde aus Rehfelde in Branden-

burg, die wir 2017 
zum 5-jährigen 
Bestehen des 
deutsch-polni-
schen Liederweges 
besucht hatten. Sie 
überraschten uns 
mit einem großen 
Bild, das uns zu-
künftig an unsere 
gemeinsame Wan-
derung um Rehfel-
de erinnern wird. 
Und schon wurde 
der Wunsch nach 
einem eigenen Vereinsraum laut. Wo 
werden wir zukünftig unsere Choruten-
silien unterbringen? Die Verstärkeranla-
ge, Geschenke, Chronik, Mappen, Texte 
u.v.m. brauchen einen festen Platz. Wo 
könnten wir das realisieren? Wie lösen 
andere Vereine diesen Umstand? Ist die-
ser Sachverhalt Gegenstand eventueller 
Vereinsstammtische?
Zur diesjährigen Liederwegwanderung 
durften wir auch Vertreter anderer Chö-
re der Umgebung begrüßen: Frauenchor 
Radeberg, Haselbachtaler; und es war ein 
Sänger der Kantorei Bad Liebenwerda 
unter uns. Wenn Wolfgang Gärtner und 
Tom Kaiser ihre Instrumente sattelten, 
stimmten lautstark alle Teilnehmer ein 
und der Wind trug die Melodien durch 
den Ort und von der Höhe ins Tal.
Auch nach 15 Jahren sind die Lieder-
bücher unverzichtbar. Der Leser fi ndet 
darin die Lieder mehrerer Liederwegrou-
ten, Informationen zu den Dichtern und 
Komponisten, zu Vögeln der Heimat, 
Pfl anzen am Wegesrand und Mühlen im 
Wandel der Zeit. Mit Hilfe der Druckerei 

Schirrmeister wurden die Bücher mit ak-
tuellen touristischen Hinweisen ergänzt.
Zum Abschluss erfreuten wir uns an 
den Klängen der Juniorband des Spiel-
mannszuges Oberlichtenau, stärkten uns 
an Gebratenem, das der Förderverein der 
Freiwilligen Feuerwehr vorbereitet hatte 
und labten uns an Getränken, die die fl ei-
ßigen Frauen des Vereins zur Förderung 
von Bildung und Erziehung in Oberlich-
tenau herangeschleppt hatten. Und zu 
guter Letzt musste die Vorsitzende des 
DRK-Ortsvereins Oberlichtenau doch 
noch tätig werden; ihre Fürsorge und 
das beruhigende Zuwenden einer Ärztin, 
auch Sängerin im Chor, sorgten für Ent-
spannung.

Allen Akteuren sei nochmals herzlich 
gedankt. Die Liederwegwanderung 2021 
aus Anlass der 15. Wiederkehr der Eröff-
nung des Liederweges wird im Gedächt-
nis bleiben. Die Chronik des Gemischten 
Chores Pulsnitz e.V. hält sie mit Text und 
Bild fest.

Gaby Kirfe

Unter diesem Motto könnte man die 
Vielzahl an Aktivitäten in den vergan-
genen Schulwochen an der Grundschule 
Oberlichtenau zusammenfassen. 
Den Auftakt machten einige engagierte 
Eltern und Kinder am 24. und 25. Sep-
tember bei der 48h Aktion. Un-
ter der Organisation des Eltern-
rats versammelten sich fl eißige 
Helfer auf dem Schulhof und 
versahen unsere Klettergerüste 
mit einem neuen Anstrich. Seit 
dem stahlen die Spielgeräte mit 
der Herbstsonne um die Wet-
te. Darüber hinaus fanden sich 
noch ein paar Heinzelmänn-
chen, die dafür sorgten, dass 
unser Traditionslattenzaun fort-
gesetzt wurde. Nun sind auch 
endlich die Zaunslatten unserer Schul-
abgänger der letzten zwei Jahre auf dem 
Schulhof zu sehen. Unterstützung beka-
men die fl eißigen Bienchen aus der Kita 
Oberlichtenau. Denn hier wurde mit den 
Kindern Kuchen gebacken zur Stärkung 
der Arbeiter. Vielen Dank dafür!
Am 9. Oktober trafen sich viele Schüler 
unserer Schule zum Kindersportfest der 
SG Oberlichtenau. Mit viel Eifer kämpf-
ten Vorschüler und Grundschüler um 
die begehrten Medaillenplätze. Gezeigt 

wurden hervorragende sportliche Leis-
tungen. Ein herzlicher Dank geht an die 
engagierten Mitglieder der SG Oberlich-
tenau und an alle Eltern, die dazu beitru-
gen, den Tag für die Kinder erfolgreich 
zu gestalten.

Eine besondere Ehrung erfuhr die Grund-
schule Oberlichtenau mit der diesjährigen 
Baumpfl anzaktion. Traditionell pfl anzt 
der Ortschaftsrat im Oktober jeden Jah-
res einen Baum im Ortsteil Oberlichte-
nau. In diesem Jahr wurde der Schulhof 
der Grundschule für diese Aktion ausge-
wählt. Gesponsert wurde der Baum durch 
den Gemischten Chor Pulsnitz sowie den 
Ortschaftsrat Oberlichtenau. Gepfl anzt 
wurde ein Spitzahorn. Dieser Baum trägt 
nicht nur zur Umweltbildung der Grund-

schulkinder bei, sondern gilt darüber hi-
naus als hervorragende Bienenpfl anze. 
Danke dafür!
Für Kurzentschlossene gab es am 5. Ok-
tober einen kleinen Tag der offenen Tür. 
Einige Vorschulkinder und ihre Eltern 
nutzten die Gelegenheit um die Schule 
zu besichtigen, sich zu informieren und 
Lehrern und Schulleitung auf den Zahn 
zu fühlen. Die Veranstaltung fand coron-
abedingt in einem kleinen Rahmen statt, 
war aber für Interessierte sehr informativ.

Melanie Teege

Stadtnachrichten  Anzeigen
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Einne Gans
zum Martinstag?

Eine Ente
als Sonntagsbraten?

Ulrich Eisold
Am Mühlgraben 2

01896 Pulsnitz OT Friedersdorf
 Telefon (03 59 55) 5 49 02
 Mobil (01 73) 5 62 84 60

LWB.U.Eisold@gmail.com

Gänse, Enten,
Broiler und Eier aus

Freilandhaltung direkt 
vom Bauernhof

Vorbestellungen für
Weihnachten werden bereits

entgegengenommen!

2014378

Wie im Bericht des Gemischten Chores 
Pulsnitz e. V. in dieser Ausgabe zu le-
sen ist, fand am 3. Oktober 2021 die 15. 
Liederwegwanderung in und um Ober-
lichtenau statt. Die Veranstaltung am Na-
tionalfeiertag fand zur Freude aller Orga-
nisatoren sehr guten Anklang bei jungen 
und junggebliebenen Sängern und Wan-
derern aus nah und fern. 
Im vergangenen Jahr fasste der Pulsnitzer 
Stadtrat einen Beschluss jährlich den Tag 
der Deutschen Einheit für Baumpfl anzak-
tionen in der Stadt zu nutzen. Im Mittel-
punkt soll dabei der jedesmalige „Baum 
des Jahres“ stehen. In Oberlichtenau war 
dies in Regie des Ortschaftsrates schon 
seit Längerem eine gute Tradition. Dem 
Stadtratsbeschluss folgend, wurde zuletzt 
im Herbst 2020 eine Robinie im Schlos-
spark gepfl anzt. In diesem Jahr sollte es 
die immergrüne  Europäische Stechpalme 
(Ilex aquifoliales) sein. Als Standort war 
das neugestaltete Außengelände der Ober-
lichtenauer Grundschule vorgesehen. Da 
der Baum mit den spitzen Blättern und 
den wunderschönen roten Beerenfrüch-
ten jedoch als giftig gilt, entschieden Ort-

schaftsrat und Grundschulleiterin, einen 
anderen Baum zu pfl anzen. Die Wahl fi el 
auf einen Spitzahorn, welcher im Frühling 
sehr zeitig sein frisches Grün zeigt und 
dessen Blüten für Insekten und vor allem 
für Bienen sehr anziehend wirkt. Auch 

Dank der vom Gemischten Chor Pulsnitz 
e. V. eingeworbenen Fördermittel für die 
Jubiläums-Liederwegwanderung konnte 
der „Wunschbaum“ gekauft und gepfl anzt 
werden. Am 12. Oktober 2021 begrüßten 
die „Jungen Naturschützer“ der Grund-
schule Oberlichtenau „Am Keulenberg“ 
„ihren“ neuen Baum mit Gießkannen und 
einem kleinen Gedicht. Die Kinder über-
nahmen damit die Pfl ege des Baumes und 
versprachen, für ihn zu sorgen und ihn 
reichlich zu gießen. Mögen alle jetzigen 
und künftigen Oberlichtenauer Grund-
schulkinder mit dem Baum gut gedeihen 
und möge er lange eine Erinnerung an die 
wunderbare diesjährige Wanderung sein. 
Der Ortschaftsrat dankt allen, die mit Ide-
en, Rat und Tat an der Vorbereitung und 
Durchführung der Veranstaltung und der 
Baumpfl anzung mitwirkten. Ein beson-
ders großes Dankeschön geht auch an alle 
die mit uns wanderten, musizierten und 
sangen sowie an die Oberlichtenauer Ver-
eine, die uns zum Abschluss am Sport- 
und Freizeitzentrum mit Musik, Essen 
und Getränken versorgten.

Anja Moschke, Ortsvorsteherin

Ein Baum zum Jubiläum

Liederwegwanderung 2021 mit hoher Beteiligung

Foto: Melanie Teege

Singen mit Blick zum Keulenberg

Neue Bäume in Oberlichtenau gepfl anzt

Sich regen bringt Segen

Am 3. Oktober 2021 wurden mehre Bäu-
me zum stadtweiten Pfl anztag im OT 
Oberlichtenau gepfl anzt. Im Bibelland 
stehen nun zwei neue Pfi rsichbäume und 
eine Weinstaude. Im öffentlichen Raum 
mit Genehmigung vom Ortschaftsrat 
und dem Bauamt Pulsnitz an der Bus-
haltestelle Lindengasthof Richtung Kö-
nigsbrück kam ein sortenreinen Flieder 

„syringa president poincare“ in die Erde. 
Der ursprünglich in Südosteuropa behei-
matete Edelfl ieder President Poincare ist 
nach Raymond Nicolas Landry Poincaré 
benannt, einem französischen Staats-
mann, Autor und von 1913 bis 1920 Prä-
sident von Frankreich.

Maik S. Förster

Papierankauf Pulsnitz
Inhaberin: E. Hommel

An der Schäferei 7, 01896 Pulsnitz, neben ehem. BayWa
Tel.: 01 72/7 92 01 19 oder 03 59 55/4 19 41

www.papierankauf-pulsnitz.de

 • Ankauf von Altpapier, Büchern, Katalogen
 • Mit Bonuskarte
 • Altpapiersammlung auch für Schulklassen, Kindergärten
  und Vereine
 Montag, Dienstag, Donnerstag 15-18 Uhr
 Samstag 09-12 Uhr

und nach Vereinbarung

2020603
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Arbeitsbereich und den Arbeitsplatzbe-
dingungen können die Offi ce Gläser  in-
dividuell konzipiert werden.

Zur Auswahl stehen drei  Nahkonzepte:
 Konzept Nah
 Sehbereich 30–70 cm
 Konzept Business
 Sehbereich 30 cm – 1,5 m
 Konzept Raum
 Sehbereich 30 cm – 4,0 m
Bei der Variante „Individuell“ werden 
die Gläser buchstäblich maßgeschneidert 
– perfekt konzipiert für jeden Arbeitsbe-
reich.
Übrigens ist wichtig, dass Tastatur, 
Schrifthalter und Bildschirm möglichst 
in einer Linie stehen, frontal vor den 
Augen. Nach einer individuellen Augen-
prüfung können wir Ihnen auf Grund der 
Maße Ihres persönlichen Bildschirmar-

In Deutschland gibt es mittlerweile 25 
Millionen Arbeitsplätze am Computer 
und da sind die vielen Home Offi ce Plät-
ze gar nicht mit erfasst. Nach einhelliger 
Meinung der Augenärzte führt das Arbei-
ten an modernen Bildschirmen nicht zu 
bleibenden Augenschäden. Andererseits 
ist klar, dass beim Arbeiten am PC dem 
Auge auf Grund von ca. 30.000 Blickbe-
wegungen täglich alles abverlangt wird. 
Gerade am Bildschirm, mit seinen unter-
schiedlichen Sehbereichen und Sehent-
fernungen, ist die Korrektion mit einer 
einfachen Brille mit Einstärkengläsern 
nicht ausreichend. 

Die beste Lösung sind spezielle Business 
bzw. Offi ce -Gläser. Diese Computerglä-
ser sind Gleitsichtgläser mit optimierten 

Sehbereichen im Nah- und Bildschirm-
bereich. Diese Sehbereiche sind wesent-
lich breiter (bis zu 50%). Abhängig vom 

Anzeigen

B r u n n e n h o f  P u l s n i t z
Kundenparkplätze kostenfrei

brillen & contactlinsenstudios

Brunnenhof, Pulsnitz
Wettinstraße 5
Tel. (03 59 55) 4 46 71

Langebrück
Dresdner Straße 4-7,
Tel. (03 52 01) 7 03 50

Dresden Klotzsche
Königsbrücker Landstraße 66,
Tel. (03 51) 8 90 09 12

www.hahmann-optik-art.de
Aussehen in PerfektionHahmann Optik ist Zeiss Zeiss Relaxed Vision Experte 2020/21

25 Jahre Hahmann Optik in Pulsnitz

- Anzeige -

20
14

39
5

Sehen in neuen Dimensionen

Zwei linke Hände?
Keine Zeit? Keine Lust?

Da werden Sie geholfen.
Helfer in Haus – Hof – Garten

Schulenburg
0152 34 20 53 74 20

16
60

9

Gesunde Augen - Entspannt Sehen
Business Compact Gläser

vollvergütet ab 179,00 Euro / Glaspaar
 mit Verträglichkeitsgarantie

Aktion Business Zweitbrillengläser
50% Zweitbrillenrabatt sichern

Arbeit Hobby Freizeit

Arbeit und Hobby mit Business – Gleitsichtgläsern
Hahmann Offi ce & mehr – das erfolgreiche Bürokonzept

Niels Hahmann
Augenoptikermeister und Optometrist

Hahmann Optik GmbH
Zeiss Relaxed Vision Experte 2021

Wettinstraße 5, Pulsnitz

Notfalltelefon
0179 - 40 35 940

 auch SMS und Whatsup

2021634

2016594

Generalvertretung AXEL HARTMANN

beitsplatzes optimale Glaslösungen an-
passen.
Arbeiten macht mit Offi ce Gläsern so 
richtig Spaß und auf Grund der breiten 
Sehbereiche ist die Eingewöhnung ein 
Kinderspiel.
Unser TIP: Nutzen Sie die Möglichkei-
ten einer umfassenden Beratung zu Gleit-
sicht- oder Businessgläsern und machen 
Sie einen unverbindlichen Sehtest. ... und 
durch den 50% Zweitbrillenrabatt halbie-
ren wir den Preis auch für alle Hobby- 
und Arbeitsplatzgläser. 
Weitere Informationen unter

www.hahmann-optik-art.de
www.hahmann-optik-sport.de

20
14

39
9

Taxibetrieb Schreier
Krankenfahrten für alle Kassen

Taxi- und Mietwagen
Pkw und 2 Kleinbusse bis 8 Personen

Tag und NachtTag und Nacht
Lichtenberger Straße 3 - 01896 Pulsnitz

Tel.: 03 59 55 / 4 44 48
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Notruf für Rettungsdienst/Feuerwehr 112
Krankentransport, Kassenärztlicher Not-
falldienst (03571) 1 92 22
Polizei - Notruf 110
Polizeirevier Kamenz
Poststraße 4 (03578) 35 20
Polizeistandort Großröhrsdorf
Rathausplatz 1, Zimmer 32   (035952) 38 30
Sorgentelefon:           0800 1 11 01 11
Telefon - Seelsorge:        0800 1 11 02 22
Frauenschutzhaus Bautzen: Beratung und 
Aufnahme rund um die Uhr   (03591) 451 20
Störungs - Rufnummern:
Erdgas:                         (0351) 50 17 88 80
Strom:                        (0351) 50 17 88 810
ENSO Netz GmbH
(Gas) Service-Telefon:      0800 032 00 10 
(kostenfrei), eMail service-netz@enso.de, 
www.enso-netz.de
ENSO Energie Sachsen Ost AG
(Strom) Service-Telefon:     0800-668 68 68 
(kostenfrei), eMail: service@enso.de,
www.enso.de
Wasserversorgung: Wasserversorgung 
Bischofswerda GmbH, 01877 Bischofs-
werda, Belmsdorfer Straße 27, Tel: 
innerhalb der Dienstzeiten: (03594) 77 70, 
außerhalb der Dienstzeiten: 0173-397 9696
Abwasser: AZV Obere Schwarze Elster, 
An den Stadtwerken 2, 01917 Kamenz; 
zentraler Havariedienst ewag.kamenz Tel: 
(03578) 377 377
Wärmeversorgung: zentraler Havarie-
dienst ewag Kamenz Tel: (03578) 377 377 
Zentrale Leitstelle in Hoyerswerda
Straßenmeisterei Wachau (zuständig für 
Kreis- und Staatssraßen): An der Ziegelei 1, 
Tel: (03578) 7871 - 66283

Öffnungszeiten

Pfefferkuchenmuseum,
Pulsnitz-Information,

Am Markt 3, Telefon 4 42 46
Montag   geschlossen
Dienstag - Sonntag 10 - 16 Uhr
Aktuelle Infos auf der Internetseite unter: 
www.pulsnitz.de. 

Bibliothek - Stadtmuseum
Goethestr. 20a, Telefon 71 71 81

Dienstag und Donnerstag von 12 bis18 Uhr
Mittwoch und Freitag von 10 bis 16 Uhr

Jugendtreff Goethestr. 28
Alle Informationen unter : https://ju-
gendtreffpulsnitz.webnode.com/
Telefon: 0176 79245800

Galerien des
Ernst-Rietschel-Kulturring e.V.

035955 - 42 318
Geburtshaus Ernst Rietschels

Rietschelstraße 16
Wintersonderausstellung ab 7. Novem-
ber: Holzschnitte von Horst Grässel
Öffnungszeiten: sonntags 14 bis 17 Uhr

Ostsächsische Kunsthalle
Robert-Koch-Straße 12

Bis 7. November: SO GESEHEN – Fo-
tografi en von Künstlerinnen und Künst-
lern mit regionalen Bezug zur Lausitz
Öffnungszeiten: donnerstags, freitags 
und sonntags zwischen 14 und 17 Uhr
Kleine Modelleisenbahnausstellung 
der Pulsnitzer PSK Modelleisenbahn-
freunde: 26. 11.,15 bis 18 Uhr, 27. und 
28.11. von 13 bis 18 Uhr

Kultursaal
der Vamed Klinik Schloss Pulsnitz

Die Öffnung richtet sich in allen Aus-
stellungsstätten nach den Maßnahmen 
zur Bekämpfung der Pandemie.

Nächster Erscheinungstag des Pulsnitzer Anzeigers
Die Dezember-Ausgabe erscheint am 27. November 2021, Redaktionsschluss ist 
am 12. November, Anzeigenschluss ist am 15. November 2021. Die Verteilung 
erfolgt mit der Wochenendwerbung.

Wandergruppe Pulsnitz

Veranstaltungen im November

Pfl egedienste

Diakonie Sozialstation Poststraße 5, Tel. 7 71 55
Pfl egedienstleiterin Schwester Anne-Kathrin Lösche, Termin nach Vereinbarung
Allgemeine soziale Beratung, Herr Benjamin Lederer, Dienstag 8-12 Uhr und nach 
Vereinbarung

Pfl egemobil Pulsnitz GmbH, Bahnhofstraße 1, Tel. 77 65 25
Pfl egedienstleiterin Lisanne Schöne, Hausbesuche und allgemeine Pfl egeberatung, 
Termine nach Vereinbarung, 24-Stunden-Erreichbarkeit, Hausnotruf

Pfl egedienst Pulsnitztal, Böhmisches Eck 1, Tel. 2 05 00
Pfl egedienstleiterin Diana Kießig, Pfl ege- und Betreuungsberatung nach telefo-
nischer Terminabsprache, 24-Stunden-Erreichbarkeit

Häusliche Pfl ege Ilka Seifert, Mittelstraße 30, Tel. 4 47 85
Termine nach Vereinbarung

Ambulanter Pfl egedienst Ohorn, Hauptstraße 37a, Tel. 75 52 55
Ihre Ansprechpartnerin im Therapie- & Pfl egezentrum Westlausitz: Sigrid Bartylla
Termine: Dienstag 10-12 Uhr

Ambulante Pfl ege 24 GmbH, Lessingstr. 16, Tel. 4 38 93 / 0172 - 36 666 90
Intensivpfl ege Wohngemeinschaft Bischofswerdaerstr. 3 in Pulsnitz

Anmeldung für Krankentransport: (0 35 71) 1 92 22
Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst: 116 117
Mo, Di, Do 19-7 Uhr; Mi, Fr 14-7 Uhr; Sa, So 24 Stunden
Zahnärzte:  Sonnabend, Sonn- und Feiertag 9-11 Uhr
Sprechzeiten Sonnabend, Sonn- und Feiertag 9-11 Uhr
Rufbereitschaft besteht an dem jeweiligen Tag von 7.00 Uhr bis zum darauf 
folgenden Tag 7.00 Uhr.
Notdienstkreis Kamenz/Radeberg 
Die Notdienste werden über eine Plattform auf der Website www.zahnaerz-
te-in-sachsen.de festgelegt und nur für vier Wochen veröffentlicht, so dass zum Mo-
natsende an dieser Stelle keine Notdienste mehr bekanntgegeben werden können.
 30.10. Frau Dr. Münzberg-Scholz, Großerkmannsdorf, Seitenweg 18,
  Tel. 0 35 28/41 16 30
 31.10. Frau Dr. Pasternok, Radeberg, Badstraße 8, Tel. 0 35 78/44 28 46
 6.11. Frau Dr. Dannenberg, Königsbrück, Topfmarkt 5, Tel. 03 57 95/3 15 10
 7.11. Herr Dr. Melde, Herr Dr. Bräuer, Radeberg, Badstr. 17, Tel. 0 35 28/44 59 32
 13./14.11. Herr Dr. Melde, Herr Dr. Bräuer, Radeberg, Badstr. 17, Tel. 0 35 28/44 59 32
 20./21.11. Frau Dr. Pasternok, Radeberg, Badstraße 8, Tel. 0 35 78/44 28 46
Apotheken 
Dienstbereitschaftskreis Radeberg/Kamenz 
Ständige Notdienstbereitschaft, der Dienst endet 8 Uhr des nächsten Tages.
 30.10.,18.11. Ost-Apotheke, Kamenz, Oststraße 45, Tel. 0 35 78/30 12 66
 31.10.,19.11. Linden-Apotheke Langebrück, Liegauer Straße 6, Tel. 03 52 01/7 00 11
  St.-Sebastian-Apotheke, Panschwitz, Mittelweg 5, Tel. 03 57 96/97 30
 1.,20.11. Stadt-Apotheke Großröhrsdorf, Walther-Rathenau-Straße 3, Tel. 03 59 52/3 30 31
 2.,21.11. Hirsch-Apotheke, Ottendorf-Okrilla, Radeburger Straße 7, Tel. 03 52 05/5 42 36
 3.,22.11. Arnoldis-Apotheke Arnsdorf, Niederstraße 14, Tel. 03 52 00/25 60
  Ahorn-Apotheke, Schwepnitz, Schulstraße 2, Tel. 03 57 97/7 37 96
 4.,23.11. Löwen-Apotheke Pulsnitz, Julius-Kühn-Platz 17, Tel. 7 23 36
 5.,24.11. Robert-Koch-Apotheke Pulsnitz, Robert-Koch-Straße 3, Tel. 4 52 68
 6.,25.11. VITAL Apotheke, Ottendorf-Okrilla, Poststraße 2, Tel. 03 52 05/5 99 15
 7.,26.11. Apotheke am Forst, Kamenz, Willy-Muhle-Straße 3, Tel. 035 78/31 80 20
 27.11. Stadt-Apotheke, Kamenz, Markt 15, Tel. 0 35 78/30 41 30
 8.,9.,28.11. Lessingapotheke, Kamenz, Macherstraße 18,Tel. 0 35 78/30 77 40
 10.,29.11. Löwen-Apotheke, Königsbrück, Markt 9, Tel. 03 57 95/4 23 38
 11.,30.11. Apotheke im EKZ, Königsbrück, Weißbacher Str. 28, Tel. 03 57 95/2 86 64
 12.11. Löwen-Apotheke Radeberg, Badstraße 17, Tel. 0 35 28/44 22 28 
 13.11. Elefanten Apotheke Altstadt Radeberg, Röderstraße 1, Tel. 0 35 28/44 78 11
 14.11. Heide-Apotheke Radeberg, Schillerstraße 95 a Tel. 0 35 28/44 27 70
 15.11. Mohren-Apotheke Radeberg, Hauptstraße 4, Tel. 0 35 28/44 58 35
 16.11. Marien-Apotheke, Elstra, Parkgasse 2, Tel. 03 57 93/8 30
 17.11. Elefanten-Apotheke Großröhrsdorf, Mühlstraße 1, Tel. 03 59 52/5 89 15
Tierärztlicher Bereitschaftsdienst 
für die Bereiche Arnsdorf, Großröhrsdorf, Langebrück, Ottendorf-Okrilla, 
Radeberg, Schönfelder Hochland und Wachau
(werktags 18 – 8 Uhr und Sa. + So. ganztägig, nur nach tel. Anmeldung!) 
 29.10.-5.11. Frau TÄ Junkert, Radeberg, Bruno-Thum-Weg 2, 0160 125 29 84
 5.-12.11. Frau DVM Wagner, Ottendorf-Okrilla, Königsbrücker Straße 33, 035205/7 33 88
 12.-19.11. Frau DVM Tomeit, Wallroda, Großröhrsdorfer Str. 2, 035200/2 41 35 o. 0171 577 63 77
 19.-26.11. Frau Dr. Obitz, Dresden-Weixdorf, Paul-Wicke-Straße 10, 03551/880 62 35
 26.11.-3.12. Frau TÄ Junkert, Radeberg, Bruno-Thum-Weg 2, 0160 125 29 84
Für den Bereich Kamenz, Königsbrück, Panschwitz
 24.10.-5.11. Dr. Hoffmann Kamenz, Bautzner Straße 289, 03578/307756 o. 0171 621 08 07
 5.-12.11. Tierarztpraxis Kamenz, Bautzner Straße 133, 03578/30 23 77
 12.-19.11. Frau DVM Wackernagel-Thijssen, Schmorkau OT Neukirch, Hauptstr. 4, 035795/4 21 95 
 19.-26.11. Dr. Richter, Biehla, Lindenstraße 7, 03578/30 83 95
 26.11.-3.12. Tierarztpraxis Panschwitz, Cisinskistraße 9, 035796/9 64 38

Gottesdienste

Anmeldung für Krankentransport: (0 35 71) 1 92 22

Bereitschaftsdienste

Ev.-Luth. Pfarramt St. Nicolai Pulsnitz, Kirchplatz 1, Tel. 7 23 55
31.10. in Pulsnitz  10.00 Uhr Regionaler Bläsergottesdienst,
  Pfarrerin Grüner 
 in Friedersdorf  10.00 Uhr Gemeinschaftsstunde 
07.11.  in Friedersdorf 09.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl,
  Pfarrerin Grüner 
 in Pulsnitz  16.00 Uhr Konzert Swing Brass
 in Oberlichtenau 16.00 Uhr Martinsfest Pfarrerin Grüner 
11.11. in Pulsnitz    16.30 Uhr Martinsfest, Gemeindepädagoge Lehmann
13.11. in Pulsnitz  19.00 Uhr Passion 
14.11. in Ohorn 09.00 Uhr Gottesdienst, Pfarrerin Grüner
 in Friedersdorf  10.00 Uhr Gemeinschaftsstunde 
 in Oberlichtenau 10.15 Uhr Kirchweihgottesdienst, Pfarrerin Hiecke 
17.11. in Bischheim  10.00 Uhr Regionaler Gottesdienst, Pfarrer Fourestier 
21.11. in Oberlichtenau 08.45 Uhr Gottesdienst, Pfarrerin Hiecke 
 in Friedersdorf  09.00 Uhr Gemeinschaftsstunde 
 in Pulsnitz  10.15 Uhr Gottesdienst, Pfarrerin Grüner 
27.11. in Pulsnitz  16.00 Uhr Offenes Singen
28.11. in Friedersdorf  10.00 Uhr Gemeinschaftsstunde
 in Pulsnitz  10.15 Uhr Familiengottesdienst, Pfarrerin Grüner 
 in Ohorn 14.30 Uhr Adventsmusik, Pfarrerin Hiecke 

Jesus-Gemeinde – Standort Pulsnitz
Wir treffen uns sonntä glich 9:30 und 11:00 Uhr zu unseren Gottesdiensten in 
Pulsnitz. Nähere Informationen dazu kö nnen Sie unter pulsnitz@jgdresden.de 
erfragen. 
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NotrufeEntsorgungstermine

Trauercafé in Pulsnitz

Rentensprechtage im Rathaus

Paketdienstleister

Angaben ohne Garantie!

Deutsche Post
M.K. IT SERVICE

01896 Pulsnitz, Am Markt 7
Tel: 035955 746951

Montag - Freitag 10 Uhr bis 18 Uhr
Samstag   10 Uhr bis 13 Uhr

Hermes
Getränkemarkt Tamke

01896 Pulsnitz, Kamenzerstr. 6g
Tel: 0174 / 5672030

Montag - Freitag 9 Uhr bis 18.30 Uhr
Samstag   9 Uhr bis 12.30 Uhr

Agip Tankstelle
01896 Pulsnitz, Kamenzerstr. 34

Tel: 035955 44209
Montag - Samstag 6 Uhr bis 22 Uhr

UPS
Computer  und Beratung PALME

01920 Haselbachtal, Bahnhofstrasse 19a
Tel: 0180 6882663

Montag - Freitag 9 Uhr bis 15.30 Uhr
von 12.30 - 13.30 Uhr geschlossen

GLS
Der Backshop Retter

01896 Pulsnitz, Dresdener Straße 39b
Tel: 035955 579424

Montag - Freitag 6 Uhr bis 18.00 Uhr
Samstag   7 Uhr bis 12.00 Uhr

Informieren Sie sich bitte vorher 
zu den aktuellen Öffnungszeiten im 

Internet und in der Tagespresse.
Änderungen vorbehalten!

Pulsnitz Stadt, OT Friedersdorf,
OT Oberlichtenau

Restabfall: Mo 01., 15. und 29.11.
Bioabfall: Di 09. und 23.11.
Gelbe Tonne: Do 04. und Fr 19.11.
Papiertonne: Fr 26.11.

Ohorn
Restabfall: Mi 10. und 24.11.
Bioabfall: Do 04. und Fr 19.19.
Gelbe Tonne: Do 04. und Fr 19.11.
Papiertonne: Fr 26.11.

(Angaben ohne Garantie)

Wanderung nach Fischessen nach Weißig 
Treffpunkt: Donnerstag, 11. November, 9.45 Uhr Bahnhof 
Wanderstrecke: mit dem Bus bis Kamenz und weiter nach Weißig zum Fischereibe-
trieb Bräuer, hier nach Geschmack Karpfen- oder Forellenschmaus 
Zurück: Zu Fuß durch das Biehlaer Teichgebiet auf dem Krabatweg bis Biehla, wei-
ter mit Bus zur Einkehr im Café Kahre, Kamenz und Rückfahrt mit dem Zug.
Länge: ca. 4 Kilometer
Interessierte sind herzlich willkommen. Bitte festes Schuhwerk anziehen.

Gut Schritt wünscht Wanderfreund Andreas

Den gemeinsamen Tag der offenen Tür in der Grund- und Oberschule Pulsnitz am 
4. November sagen die Schulen aufgrund der positiven Coronafälle im Oktober ab.
01.11., 16.00 Uhr Schnupperstunde beim Pulsnitzer Spielmannszug,
 Grundschule Pulsnitz im Musikzimmer
06.11., 11 und 16 Uhr Hase und Wolf
07.11., 11 und 16 Uhr Rumpelstilzchen
08.11., 16.00 Uhr Schnupperstunde beim Pulsnitzer Spielmannszug,
 Grundschule Pulsnitz im Musikzimmer

Trauer zulassen, Kontakt zu anderen 
Trauernden suchen, miteinander ins Ge-
spräch kommen und einen Weg zurück 
ins Leben fi nden – dazu bietet das Trau-
ercafé Pulsnitz Ihnen einen geschützten 
Raum. Sie sind ganz herzlich eingeladen, 
Ihrer Trauer Raum und Zeit zu geben.

Das Trauercafé ist für Sie am Montag, 
22. November und am 20. Dezember von 
16 bis 18 Uhr im Gruppenraum der Di-

akonie, Poststraße 5 in Pulsnitz für Sie 
geöffnet.

Wir sind ein offenes Café ohne konfes-
sionelle Bindung und freuen uns, Sie be-
grüßen zu können. Für eine persönliche 
Trauerbegleitung oder bei Fragen errei-
chen Sie den Ambulanten Hospiz- und 
Palliativberatungsdienst der Caritas unter 
der Telefonnummer 0 35 78/37 43 12.

Hospizdienst Kamenz

Als Service der Deutschen Rentenver-
sicherung können Rentenanträge im 
Rathaus Pulsnitz beim monatlichen Ren-
tensprechtag gestellt werden, aufgrund 
der Umbauarbeiten bis auf Weiteres im 
Gebäude Goethestraße 28, ehemalige 
Bibliothek. Die Rentenantragstellung 
ist für alle Rentenarten möglich (z.B. 
Altersrenten, Hinterbliebenenrenten, Er-
werbsminderungsrenten), sowie für alle 
Rentenversicherungsträger (z.B. Bund, 
Mitteldeutschland). Formulare sind nicht 
vorab auszufüllen (elektronische Antrag-
saufnahme beim Termin). Die nächsten 
Termine sind Donnerstag, der 18. No-

vember und 20. Januar 2022, im De-
zember fi ndet kein Sprechtag statt!
Es ist eine Anmeldung erforderlich. Die-
se erfolgt vorab bei der Rentenversiche-
rung 035 78/31 02 17, Versichertenbera-
ter Wolfgang Deißler. Im Einzelfall oder 
wegen der allgemeinen Verfügungen 
nimmt Wolfgang Deißler die Rentenan-
träge nach Absprache auch telefonisch 
entgegen.
Hinweis: Rentenantragstellungen haben 
Vorrang. Bitte haben Sie Verständnis, 
wenn gegebenenfalls keine Termine für 
allgemeine Beratungen zur Verfügung 
stehen.
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Der Pulsnitzer Pfefferkuchenmarkt ist 
leider auch in diesem Jahr wieder abge-
sagt. Die Durchführung ist wegen der 
zahlreichen Aufl agen und Einschränkun-
gen nicht möglich. 
Pfefferkuchen gibt es aber trotzdem! Die 
ganze Auswahl bereichert schon jetzt die 
Auslagen in den einzelnen Läden zu den 
gewohnten Öffnungszeiten. 
Zum offi ziellen Start in die neue Pfeffer-
kuchensaison laden die Pfefferküchler 
vom 5. bis 7. November zum Einkauf ein: 
Natürlich unter strenger Einhaltung aller 
gültigen sächsischen Corona-Schutzver-
ordnungen! Das Pfefferkuchenmuseum 
lädt auch wieder zum Verzieren von 
Pfefferkuchen ein. Auf dem Ziegenbalg-
platz gibt es Pfefferkuchenglühwein der 
Druckerei Schirrmeister.
Wie schon 2020 stehen die einzelnen 
Handwerksbetriebe nicht auf dem Markt 
konzentriert, sondern jede Pfefferküchle-
rei öffnet ihr Ladengeschäft. Bei golde-

nem Herbstwetter lohnt ein Spaziergang 
durch die Stadt entlang des neu ausge-
wiesenen Pfefferkuchen- und Gedenk-
steinweges, der auch alle neun Pfeffer-
küchlereien miteinander verbindet.
Dieser Weg führt auch an der Blaudruck-
werkstatt vorbei. Hier lohnt sich ein Ab-
stecher in die Weltkulturerbewerkstatt. 
An diesem Wochenende ist Karin Mross 
aus Neukirch zu Gast. Sie präsentiert 
Teile ihrer Kollek-
tion, die sie selbst 
in ihrer kleinen 
Manufaktur her-
stellt. 
Geöffnet sind die 
Blaudruckwerk-
statt wie auch die 
Pfefferküchlereien 
Freitag und Sams-
tag 9 bis 18 Uhr 
und Sonntag von 
11 bis 16 Uhr.

Was wäre der 1. Advent ohne Modell-
bahnausstellung in Pulsnitz! Voriges Jahr 
fi el sie aus und dieses Jahr haben sich die 
RSK Modellbahnfreunde entschieden, 
eine Ausstellung in kleinerem Rahmen, 
ohne die befreundeten Modelleisenbahn-
liebhaber und ohne das beliebte kleine 
Café durchzuführen. Die ostsächsische 
Kunsthalle wird auch nur im vorderen 

Teil genutzt werden – alles unter Berück-
sichtigung der geltenden Maßnahmen zu 
den Hygienestandards. Änderungen co-
ronabedingt vorbehalten!
So freuen sich die Modelleisenbahner 
auf Gäste am 26. November von 15 bis 
18 Uhr, 27. und 28. November von 13 
bis 18 Uhr. Eintrittspreise: 3,50 € für Er-
wachsene, 1 € für Kinder

Start in die Pfefferkuchensaison

Kleine Modelleisenbahnausstellung


